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Vorwort

Behinderte Menschen haben ein
Recht auf selbstbestimmte und
umfassende Teilhabe und auf
Gleichstellung in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Bundesregie-
rung hilft mit, dass das Wirklichkeit wird und bleibt.

Vieles wurde schon auf den Weg gebracht und hat den Alltag behin-
derter Menschen positiv verändert. Seit 1994 steht in unserem
Grundgesetz ein Satz, der für uns alle die Messlatte hoch legt: 
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 
(Art. 3 Abs. 3 GG). Auf diesem Verfassungsfundament stehen die drei
Säulen der Behindertenpolitik in Deutschland: das Neunte Buch So-
zialgesetzbuch (2001), das Behindertengleichstellungsgesetz (2002)
und seit August 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. 

Behinderte Menschen sollen ihr Leben möglichst selbstbestimmt
und eigenverantwortlich führen können. Dabei unterstützt sie un-
ser effizientes Teilhabe- und Leistungssystem. Und auch den beson-
deren Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter
Frauen und Eltern trägt das SGB IX ganz ausdrücklich Rechnung. 

Behinderte Menschen können was und leisten was. Allerdings wird
ihnen noch immer zu wenig Gelegenheit geboten, dies auf dem Ar-
beitsmarkt unter Beweis zu stellen. Deswegen unternimmt die Bun-
desregierung besondere Anstrengungen zur Integration behinder-
ter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dazu zählt die 
erfolgreiche Initiative „job – Jobs ohne Barrieren“. In all diesen
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Politikfeldern sind und bleiben die behinderten Menschen und ihre
Verbände als „Experten in eigener Sache“ für die Bundesregierung
unverzichtbare Partner. Behinderte Menschen wollen ihre Angele-
genheiten selbst in die Hand nehmen und beanspruchen zu Recht,
dass man mit ihnen und nicht über sie redet. Das geht besser, wenn
man informiert ist.

Dieser Ratgeber soll Orientierung geben, vor allem den behinder-
ten Menschen, aber auch ihren Angehörigen, Freunden und ihren
Arbeitgebern. Er klärt auf, liefert Praxistipps und benennt Ansprech-
partner für alle Bereiche, die den Alltag behinderter Menschen
betreffen. Eine umfassende Sammlung der bestehenden Gesetze
macht den Ratgeber komplett.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Franz Müntefering
Bundesminister für Arbeit und Soziales
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1. Einleitung

Damit behinderte Menschen
wieder oder erstmals ein men-
schenwürdiges Leben führen
können, erhalten sie Leistungen,
um ihre Selbstbestimmung und
gleichberechtigte Teilhabe am
Leben zu fördern sowie um Be-
nachteiligungen zu vermeiden
oder ihnen entgegenzuwirken  ‹
§ 1 SGB IX. Dabei sind auch
berechtigte Wünsche und die
individuellen Lebenssituationen
der behinderten Menschen zu
berücksichtigen ‹ § 9 SGB IX.

Diese Hilfe für behinderte Men-
schen ist als Hilfe zur Selbsthilfe
gedacht. Sie muss so gut und so
umfassend wie möglich sein.
Und sie muss dem individuellen
Hilfebedarf des Einzelnen, d. h. 

von Mann, Frau oder Kind Rech-
nung tragen. Dabei sind auch
berechtigte Wünsche und die
individuellen Lebenssituationen
der behinderten Menschen zu
berücksichtigen.

Dieser Ratgeber will aufzeigen,
welche Möglichkeiten und Un-
terstützung behinderte Men-
schen in unserer Gesellschaft
haben. Die persönliche Bera-
tung kann er jedoch nicht erset-
zen. Er will vielmehr behinderte
Menschen und alle, die ihnen
helfen wollen, auf die Rechte
behinderter Bürger aufmerksam
machen und sie ermutigen,
diese Rechte in Anspruch zu
nehmen. Denn gesetzliche Vor-
schriften allein verändern die
Wirklichkeit nicht. Gesetzliche
Vorgaben bleiben nur Papier,
wenn sie nicht genutzt werden.

Wer körperlich, geistig oder seelisch behindert ist oder wem eine solche
Behinderung droht, hat ein Recht auf Hilfe. So bestimmt es das Sozial-
gesetzbuch. Und zwar auf die Hilfe, die notwendig ist, um die Behinde-
rung abzuwenden, zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu
verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Dazu gehören auch die Hilfen,
die behinderten Menschen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten ent-
sprechenden Platz in der Gemeinschaft, insbesondere im Arbeitsleben,
sichern.



Zentrale Anlaufstellen für alle
Fragen im Zusammenhang mit
Leistungen zur Teilhabe sind die
gemeinsamen örtlichen Service-
stellen der Rehabilitations-
träger (‹Glossar). Gemeinsame
Servicestellen helfen auch bei
der Inanspruchnahme der erfor-
derlichen Leistungen. Über An-
schriften und Öffnungszeiten
informieren beispielsweise die
Rentenversicherungsträger und
die Krankenkassen sowie im
Internet die Deutsche Renten-
versicherung.

Internet: 
www.reha-servicestellen.de

Info: Informationen zu An-
schriften finden Sie in ‹ Kapitel 18 
– Wichtige Adressen.

1. Einleitung

http://www.reha-servicestellen.de


2.1 Behindert oder 
schwerbehindert: 
Was ist der Unterschied?

Um als behinderter Mensch die
wegen der Behinderung notwen-
dige Hilfe und Unterstützung in
Anspruch nehmen zu können, ist
es grundsätzlich nicht erforder-
lich, dass ein bestimmter „Grad
der Behinderung“ (‹ Glossar)
festgestellt und durch einen
Ausweis bescheinigt wird. Das
im August 2006 in Kraft getrete-
ne Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) etwa stärkt
die Rechte aller behinderten
Menschen in den Bereichen
Beschäftigung und Beruf, aber
auch im alltäglichen Leben. Um
einer nachteiligen Behandlung
auf diesen Gebieten wirksam zu
begegnen, wurde ein Benach-
teiligungsverbot für die Gruppe

der behinderten Menschen ein-
geführt. 

Es gibt jedoch auch spezielle
Regelungen, die ausschließlich
für schwerbehinderte Personen
gelten. Behinderte Menschen,
deren Grad der Behinderung
wenigstens 50 beträgt und die in
der Bundesrepublik wohnen,
ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben oder hier beschäftigt
sind, sind schwerbehinderte
Menschen nach ‹ § 2 SGB IX. Die
besonderen Hilfen nach dem Teil
2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch ‹ §§ 68 ff. SGB IX, dem
Schwerbehindertenrecht 
(z. B. den besonderen Kündi-
gungsschutz ‹ §§ 85 ff. SGB IX
und den Zusatzurlaub ‹ § 125
SGB IX) erhalten grundsätzlich
nur schwerbehinderte Menschen.

Von Behinderung spricht man, wenn körperliche Funktionen, geistige
Fähigkeiten oder seelische Gesundheit eingeschränkt sind und diese
Einschränkungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträch-
tigen. Das heißt: Jede körperliche, geistige oder seelische Veränderung,
die nicht nur vorübergehend (länger als sechs Monate) zu Einschrän-
kungen und hierdurch zu sozialen Beeinträchtigungen führt, gilt als
Behinderung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Behinderung auf Krank-
heit oder Unfall beruht oder ob sie angeboren ist. Ob eine Behinderung
vorliegt, kann nur individuell und unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles beurteilt werden.

2. Behinderung: 
Was ist das?



2.2 Feststellung der 
Behinderung

Einige Rechte und Hilfen im Ar-
beitsleben und Leistungen zum
Ausgleich behinderungsbeding-
ter Nachteile (z. B. im öffentli-
chen Personennahverkehr) set-
zen eine Feststellung des Grades
der Behinderung voraus ‹ § 69
SGB IX. 

Jeder behinderte Mensch kann
hierfür bei dem für seinen Wohn-
sitz zuständigen Versorgungs-
amt einen Antrag stellen. Damit
werden drei Ziele verfolgt:

die Feststellung der Behin-
derung und ihrer Schwere,

der Nachweis bestimmter
gesundheitlicher Merkmale zur
Inanspruchnahme von Nach-
teilsausgleichen,

die Ausstellung eines Aus-
weises zur Wahrnehmung 
von Rechten und Nachteilsaus-
gleichen.

Den Antrag können auch die
Erziehungsberechtigten oder
Bevollmächtigte stellen. Even-
tuell vorhandene ärztliche
Unterlagen sollten dem Antrag
beigelegt werden.

Ausgedrückt wird die Schwere
der Einschränkung im „Grad der
Behinderung“, und zwar in Zeh-
nergraden von 10 bis 100. Grund-
lage für die Beurteilungen sind
die vom ehemaligen Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozial-
ordnung 1983 herausgegebenen
und 2005 aktualisierten „An-
haltspunkte für die ärztliche
Gutachtertätigkeit im sozialen
Entschädigungsrecht und nach
dem Schwerbehindertenrecht
Teil 2 SGB IX“ (‹ Glossar). Bis
1986 sprach das Schwerbehin-
dertenrecht noch von „Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit“.
Dieser Fachausdruck hat in der
Vergangenheit immer wieder 
zu Missverständnissen geführt.
Denn Behinderungen haben
nicht zwangsläufig Leistungs-
minderung im Arbeits- und
Berufsleben zur Folge. Das alte
Kürzel „MdE“ wurde daher 1986
durch „GdB“ (= Grad der Behin-
derung) ersetzt, ohne dass die
bisherigen Maßstäbe geändert
wurden.

2. Behinderung: 
Was ist das?



Als Behinderung wird nur die
Auswirkung einer Funktionsbe-
einträchtigung festgestellt, die
mindestens einen Grad der Be-
hinderung von 20 bedingt. Wenn
mehrere Funktionsbeeinträchti-
gungen vorliegen, ist der Grad
der Behinderung durch die Be-
urteilung der Auswirkungen in
ihrer Gesamtheit festzustellen,
nicht jedoch durch ein Zusam-
menzählen. Dennoch sind wech-
selseitige Auswirkungen zu be-
rücksichtigen. Verschlechtert
sich das Ausmaß der Behinde-
rung, kann ein neuer Antrag auf
Feststellung gestellt werden.

Achtung: Leistungen zur Teil-
habe setzen keine Anerkennung
als schwerbehinderter Mensch
vom Versorgungsamt voraus!

2.3 Der Schwerbehinderten-
ausweis

Der Schwerbehindertenausweis
wird vom zuständigen Versor-
gungsamt erstmalig in der Regel
längstens für fünf Jahre ausge-
stellt. Er kann, wenn die Voraus-
setzungen weiterhin vorliegen,
zweimal verlängert werden. In
den Fällen, in denen keine Ände-
rung in Art und Schwere der Be-
hinderung zu erwarten ist, kann
der Ausweis auch unbefristet aus-
gestellt werden ‹ § 6 Schwerbe-
hindertenausweisverordnung.

Zur uneingeschränkten Inan-
spruchnahme des Rechts auf  un-
entgeltliche Beförderung schwer-
behinderter Menschen im öffent-
lichen Personenverkehr und von
Parkerleichterungen im gesam-
ten Bundesgebiet ist der Schwer-
behindertenausweis mit den
Merkzeichen (‹ Glossar) als
Nachweis erforderlich, dass der
behinderte Mensch berechtigt
ist, diese Nachteilsausgleiche in
Anspruch zu nehmen.

Als gesundheitliche Merkmale
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sind auf dem Schwerbehinder-
tenausweis vermerkt:

G Bewegungsfähigkeit im
Straßenverkehr erheblich
eingeschränkt

aG Außergewöhnlich 
gehbehindert

H Hilflos

Bl Blind

Gl Gehörlos

B Berechtigt zur Mitnahme
einer Begleitperson

RF Rundfunkgebührenbefrei-
ung und Telefongebühren-
ermäßigung möglich

Tipp: Einzelheiten regelt die ‹
„Schwerbehindertenausweis-

verordnung.“ Sie ist bei den Geset-
zestexten abgedruckt.

Nähere Auskünfte erteilen die Ver-
sorgungsämter.

2.4 Nachteilsausgleiche
Behinderte Menschen müssen
im Arbeitsleben und in der
Gesellschaft häufig viele Nach-
teile in Kauf nehmen. Unter
bestimmten Voraussetzungen
können behinderte Menschen
besondere Leistungen und Hil-
fen in Anspruch nehmen, die so
genannten Nachteilsausgleiche.
Sie sind im wahrsten Sinne des
Wortes der Versuch, einige
Nachteile und Mehraufwendun-
gen auszugleichen. Hierzu zählt
zum Beispiel die Berechtigung
zur kostenlosen Mitnahme einer
Begleitperson.

Nicht jeder behinderte Mensch
hat ohne Weiteres Anspruch auf
alle diese Leistungen. Bei den
meisten müssen nämlich ganz
bestimmte Voraussetzungen
vorliegen. Die Mehrzahl der
Nachteilsausgleiche erhalten
nur schwerbehinderte Men-
schen.

2. Behinderung: 
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Leistungen zur Teilhabe sind
umso erfolgreicher, je früher sie
eingeleitet und durchgeführt
werden. Sie setzen nicht erst
dann ein, wenn eine Behinde-
rung schon vorliegt. Bei Krank-
heiten und Unfällen beginnen
sie möglichst mit der Akutbe-
handlung, auch im Kranken-
haus.

Auch wenn man die Leistungen
zur Teilhabe in Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation,
zur Teilhabe am Arbeitsleben
und zur Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft unterteilt und
schwerbehinderte Menschen
zusätzlich besondere Hilfen er-
halten: Die einzelnen Leistun-
gen zur Teilhabe sind keine
streng zu trennenden, schema-
tisch aufeinander folgenden
Vorgänge. Rehabilitation und
Teilhabe führen dann zum bes-
ten Ergebnis, wenn die mit den

behinderten Menschen jeweils
abgestimmten einzelnen Phasen
und Bereiche nahtlos ineinander
greifen und sich gegenseitig er-
gänzen.

Rehabilitation und Teilhabe
muss als ein einheitlicher Pro-
zess gesehen und durchgeführt
werden. 

3.1 Rehabilitation und Teil-
habe: Welche Hilfen gibt 
es und wer ist zuständig?

Für die einzelnen Leistungen zur
Teilhabe sind jeweils unterschied-
liche Träger zuständig, denn das
System der sozialen Sicherung in
Deutschland ist historisch ge-
wachsen. Aus diesem Grund hat
jeder Träger in unserem Sozial-
leistungssystem – neben seinen
sonstigen Aufgaben – seinen
spezifischen Bereich der Reha-
bilitation und Teilhabe.

3. Leistungen zur Teilhabe

Behinderten Menschen soll durch Leistungen zur Teilhabe die volle Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben eröffnet werden. Sie sollen ihr Leben
nach ihren Neigungen und Fähigkeiten gestalten. Eine umfassende Teil-
habe ist dann erreicht, wenn der behinderte Mensch (wieder) vollstän-
dig in das Leben der Gemeinschaft eingegliedert ist. Diesen Zustand zu
erhalten, gehört selbstverständlich auch zu den Aufgaben der Leistun-

gen zur Teilhabe ‹§§ 4 ff. SGB IX. 



Die Krankenversicherung
erbringt für ihre Versicherten
Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation.
Träger der Krankenversicherung
sind die Orts-, Betriebs- und
Innungskrankenkassen, die See-
Krankenkasse, die Ersatzkassen,
die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als Träger
der knappschaftlichen Kranken-
versicherung sowie die landwirt-
schaftlichen Krankenkassen.

Die Rentenversicherung ist
für Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation ihrer Versi-
cherten und zu deren Teilhabe
am Arbeitsleben zuständig. 
Die Deutsche Rentenversicherung
Bund, die Träger der Deutschen
Rentenversicherung Land, die Deut-
sche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See sowie die land-
wirtschaftlichen Alterskassen sind
Träger der Rentenversicherung.

Die Unfallversicherung ist
bei Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten für Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation,
zur Teilhabe am Arbeitsleben
und zur Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft verantwort-
lich. 

Unfallversicherungsträger sind die
gewerblichen Berufsgenossen-
schaften, die landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften sowie die
Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand.

Die Träger der sozialen Ent-
schädigung übernehmen bei
Gesundheitsschäden für ihre
Leistungsberechtigten die
Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, zur Teilhabe am
Arbeitsleben und zur Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft. 
Träger der sozialen Entschädi-
gung sind die Landesversorgungs-
ämter, Versorgungsämter sowie
die Hauptfürsorgestellen und Für-
sorgestellen.

Tipp: Wenn Sie sich nicht an
einen speziellen Träger wenden
wollen, können Sie ebenso das 
Bürgertelefon des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales nutzen.
Die einzelnen Telefonnummern 
finden Sie in ‹ Kapitel 21 – Bürger-
telefon des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales.

3. Leistungen zur Teilhabe



3.1.1 Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit 
für erwerbsfähige und 
hilfebedürftige 
behinderte Menschen

Die Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende erbringen
Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit für erwerbsfähige und
hilfebedürftige behinderte Men-
schen.

Die Leistungen der Grundsiche-
rung sind insbesondere darauf
auszurichten, dass behinderten-
spezifische Nachteile überwun-
den werden. Grundsätzlich ste-
hen behinderten Menschen mit
der Grundsicherung für Arbeit-
suchende (SGB II) im Wesentli-
chen die gleichen Leistungen
zur Eingliederung zur Verfü-
gung wie nach dem Recht der
Arbeitsförderung (SGB III). 

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Grundsicherung für
Arbeitsuchende“, Bestellnummer
A 430

Mit dem im Gesetz zur Fortent-
wicklung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende (Stand
01.07.06) eingefügten ‹ § 6a SGB
IX wird klargestellt, dass die
Bundesagentur für Arbeit auch
für behinderte, hilfebedürftige
Personen nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Rehabilitationsträger für die
Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben im Sinne des ‹ § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IX ist,
sofern kein anderer Rehabilita-
tionsträger zuständig ist. Damit
ist sichergestellt, dass die Fach-
kompetenz der Bundesagentur
für Arbeit als Rehabilitations-
träger auch für erwerbsfähige
behinderte Hilfebedürftige
erhalten bleibt. 

Die Rehabilitationsträgerschaft
der Bundesagentur für Arbeit
und der übrigen Rehabilitations-
träger im Bereich des SGB II hat
auch zur Folge, dass die jeweils
zuständigen Rehabilitations-
träger die damit verbundenen,
gesetzlichen Aufgaben nach
dem SGB IX wahrnehmen. Hier-
zu gehören beispielsweise die
Klärung der Zuständigkeiten
und des Rehabilitationsbedar-

3. Leistungen zur Teilhabe



fes. Davon unberührt bleibt die
grundsätzliche Leistungsverant-
wortung und Entscheidungs-
kompetenz der Grundsiche-
rungsträger über die Leistungen
zur beruflichen Teilhabe behin-
derter Menschen nach dem
SGB II .

Die Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
sind die Bundesagentur für Ar-
beit sowie die kreisfreien Städte
und Kreise. Anstelle der Bundes-
agentur für Arbeit werden die
Leistungen zur Eingliederung
einerseits durch 69 zugelassene
kommunale Träger erbracht.
Außerhalb des Zuständigkeits-
bereichs zugelassener kommu-
naler Träger nehmen anderer-
seits in der Regel Arbeitsgemein-
schaften die Aufgaben der
Bundesagentur für Arbeit nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch wahr.

Die Bundesagentur für Ar-
beit mit ihren Regionaldirektio-
nen und Agenturen für Arbeit
übernimmt Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben nach dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch

(SGB III), so weit hierfür kein an-
derer Träger verantwortlich ist.

Die Sozialhilfe erbringt
nachrangig gegenüber den
anderen Rehabilitationsträgern
Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation und zur berufli-
chen und sozialen Teilhabe im
Rahmen der Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen nach
dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB XII). Hierbei ist zu
beachten, dass Leistungen zur
Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft (soziale Teilhabe-
leistungen) in der Regel den
Nachweis der Bedürftigkeit des
behinderten Menschen voraus-
setzen (Einsatz eigenen Einkom-
mens und Vermögens, Heran-
ziehung Unterhaltspflichtiger).
Zuständig sind die örtlichen
(Städte und Gemeinden) und
überörtlichen (Landschaftsver-
bände und Landessozialämter)
Träger der Sozialhilfe.

Die Jugendhilfe mit ihren
örtlichen Jugendämtern er-
bringt Leistungen zur Teilhabe
für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche, so weit kein
anderer Träger zuständig ist.

3. Leistungen zur Teilhabe



3.2 Wo kann ich welche 
Leistungen beantragen?

Auf den ersten Blick wirken die-
se unterschiedlichen Zuständig-
keiten etwas verwirrend. Doch
so kompliziert ist es nicht. Denn
alle Träger sind zur engen Zu-
sammenarbeit verpflichtet. 
Behinderten Menschen sollen
keine Nachteile erwachsen. 

Die örtlichen gemeinsamen Ser-
vicestellen der Rehabilitations-
träger helfen deshalb bei der
Inanspruchnahme der Leistun-
gen – ganz unabhängig davon,
welcher Rehabilitationsträger
letztlich für die Leistungen zu-
ständig ist. Sie informieren um-
fassend, unter anderem über die
Leistungsvoraussetzungen, hel-
fen bei der Antragstellung und
bieten Unterstützung auch wäh-
rend der Leistungserbringung an. 

Info: Alle gemeinsamen
Servicestellen und jeder Rehabili-
tationsträger nehmen formlose
Anträge auf Leistungen zur Teil-
habe entgegen – auch dann, wenn
ein anderer Rehabilitationsträger
zuständig ist. 

Ein besonderes „Zuständigkeits-
klärungsverfahren“ sichert
dabei die schnelle Leistungser-
bringung ‹ § 14 SGB IX. Falls der
Rehabilitationsträger – das kann
auch der Träger sein, bei dem
die gemeinsame Servicestelle
angegliedert ist – feststellt, dass
er für die Leistung nicht zustän-
dig ist, leitet er den Antrag
unverzüglich dem voraussicht-
lich zuständigen Rehabilitati-
onsträger zu. Dieser Träger
erbringt dann die erforderliche
Leistung. Ansonsten klärt dieser
unverzüglich mit dem nach
seiner Auffassung zuständigen
Rehabilitationsträger von wem
und in welcher Weise über den
Antrag innerhalb der gesetzten
Frist entschieden wird. Anschlie-
ßend unterrichtet er hierüber
den Antragsteller. 
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Der Rehabilitationsträger stimmt
mit den behinderten Menschen
die im Einzelfall weiter erforder-
lichen Leistungen zur Teilhabe
ab. Gegebenenfalls beteiligt er
die für diese Leistungen zustän-
digen Rehabilitationsträger. Ge-
meinsam mit den behinderten
Menschen werden die Leistun-
gen zur Teilhabe schriftlich zu-
sammengestellt und entspre-
chend dem Verlauf der Entwick-
lung angepasst. Bei der Auswahl
der Leistungen wird auch den
Bedürfnissen, die behinderte
Mütter und Väter zur Erfüllung
ihrer Erziehungsaufgaben
haben, Rechnung getragen. Das
kann zum Beispiel durch wohn-
ortnahe Teilzeitangebote oder

soweit keine anderweitige
Betreuung der Kinder sicherge-
stellt werden kann, auch durch
Mitnahme der Kinder an den
Rehabilitationsort oder durch
eine Haushaltshilfe erfolgen.
Dafür verantwortlich ist der
zuerst leistende Rehabilitations-
träger, so dass die Leistungs-
erbringung aus Sicht der berech-
tigten Bürgerinnen und Bürger
wie „aus einer Hand“ erscheint. 
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Medizin und Forschung sind
heute so weit, bestimmte Risiken
durch Vorsorgeuntersuchungen
rechtzeitig erkennen und da-
durch senken zu können. So
weiß man, dass bestimmte Arten
von Behinderungen auf Erbfak-
toren beruhen. Genetische Be-
ratung kann zwar keine exakte
Vorhersage treffen, jedoch
bietet sie die Möglichkeit, einzu-
schätzen, wie wahrscheinlich es
ist, dass einer Person oder ihrem
Kind bestimmte gesundheitliche
Risiken drohen.

Ebenfalls wichtig ist die Schwan-
gerenvorsorge. Sie will sowohl
Gefahren für die Mutter als auch
für das Kind abwehren. Ein be-
sonderer Schwerpunkt der Vor-
sorge wird hier in der Phase der
Säuglings- und Kinderentwick-
lung gelegt. Aus diesem Grund
sind diese Maßnahmen zur Früh-
erkennung kostenlos. Sie umfas-
sen insgesamt zehn Untersu-
chungen, wobei die ersten neun
Untersuchungsreihen für Säug-
linge und Kleinkinder bis zum 
6. Lebensjahr vorgesehen sind.
Die letzte Vorsorgeuntersuchung
wird nach Vollendung des 10. Le-
bensjahres durchgeführt. Wird
im Rahmen der Vorsorgeunter-
suchungen eine Gesundheitsstö-
rung des Kindes festgestellt oder

4. Früh vorsorgen – früh fördern: 
Vorsorge, Früherkennung, Frühförderung

Jede gesundheitliche Beeinträchtigung ist mit Nachteilen und mensch-
lichem Leid verbunden – trotz aller staatlichen und privaten Hilfen. Je
früher eine drohende Erkrankung oder Behinderung erkannt wird, desto
größer ist die Heilungschance. Dank moderner Medizin und Forschung
kann man heute mit Vorsorgeuntersuchungen bestimmte gesundheit-
liche Risiken frühzeitig erkennen. So können diese rechtzeitig angegan-
gen und dadurch insgesamt gesenkt werden.



droht sie, ist Frühbehandlung
und Frühförderung auch in spe-
zialisierten Einrichtungen mit
besonders geschulten Ärzten
und Therapeuten möglich. 

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Einrichtungen und
Stellen der Frühförderung“,
Bestellnummer A 751

4. Früh vorsorgen – früh fördern: 
Vorsorge, Früherkennung, Frühförderung



Genau genommen sind die Ziele
der Rehabilitation – eine dro-
hende Behinderung oder abzu-
wendende Pflegebedürftigkeit,
eine Behinderung zu beseitigen,
zu mindern bzw. auszugleichen,
ihre Verschlimmerung zu verhü-
ten oder ihre Folgen zu mildern
– bei allen medizinischen Leis-
tungen zu beachten, auch bei
jeder Akutbehandlung. Darüber
hinaus gibt es zur medizinischen
Rehabilitation spezifische
Leistungen mit diesen Zielen. 
Wichtiger Bestandteil aller Leis-
tungen ist es dabei, die verblie-
benen Kräfte zu stärken und
gleichzeitig solche Funktionen
und Fähigkeiten zu fördern und
zu entwickeln, die die ausgefal-
lenen ausgleichen. Medizinische
Leistungen zur Rehabilitation
sind insbesondere: 

5.1 Ärztliche Behandlung
Zu einem wesentlichen Teil fin-
det medizinische Rehabilitation
im Krankenhaus sowie in Reha-
bilitationseinrichtungen statt.
Das Krankenhaus führt in erster
Linie die Akutbehandlung
durch einschließlich der zum
frühestmöglichen Zeitpunkt ein-
setzenden Leistungen zur Früh-
rehabilitation. Rehabilitations-
einrichtungen kommen insbe-
sondere dann in Betracht, wenn
zur Rehabilitation spezielle
Maßnahmen erforderlich sind. 

Rehabilitationseinrichtungen
und Schwerpunktkliniken er-
gänzen die übliche medizini-
sche Therapie durch Übungen,
die dem Training der verbliebe-
nen oder der Förderung kompen-
satorischer Funktionen dienen.
Rehabilitationseinrichtungen
widmen sich der Behandlung
bestimmter Krankheiten oder
Krankheitsgruppen. Sie sind
dafür sachlich und personell
besonders ausgerüstet. 

5. Medizinische Rehabilitation

Kann durch Vorsorge und Frühförderung das Entstehen einer Behinde-
rung nicht abgewendet werden oder tritt diese durch ein plötzliches
Ereignis ein, stehen zur Rehabilitation in der Regel zunächst medizini-
sche Leistungen im Vordergrund.



Darüber hinaus gibt es in der
Bundesrepublik Deutschland 19
Zentren für medizinisch-beruf-
liche Rehabilitation mit rund
4.380 Plätzen. Dort wird bereits
am Krankenbett mit ersten Maß-
nahmen zur Teilhabe am Arbeits-
leben begonnen.

5.2 Heilmittel
Zu den Heilmitteln zählen insbe-
sondere Maßnahmen der physi-
kalischen Therapie (z. B. passive
oder aktive Bewegung in Luft
und Wasser, Entspannungs-
übungen, Massagen, Atem-/In-
halationstherapie, Bestrahlun-
gen und Elektrotherapie), Maß-
nahmen der Sprach-, Stimm-
und Sprechtherapie sowie die
Ergotherapie. Bei vielen funktio-
nellen Störungen sind kranken-
gymnastische und therapeuti-
sche Übungen zur Wiederherstel-
lung von Kraft, Ausdauer und
Geschicklichkeit unerlässlich. 

Durch logopädische Behand-
lung sollen Patienten mit Behin-
derungen der sprachlichen Kom-
munikation, des Sprechens oder
der Stimme in die Lage versetzt
werden, sich mit oder ohne tech-
nische Hilfsmittel zu verständi-

gen. Aufgabe der Ergotherapie
ist es, Funktionen oder Funk-
tionsabläufe zu verbessern und
zwar durch komplexe aktivie-
rende und handlungsorientierte
Methoden und Verfahren unter
Einsatz von funktionellen, spie-
lerischen, handwerklichen und
gestalterischen Techniken sowie
lebenspraktischen Übungen. 

5.3 Hilfsmittel
Hilfsmittel sollen ausgefallene
oder beeinträchtigte Körperfunk-
tionen ersetzen, erleichtern, er-
gänzen oder ausgleichen. Dazu
gehören Körperersatzstücke (Pro-
thesen), Stützapparate (Orthesen)
und orthopädische Schuhe. An-
dere Hilfsmittel sind Hörgeräte,
Rollstühle, aber auch Orientie-
rungshilfen für blinde Menschen
usw. Der Leistungsanspruch um-
fasst auch die Änderung, Instand-
setzung, Ersatzbeschaffung und
Ausbildung im Gebrauch sowie
die zum Schutz der Versicherten
erforderlichen Wartungen und
Kontrollen.

5. Medizinische Rehabilitation



5.4 Belastungserprobung und
Arbeitstherapie

Die Belastungserprobung hat
das Ziel, körperliche, geistige
und seelische Leistungsbreite
und die Dauerbelastbarkeit zu
ermitteln. Die Arbeitstherapie
baut darauf auf, Fertigkeiten zu
erhalten oder zu entwickeln, die
für die berufliche Wiederein-
gliederung wichtig sind. Je nach
Erfordernis der individuellen
Behinderung kommen die Leis-
tungen allein, in Kombination
nebeneinander oder nacheinan-
der oder auch wiederholt in
Betracht.

5.5 Rehabilitationssport
Eine besondere Rolle spielt bei
der medizinischen Rehabilitati-
on der Rehabilitationssport. Sein
Zweck ist es, durch Übungen, die
auf die Art und Schwere der Be-
hinderung und den gesundheit-
lichen Allgemeinzustand der be-
hinderten Menschen abgestimmt
sind, das Rehabilitationsziel zu
erreichen oder zu sichern. Der
Rehabilitationssport muss –
außer für Leistungsberechtigte
der sozialen Entschädigung (ins-
besondere Kriegsbeschädigte) –
ärztlich verordnet sein und in

Gruppen unter ärztlicher Be-
treuung stattfinden. Hierzu
gehören auch Übungen, die
speziell auf behinderte oder von
Behinderung bedrohte Frauen
und Mädchen ausgerichtet sind,
um das Selbstbewusstsein zu
stärken.

Wichtig: Alle erforderlichen
Sachleistungen werden von den
Rehabilitationsträgern übernom-
men. Unter bestimmten Umstän-
den bewilligen sie auch ergänzen-
de Leistungen (‹ Kapitel 11 – 
Leistungen zur Teilhabe: Die finan-
zielle Sicherung).

5.6 Zuzahlungen
Für alle Versicherten gilt für alle
Zuzahlungen grundsätzlich eine
Belastungsobergrenze in Höhe
von 2 % bzw. bei chronisch Kran-
ken (‹ Glossar) von 1 % der jährli-
chen Bruttoeinnahmen zum
Lebensunterhalt. 

Für Bezieher von Arbeitslosen-
geld II oder laufenden Leistun-
gen nach dem SGB XII ist jedoch
eine im Vergleich zu den übrigen
Versicherten günstigere Rege-
lung getroffen worden. Bei die-
sen Personen wird für die Ermitt-
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lung der Belastungsgrenze als
Bruttoeinnahmen zum Lebens-
unterhalt für die gesamte Be-
darfsgemeinschaft (‹ Glossar)
lediglich die Regelleistung nach
§ 20 Abs. 2 SGB II bzw. dem Regel-
bedarf nach § 28 Abs. 1 SGB XII be-
rücksichtigt  ‹ § 62 Abs. 2 SGB V.

Im Ergebnis wird bei einer Re-
gelleistung von 347,– Euro
monatlich bzw. 4.164,– Euro je
Kalenderjahr eine Belastung von
83,28 Euro bzw. 41,64 Euro je
Kalenderjahr als zumutbar ge-
regelt. Für das Erreichen der
Belastungsgrenze werden sämt-
liche Zuzahlungen berücksich-
tigt, also auch die Zuzahlungen
im Krankenhaus, bei Hilfsmit-
teln und beim Arztbesuch. Wer
die persönliche Belastungsgren-
ze erreicht hat, wird für den Rest
des Jahres von der Krankenkasse
freigestellt.

Bei stationären Rehabilitations-
maßnahmen ist die Zuzahlungs-
pflicht auf 28 Tage begrenzt,
wenn es sich dabei um eine An-
schlussrehabilitation handelt.
Bereits geleistete Krankenhaus-
zuzahlungen werden angerech-
net. 

Den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen wurde die Kompe-
tenz eingeräumt, Indikationen
festzulegen, bei denen die auf 
28 Tage begrenzte Zuzahlung An-
wendung findet, auch wenn es
sich nicht um eine Anschluss-
rehabilitation im eigentlichen
Sinne handelt. Die Indikatoren
sind neu festgelegt: Versicherte,
die wegen bestimmter Ausnah-
meindikationen eine Rehabili-
tationsmaßnahme durchfüh-
ren, müssen die Zuzahlung von
10,– Euro nur noch längstens für
28 Kalendertage je Kalenderjahr
leisten.
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Übersicht über die Zuzahlungen in der GKV:

Leistung Zuzahlung

Arzneimittel 10 % des Apothekenabgabepreises
mindestens 5,– Euro und höchstens 10,– Euro
(jeweils nicht mehr als die Kosten des Mittels)

Verbandmittel 10 % des Apothekenabgabepreises
mindestens 5,– Euro und höchstens 10,– Euro
(jeweils nicht mehr als die Kosten des Mittels)

Fahrkosten 10 % der Fahrkosten
mindestens 5,– Euro und höchstens 10,– Euro 
pro Fahrt
(jeweils nicht mehr als die Kosten)

Heilmittel 10 % der Kosten sowie 10,- Euro 
je Verordnung

Hilfsmittel 10 % des Abgabepreises des Hilfsmittels
mindestens 5,- Euro und höchstens 10,- Euro
(jeweils nicht mehr als die Kosten des Mittels)

zum Verbrauch 10 % des insgesamt von der Krankenkasse zu
bestimmte übernehmenden Betrages 
Hilfsmittel höchstens 10,– Euro für den gesamten 

Monatsbedarf 

Krankenhaus- 10,– Euro pro Kalendertag 
behandlung für höchstens 28 Tage

Ambulante 10,– Euro pro Kalendertag
Rehabilitations- 
maßnahmen
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Übersicht über die Zuzahlungen in der GKV:

Leistung Zuzahlung

Stationäre 10,– Euro pro Kalendertag
Vorsorge-  und 
Rehabilitations-
maßnahmen

Anschluss- 10,– Euro pro Kalendertag 
rehabilitation für höchstens 28 Tage

Vorsorge- und 10,– Euro pro Kalendertag
Rehabilitations- 
maßnahmen für 
Mütter und Väter

Praxisgebühr 10,– Euro pro Quartal



5.6.1  Befreiungsmöglichkeiten
Wird die Belastungsgrenze
überschritten, kann die betrof-
fene Person von Zuzahlungen
befreit werden. Die Belastungs-
grenze beträgt 2 % der zu
berücksichtigenden Bruttoein-
nahmen zum Lebensunterhalt.
Der Gesetzgeber geht dabei von
einem Familienbruttoeinkom-
men aus. Deshalb kommt es
auch darauf an, wie viele Perso-
nen dem gemeinsamen Haus-
halt angehören und von dem
Einkommen leben müssen –
denn für jeden Familienangehö-
rigen wird auch ein Freibetrag
berücksichtigt. Für Kinder wird
ein erhöhter Freibetrag berück-
sichtigt. Diese Freibeträge wer-
den vom Familienbruttoeinkom-
men abgezogen. So macht der
zumutbare Zuzahlungsanteil je
nach Familiengröße einen ande-
ren Betrag aus. Als Freibetrag
wird für den ersten im gemein-
samen Haushalt lebenden Ange-
hörigen ein Betrag in Höhe von
15 % der jährlichen Bezugsgröße
angerechnet. Dies sind im Jahr
2007 4.410,– Euro, für jeden wei-
teren Angehörigen beträgt der
Freibetrag 10 % der jährlichen
Bezugsgrößen; im Jahr 2007 sind

dies 2.940,– Euro. Der Freibetrag
für Kinder beträgt 3.648,– Euro.
Bei Alleinerziehenden gilt das
Kind als erster Angehöriger, so
dass der höhere Freibetrag
(4.410,– Euro) in Abzug gebracht
wird. 

Der Anwendungsbereich der 
10 %-Regelung für weitere Ange-
hörige hat nur noch im Bereich
der Krankenversicherung der
Landwirte Bedeutung. 

Als Familieneinkommen sind
die Bruttoeinnahmen zum Le-
bensunterhalt anzusehen, d. h.
alle finanziellen Einnahmen
des Versicherten und seiner im
gemeinsamen Haushalt leben-
den Familienangehörigen, die
zur Bestreitung des Lebensun-
terhalts verwendet werden kön-
nen. Dazu gehören z. B. auch
Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung oder Kapitalein-
künfte, also Einnahmen, von
denen Pflichtversicherte keine
Krankenversicherungsbeiträge
zu zahlen haben. Im Kranken-
versicherungsrecht gilt das so
genannte Bruttoprinzip. Daher
wird regelmäßig das Bruttoein-
kommen als Maßstab der wirt-

5. Medizinische Rehabilitation



schaftlichen Leistungsfähigkeit
herangezogen. Bei der Bemes-
sung der Beiträge der Mitglieder
ist die Höhe der Bruttoeinkünfte
Grundlage für die Festlegung
der Beitragshöhe. Für die Beur-
teilung, ob die Belastungsgrenze
erreicht ist, wird daher nicht auf
einen anderen Maßstab (Netto-
einkünfte) zurückgegriffen. Der
Versicherte und seine berück-
sichtigungsfähigen Ehegatten/
Lebenspartner und Kinder haben
die ihnen im laufenden Kalen-
derjahr entstehenden Zuzahlun-
gen zu dokumentieren. Die
Krankenkassen sind verpflichtet,
Versicherten einen Befreiungs-
bescheid für den Rest dieses
Jahres auszustellen, wenn sie 
die Belastungsgrenze während
eines Kalenderjahres erreicht
haben.

Im Gegensatz zum bisherigen
Recht gilt die Belastungsgrenze
für sämtliche Zuzahlungen, also
z. B. auch für die Zuzahlungen
bei Krankenhausbehandlung
oder bei stationären Vorsorge-
und Rehabilitationsleistungen,
die bislang hierbei nicht berück-
sichtigt wurden.

5.6.2 Besonderheiten bei 
chronisch Kranken

Der Gesetzgeber ist sich der be-
sonderen Situation von chro-
nisch Kranken bewusst und hat
dementsprechend eine Sonder-
regelung für diesen Personen-
kreis geschaffen. Für Versicher-
te, die wegen derselben Krank-
heit in Dauerbehandlung sind,
gilt eine geringere Belastungs-
grenze von nur 1 % der jährlichen
Bruttoeinnahmen zum Lebens-
unterhalt. Für Bezieher von Ar-
beitslosengeld II oder laufenden
Leistungen nach dem SGB XII
gilt eine Belastungsgrenze von
41,64 Euro je Kalenderjahr. Das
Gesetz sieht vor, dass der Ge-
meinsame Bundesausschuss in
Richtlinien das Nähere zur Defi-
nition einer chronischen Krank-
heit bestimmt. Der gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) ist das
oberste Beschlussgremium der
gemeinsamen Selbstverwaltung
mit Vertretern der Krankenkas-
sen und der Leistungserbringer
(Ärzteschaft), in dem die Patien-
tenvertreter ein Mitberatungs-
recht haben.
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Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss hat in seiner Sitzung am
22. Januar 2004 die Richtlinien
zur Definition schwerwiegender
chronischer Erkrankungen ver-
abschiedet. Danach gilt eine
Krankheit als schwerwiegend
chronisch, wenn sie wenigstens
ein Jahr lang mindestens einmal
pro Quartal ärztlich behandelt
wurde und eines der folgenden
Kriterien erfüllt ist:

Es liegt eine Pflegebedürf-
tigkeit der Pflegestufe 2 oder 3
vor.

Es liegt ein Grad der Behin-
derung nach Schwerbehinder-
tenrecht/Versorgungsrecht von
mindestens 60 vor oder eine
Minderung der Erwerbsfähig-
keit nach Unfallversicherungs-
recht von mindestens 60 %.

Es ist eine kontinuierliche
medizinische Versorgung (ärzt-
lich oder psychotherapeutische
Behandlung, Arzneimittelthera-
pie, Behandlungspflege, Versor-
gung mit Heil- und Hilfsmittel)
erforderlich, ohne die nach ärzt-
licher Einschätzung eine lebens-
bedrohliche Verschlimmerung
der Erkrankung, eine Verminde-

rung der Lebenserwartung oder
eine dauerhafte Beeinträchti-
gung der Lebensqualität durch
die aufgrund der Krankheit
nach Satz 1 verursachte Gesund-
heitsstörung zu erwarten ist.

Das zum 1. April 2007 in Kraft
getretene Gesetz zur Stärkung
des Wettbewerbs in der gesetz-
lichen Krankenversicherung
(GKV-WSG) sieht vor: Künftig
sollen nur noch diejenigen
chronisch kranken Versicherten
von der ermäßigten Belastungs-
grenze profitieren, die sich
therapiegerecht verhalten, und
die – soweit sie in bestimmte
Altersgruppen fallen – vor ihrer
Erkrankung regelmäßig Vorsor-
geuntersuchungen in Anspruch
genommen haben. Der Gemein-
same Bundesausschuss wird bis
zum 31. Juli 2007 die Richtlinien
zur Definition schwerwiegender
chronischer Erkrankungen zur
Umsetzung der Neuregelungen
entsprechend überarbeiten und
Ausnahmen festlegen, in denen
die Erfüllung dieser Vorausset-
zungen nicht zumutbar ist.
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Die Feststellung, ob ein Ver-
sicherter an einer schwerwie-
genden chronischen Erkrankung
im Sinne der Richtlinien leidet,
trifft die Krankenkasse. Versi-
cherte, die mit ihrer Zuzahlung
ab dem 1. Januar 2004 im laufen-
den Kalenderjahr diese Belas-
tungsgrenze erreichen, können
sich für die weitere Dauer des
Jahres von ihrer Krankenkasse
von sämtlichen Zuzahlungen
befreien lassen. Die Befreiung
gilt für die gesamte im gemein-
samen Haushalt lebende Fami-
lie. Kinder unter 18 Jahren sind
mit Ausnahme der Zuzahlung
bei Fahrkosten grundsätzlich
von Zuzahlungen befreit.

Info: Nähere Informationen
sind beim Bundesministerium für
Gesundheit, 10117 Berlin, erhältlich
oder im

Internet:
www.bmg.bund.de 

5.6.3 Besonderheiten bei 
Sozialhilfeempfängern

Aufgrund der geringen Leis-
tungsfähigkeit von Sozialhilfe-
empfängern wird bei diesen als
Belastungsgrenze nur der Regel-
satz eines Haushaltsvorstandes
in Höhe von 347,– Euro zugrun-
de gelegt, so dass die monatliche
Belastung lediglich 6,94 Euro
bzw. 3,47 Euro bei chronisch
kranken Personen beträgt.

5.6.4 Zuzahlungen bei der
gesetzlichen Renten-
versicherung

In der gesetzlichen Rentenver-
sicherung gelten folgende Zu-
zahlungsregelungen: Der Re-
habilitand hat zu stationären 
Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation eine Zuzahlung 
zu leisten, von der unter be-
stimmten Voraussetzungen voll-
ständig oder teilweise abge-
sehen werden kann.

Der Befreiungsbescheid der ge-
setzlichen Krankenversicherung
gilt nicht gegenüber der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Die
Zuzahlung beträgt 10,– Euro für
jeden Tag der stationären Leis-
tungen und muss höchstens für
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42 Tage im Kalenderjahr geleis-
tet werden. Bei mehreren „sta-
tionären“ Leistungen innerhalb
eines Kalenderjahres sind alle
Tage der Zuzahlung an den Ren-
tenversicherungsträger und an
die Krankenkassen zu berück-
sichtigen und anzurechnen. 

Die Zuzahlung ist für längstens
14 Tage zu leisten, wenn der un-
mittelbare Anschluss der statio-
nären Leistung an eine Kranken-
hausbehandlung medizinisch
notwendig ist (Anschlussreha-
bilitation).

Eine Zuzahlung ist nicht zu leis-
ten, wenn 

bei Antragstellung das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet
war, 

Übergangsgeld bezogen
wird, 

bei Kinderheilbehandlun-
gen, auch wenn die Kinder das
18. Lebensjahr vollendet haben.

Auf Antrag kann der Versicherte
unter bestimmten Vorausset-
zungen ganz oder teilweise von
der Zuzahlung befreit werden,
wenn sie ihn unzumutbar belas-
ten würde.

Zuzahlungen im oben genann-
ten Sinne fallen nicht an für
Patienten, die wegen eines Ar-
beitsunfalls oder einer Berufs-
krankheit eine medizinische
Heilbehandlung benötigen. Für
diesen Personenkreis entfällt
auch die Praxisgebühr, wenn sie
wegen eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit einen Arzt
aufsuchen.
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Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „JOB – das Job-Lexi-
kon für Jugendliche“, Bestellnum-
mer A 103

6.1 Behinderte Kinder schon in
Kindergarten und Schule
fördern

Behinderte Kinder können und
sollen – soweit möglich – gemein-
sam mit ihren nichtbehinderten
Altersgenossen allgemeine Kin-
dergärten und Schulen besu-
chen. Viele behinderte Kinder
und Jugendliche können näm-
lich sehr gut in allgemeinen Kin-
dergärten und Regelschulen ge-
fördert werden. Je nach Art und
Schwere der Behinderung ist
hierfür folgendes erforderlich:

eine behindertengerechte
Ausstattung 

zusätzliche Betreuung und

sonderpädagogische Hilfen
durch Fachkräfte. 

In den letzten Jahren sind ver-
schiedene Formen der gemein-
samen Förderung behinderter
und nichtbehinderter Kinder in
Kindergärten entstanden. So
nehmen viele allgemeine Kin-
dergärten auch behinderte Kin-
der auf, während Sonderkinder-
gärten bei Vorliegen der erfor-
derlichen Rahmenbedingungen
vermehrt nichtbehinderte Kin-
der aufnehmen. Immer mehr
Einrichtungen beziehen die Be-
dürfnisse solcher integrativen
Gruppen von vornherein mit
ein, wenn Gebäude neu gebaut
oder umgebaut werden. Bei
allen Formen des gemeinsamen
Lernens kommt es darauf an,
den Bedürfnissen der behinder-
ten und der nichtbehinderten
Kinder gleichermaßen gerecht
zu werden. Daneben bleibt es
weiterhin wichtig, behinderte
Kinder in Sonderkindergärten
spezifisch zu fördern, wenn inte-
grative Gruppen dies aufgrund
der Art und Schwere der Behin-
derung nicht leisten können. 

6. Schul- und Berufsausbildung

Je besser die Schul- und Berufsausbildung, desto besser die Berufs- und
Lebenschancen. Für behinderte Menschen gilt dies ganz besonders.
Genau wie nichtbehinderte Menschen haben sie deshalb einen Anspruch
auf eine Bildung, die ihren Fähigkeiten und Neigungen entspricht.



Insgesamt haben sich integrati-
ve Arbeitsformen zu einem struk-
turellen Bestandteil der Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit des
Kindergartens entwickelt. Wenn
aufgrund der Art und Schwere
der Behinderung behinderte
Kinder in Integrationsgruppen
nicht ausreichend gefördert
werden können, muss eine spe-
zifische Förderung in Sonder-
kindergärten möglich bleiben.

6.2 Die Rolle der Schule
Für die schulische Bildung
bedeutet der Grundsatz der
Integration, behinderten Kin-
dern und Jugendlichen ein
angemessenes Bildungsangebot
zu machen – gleichgültig wie
leistungsstark sie sind. Die
Schul- und Sonderschulgesetze
der Bundesländer regeln, dass
auch behinderte Kinder 

und Jugendliche möglichst so
gefördert werden sollen, dass sie
die Bildungsziele der allgemei-
nen Schulen erreichen können.
Zudem wird angestrebt, mög-
lichst viele behinderte Kinder
und Jugendliche in Regelschu-
len zu fördern. Regelschulen
sollen auch, falls erforderlich,
zusätzliche sonderpädagogische
Hilfen und sonstige angemesse-
ne Betreuung zur Verfügung
stellen. 

Können behinderte Kinder und
Jugendliche aus behinderungs-
bedingten Gründen in Regel-
schulen nicht hinreichend ge-
fördert werden, sind die Sonder-
schulen gefragt. Sie haben die
Aufgabe, diese Kinder und Ju-
gendlichen zu den schulischen
Zielen zu führen, die für sie er-
reichbar sind. Auch in Sonder-
schulen können behinderte
Jugendliche – wenn ihre Fähig-
keiten ausreichen – einen allge-
meinen Schulabschluss machen.
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In Deutschland gibt es Sonder-
schulen mit unterschiedlicher
Spezialisierung; es gibt Sonder-
schulen für 

geistig behinderte, 

verhaltensgestörte, 

körperbehinderte, 

sprachbehinderte, 

lernbehinderte, 

gehörlose und schwerhörige
sowie 

blinde und sehbehinderte
Kinder und Jugendliche. 

Die Schulen bieten Halbtags-
oder Ganztagsunterricht an;
einige arbeiten auch mit Inter-
natsunterbringung. 

Der Besuch der Sonderschule ist
in den einzelnen Bundesländern
unterschiedlich geregelt. In der
Regel endet die Schulpflicht für
behinderte Kinder und Jugendli-
che spätestens mit dem 21. Le-
bensjahr. Zum Teil wird bei be-
stimmten Behinderungsarten
beim Sonderschulbesuch die
Schulpflicht generell um drei
Jahre verlängert. In manchen
Ländern kann die Schulbehörde

die Schulpflicht um zwei Jahre
verlängern, auf Elternwunsch
noch um ein weiteres Jahr. 

Wer entscheidet über 
den Schultyp?
Ob ein Kind eine Sonderschule
besucht und welcher Schultyp
der Sonderschule in Frage
kommt, entscheiden die örtli-
chen Schulämter aufgrund eines
pädagogisch-psychologischen
Gutachtens. Neben dem Gesund-
heitsamt werden selbstverständ-
lich auch die Eltern des Kindes
einbezogen. Außerdem können
sich die Eltern bei Bildungsbera-
tungsstellen und schulpsycholo-
gischen Diensten beraten lassen. 

Übrigens: Die Entscheidung für
eine Sonderschule muss nicht
endgültig sein. Schule, Eltern-
haus sowie soziale und thera-
peutische Dienste können eng
zusammenarbeiten und so den
Übergang oder die Rückkehr in
die allgemeine Schule ermög-
lichen.
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6.3 Studierende mit 
Behinderung

Niemand darf auf Grund seiner
Behinderung oder chronischen
Krankheit vom Studium an der
Hochschule seiner Wahl ausge-
schlossen werden. Die Hochschu-
len haben dafür Sorge zu tragen,
dass behinderte Studierende in
ihrem Studium nicht benachtei-
ligt werden und die Angebote
der Hochschule möglichst ohne
fremde Hilfe in Anspruch neh-
men können (§ 2 Abs. 4 Hoch-
schulrahmengesetz – HRG). 

Wer an einem Studium interes-
siert ist, sollte jedoch unbedingt
frühzeitig einige wichtige Fra-
gen klären, bevor er das Studi-
um beginnt: 

Welche Voraussetzungen
gelten für die Zulassung zum
Studium?

Bietet der Studienort aus-
reichend Mobilität?

Welche Möglichkeiten zum
Wohnen gibt es?

Welche Assistenzen und
Hilfsmittel können genutzt 
werden?

Sind Nachteilsausgleiche 
bei Prüfungen vorgesehen? 
Welche?

Welche Voraussetzungen
gelten für ein Auslandsstudium?

Ganz besonders wichtig ist es,
frühzeitig zu klären, wie einzelne
behinderungsbedingte Mehrbe-
darfe und ggf. Aufwendungen
der Pflege finanziert werden kön-
nen, da für die unterschiedlichen
Leistungen auch unterschiedli-
che Träger zuständig sind. 

Zum Ausgleich behinderungs-
bedingter Nachteile gibt es spe-
zielle BAföG-Regelungen; zudem
können behinderte Studierende
sich von Langzeit-Studiengebüh-
ren befreien lassen.

Besonderheiten bei Leistungen
nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG)
Studierende mit Behinderung,
die BAföG-Leistungen erhalten,
können über die für das jewei-
lige Studienfach festgelegte
Förderungshöchstdauer hinaus
BAföG bekommen, wenn die
Überschreitung auf die Behinde-
rung zurückzuführen ist. Wäh-
rend der behinderungsbeding-
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ten Verlängerung erfolgt die
Förderung ausschließlich als
Zuschuss. 

Besondere Modalitäten gibt es
für Studierende mit Behinde-
rung auch im Zusammenhang
mit der Ermittlung des Härte-
freibetrags bei der Einkommens-
ermittlung der Eltern. Der
behinderungsbedingte Mehr-
bedarf, der kein Bestandteil des
BAföG ist, wird ggf. nach SGB II
(nicht ausbildungsgeprägter
Mehrbedarf) bzw. als Eingliede-
rungshilfe nach SGB XII (aus-
bildungsgeprägter Mehrbedarf)
beantragt.

Wenn nach Abschluss des Studi-
ums das Darlehen zurückzuzah-
len ist, gelten ebenfalls besonde-
re Bestimmungen: die Höhe der
Raten richtet sich grundsätzlich
nach dem erzielten Einkommen.
Es besteht jedoch die Möglich-
keit, behinderungsbedingte
Mehraufwendungen geltend zu
machen und somit die Einkom-
mensgrenze zu erhöhen bis zu
der man von einer Rückzahlung
freigestellt wird.

Informationen und Beratung
erhalten Studieninteressierte
und Studierende bei den zu-
ständigen Beratungsstellen der
Hochschulen bzw. der örtlichen
Studentenwerke. Die gemeinsa-
men Servicestellen unterstützen
in Fragen der Finanzierung des
behinderungsbedingten Mehr-
bedarfs.

Tipp: Die Beratungsstelle
Studium und Behinderung des
Deutschen Studentenwerks bietet
regelmäßig Veranstaltungen zum
Studienbeginn und zum Übergang
in den Beruf an. Dort ist u. a. auch
die Broschüre „Studium und
Behinderung“ erhältlich:

Deutsches Studentenwerk 
Informations- und Beratungsstelle
Studium und Behinderung
Monbijouplatz 11, 10178 Berlin,
Tel.: 030 / 29 77 27-64

E-Mail: 
studium-behinderung@
studentenwerke.de

Internet: 
www.studentenwerke.de/
behinderung
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Projekte
Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
unterstützt den Integrationspro-
zess behinderter Kinder und
Jugendlicher aus Mitteln des
Bundes durch den Kinder- und
Jugendplan in der Position „Ar-
beit mit behinderten jungen
Menschen“. Im Einzelnen ist dies
befristete projektbezogene und
vorrangig integrative Projektar-
beit bundeszentraler Träger der
Jugendhilfe, Jugendverbände
und von Zusammenschlüssen
von Initiativen, die bundesweit
tätig sind.

Im Einzelnen geht es hierbei 
u. a. darum,

die Begegnung von behin-
derten und nichtbehinderten
Jugendlichen zu fördern, 

in der Jugendarbeit Ange-
bote für behinderte Kinder und
Jugendliche zu schaffen, 

die Persönlichkeitsentwick-
lung zum Beispiel in Selbsthilfe-
gruppen und -verbänden zu för-
dern, die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben zu erleichtern,

dazu zu ermutigen, soziale
Verantwortung zu übernehmen.

Zentrales Ziel ist es, die Fähigkei-
ten und Möglichkeiten junger
behinderter Menschen zu stär-
ken, ihr Leben selbst zu gestal-
ten und Mobilität und Kommu-
nikation weiter zu entwickeln.

6.4 Die Berufsausbildung
Eine Lehre in einem Ausbildungs-
betrieb bietet eine gute berufli-
che Grundlage. Behinderte Men-
schen haben auf diesem Weg ins
Berufsleben jedoch oft besonde-
re Schwierigkeiten. Denn einige
Beeinträchtigungen schränken
die Berufswahl manchmal stark
ein. Umso mehr müssen die ers-
ten Schritte ins Berufsleben wohl
überlegt sein. Die Entscheidung
für eine bestimmte Ausbildung
ist hierbei von großer Bedeu-
tung. Allerdings gilt auch für
behinderte Menschen: Der
„Beruf fürs Leben“ ist selten
geworden. Die technische, wirt-
schaftliche und organisatorische
Entwicklung erfordert ständige
Anpassung und lebenslanges
Lernen. 
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Wichtig für behinderte Men-
schen ist dabei, neben der gegen-
wärtigen auch die zukünftige
Leistungsfähigkeit realistisch
einzuschätzen.

Die Berufsberatung
Neben den unerlässlichen eige-
nen Aktivitäten zur Berufswahl
sollte man auf die Berufsbera-
tung der Agenturen für Arbeit
zurückgreifen. Es gibt dort
besondere Berufsberater und 
-beraterinnen für behinderte
Menschen. Sie werden bei ihrer
Tätigkeit durch Ärzte, Psycholo-
gen und Technische Berater
unterstützt. Fällt die Entschei-
dung auch nach intensiver Bera-
tung schwer, besteht die Mög-
lichkeit, dass behinderten 
Jugendlichen von der Berufsbe-
ratung ein Lehrgang zur Berufs-
findung / Arbeitserprobung
angeboten wird. 

Die Berufsberater helfen nicht
nur einen geeigneten Beruf zu
finden, sondern auch bei der
Suche  nach einem entsprechen-
den Ausbildungsplatz. Ist zum
Beispiel eine Berufsausbildung
noch nicht möglich, so können
sie ausbildungsvorbereitende

Maßnahmen empfehlen, oder
sie vermitteln einen Ausbil-
dungsplatz in einem Berufsbil-
dungswerk, einem Berufsförde-
rungswerk oder in Werkstätten
für behinderte Menschen, wenn
die Behinderung eine betrieb-
liche Ausbildung nicht zulässt. 

Auch eine Förderung der Berufs-
ausbildung im Rahmen beson-
derer Regelungen für die Berufs-
ausbildung behinderter Jugend-
licher ist möglich. So kann mit
Förderung durch die zuständige
Agentur für Arbeit auch abwei-
chend von den Ausbildungsord-
nungen für staatlich anerkannte
Ausbildungsberufe oder in be-
sonderen Berufen für behinder-
te Menschen ausgebildet wer-
den. 

6.4.1 Die „klassische“ 
Berufsausbildung

Unter Berufsausbildung, ver-
steht man in erster Linie eine
Lehre in einem anerkannten
Ausbildungsbetrieb. Mit dem
Gesetz zur Förderung der Aus-
bildung und Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen
wurde die betriebliche Ausbil-
dung gestärkt. Behinderte und
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schwerbehinderte Jugendliche
sollen verstärkt in den Betrieben
ausgebildet werden. 

Jugendliche, die außerbetrieb-
lich ausgebildet werden – z. B. in
einem Berufsbildungswerk – kön-
nen jedoch einen Teil ihrer Aus-
bildung auch in einem Betrieb
absolvieren. Dabei unterstützt
das Berufsbildungswerk den
Ausbildungsbetrieb. So können
Arbeitgeber besser die Stärken
der behinderten und schwerbe-
hinderten Auszubildenden be-
urteilen. Zudem erhöhen sich
für diese Auszubildenden hier-
durch die Chancen auf eine spä-
tere Übernahme in den Betrieb.

Falls erforderlich, können für
behinderte Menschen Ausbil-
dung und Prüfungen erleichtert
werden, beispielsweise durch
die behindertengerechte Ge-
staltung von Ausbildungsab-
schnitten, durch Zulassung be-
sonderer Hilfsmittel oder durch
Einschaltung eines „Dolmet-
schers“ bei Prüfungen. In der
Praxis wird gelegentlich auf
wesentliche inhaltliche Anforde-
rungen verzichtet. Eine rechtli-
che Grundlage gibt es hierfür 

jedoch nicht. Dies muss zudem
im Prüfungszeugnis vermerkt
werden, um einem späteren
Arbeitgeber die objektive Ein-
schätzung des Leistungsvermö-
gens des behinderten Menschen
zu ermöglichen. Für behinderte
Jugendliche gibt es besondere
Ausbildungsgänge, wenn bei
ihnen wegen Art oder Schwere
der Behinderung trotz der
genannten Hilfen keine Aus-
bildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf möglich ist. 

Förderungsmöglichkeiten für
behinderte Auszubildende und
Arbeitgeber
Einen Ausbildungsplatz behin-
dertengerecht zu gestalten ist
oft sehr individuell und häufig
auch mit einem hohen finanziel-
len Aufwand verbunden. Für
behinderte Auszubildende und
ihre Arbeitgeber gibt es deshalb
verschiedene finanzielle Förde-
rungsmöglichkeiten. Aufgabe
des Berufsberaters ist, die dafür
notwendigen Schritte einzulei-
ten. Arbeitgebern kann ein mo-
natlicher Zuschuss bis zur Höhe
der Ausbildungsvergütung ge-
zahlt werden, wenn sie behin-
derte Menschen ausbilden.
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Dazu gehören zum Beispiel 

Zuschüsse zu den Gebühren,
insbesondere Prüfungsgebüh-
ren 

Zuschüsse und Darlehen für
die behindertengerechte Aus-
stattung des Ausbildungsplatzes 

Zuschüsse für die Schaffung
neuer Ausbildungsplätze für
schwerbehinderte Menschen

Zuschüsse, um einen über-
durchschnittlich hohen Betreu-
ungsaufwand abzudecken. 

Tipp: Kostenlose Broschüre
beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales „Job – Jobs
ohne Barrieren, Leistungen an
Arbeitgeber, die behinderte Men-
schen ausbilden oder beschäfti-
gen“, Bestellnummer A 716

6.4.2 Die Berufsbildungswerke
Für die behinderten Jugend-
lichen, die wegen Art oder
Schwere ihrer Behinderung
nicht betrieblich ausgebildet
werden können, besteht die
Möglichkeit, eine Ausbildung
in einem Berufsbildungswerk
zu absolvieren. Bundesweit gibt
es insgesamt 52 Berufsbildungs-

werke mit rund 13.000 Plätzen. 
Berufsbildungswerke bilden 
Jugendliche unter Berücksichti-
gung ihrer individuellen Behin-
derung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen oder in besonde-
ren Ausbildungsgängen aus.
Berufsschule und Abschluss-
prüfung (in der Regel bei den
Industrie- und Handels- oder
Handwerkskammern) sind
natürlich eingeschlossen. Aus-
bildungsbegleitend werden die
Jugendlichen durch Ärzte, Psy-
chologen, Sonderpädagogen
und andere Fachkräfte betreut.
Dem Beginn der Ausbildung
können berufsvorbereitende
Maßnahmen vorgeschaltet sein.

Meist ist die Ausbildung in
einem Berufsbildungswerk mit
einer Internatsunterbringung
verbunden. Daher werden auch
Freizeit- und Sportmöglichkei-
ten angeboten. 

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Berufsbildungswer-
ke“ informiert über Ausbildungs-
möglichkeiten behinderter Ju-
gendlicher, Bestellnummer A 713
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Leistungen zur 
Berufsförderung
Berufsförderung bedeutet, alle
Hilfen anzubieten, die erforder-
lich sind, um die Erwerbsfähig-
keit eines behinderten Men-
schen zu erhalten, zu bessern,
herzustellen oder wiederherzu-
stellen. Dabei wird nicht nur die
Leistungsfähigkeit berücksich-
tigt; auch die Neigungen und
bisherigen Tätigkeiten spielen
eine wichtige Rolle.

Behinderten Menschen, die
bereits berufstätig waren, soll
nach Möglichkeit der bisherige
Arbeitsplatz erhalten werden,
zumindest aber der bisherige
Beruf. Ist dies nicht möglich,
geht es darum, ihnen zu helfen,
einen neuen Beruf zu erlernen.
Die Arbeitsagenturen stehen

auch hier mit Rat und Tat zur
Seite. Die Wiedereingliederung
in die frühere Berufstätigkeit ist
besonders wichtig, weil so die
Folgen der Behinderung am
besten überwunden werden
können. Denn der behinderte
Mensch kann in diesem Fall sei-
ne Kenntnisse und Erfahrungen
in vollem Umfang einbringen.

Folgende Leistungen helfen da-
bei, den bisherigen Beruf und
den alten Arbeitsplatz zu sichern:

Übernahme der Kosten für
technische Arbeitshilfen,

Hilfen zur Einrichtung eines
behinderungsgerechten Arbeits-
platzes,

Maßnahmen zur berufli-
chen Weiterbildung.

7. Beschäftigung und Beruf: 
Eingliederung auf Dauer

Einen Beruf auszuüben und einen Arbeitsplatz zu haben, das ist für
behinderte Menschen eine wesentliche Voraussetzung, um am Leben der
Gesellschaft teilzuhaben. Deshalb ist eine Erwerbsarbeit für behinderte
Menschen besonders wichtig. Zentrale Aufgabe der Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben ist es, behinderte Menschen in die Lage zu verset-
zen möglichst dauerhaft einer Tätigkeit nachzugehen, die ihrem Leis-
tungsvermögen entspricht. Die Eingliederung in das Arbeitsleben macht
einen Großteil der gesellschaftlichen Integration insgesamt aus. Um die-
ses Ziel zu erreichen, steht eine Vielzahl von Hilfen zur Verfügung. Auch
hierbei ist auf die Bedürfnisse erziehender behinderter Eltern einzugehen.



7.1 Berufliche 
Neuorientierung

Kann der bisherige Beruf nicht
mehr ausgeübt werden, ist eine
berufliche Neuorientierung not-
wendig. Die Entscheidung für
eine andere berufliche Tätigkeit
fällt erfahrungsgemäß nicht
leicht. Bestehen Zweifel, so kön-
nen verschiedene Berufstätig-
keiten und Arbeitsplätze in der
Regel zwei Wochen erprobt wer-
den – falls nötig, auch länger.
Vier Kriterien sind für die beruf-
liche Teilhabe ausschlaggebend:
die Eignung, also die körper-
liche und geistige Leistungs-
fähigkeit, die Neigung und die
bisherige Tätigkeit des behin-
derten Menschen sowie die
Situation auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt. 

Wenn es erforderlich ist, kann
der eigentlichen Bildungsmaß-
nahme noch ein Vorbereitungs-
lehrgang vorgeschaltet werden,
zum Beispiel zum Erwerb not-
wendiger Grundkenntnisse.
Auch ist es möglich, vorher eine
blindentechnische oder ver-
gleichbare spezielle Grundaus-
bildung zu absolvieren. 

Den Übergang in eine andere
berufliche Tätigkeit soll die
Umschulung ermöglichen. Man
kann einen neuen Beruf 

im Betrieb,

bei einer Weiterbildungs-
oder Rehabilitationseinrichtung
oder 

in einem Berufsförderungs-
werk 

erlernen. Die Umschulung er-
folgt in der Regel in anerkannte
Ausbildungsberufe (mit Kam-
merprüfung) und dauert in der
Regel zwei Jahre. 

Muss ein neuer Arbeitsplatz ge-
funden werden, kommt zusätz-
lich die Übernahme der Kosten
für eine befristete Probebeschäf-
tigung in Betracht. Auch können
Arbeitgeber Zuschüsse zu den
Kosten der Eingliederung und
für Arbeitshilfen erhalten.

Zudem können sich behinderte
Menschen, die auf der Suche
nach einem Arbeitsplatz sind,
die Kosten für Bewerbung und
für Reisen zu Vorstellungsge-
sprächen in angemessener Höhe
erstatten lassen.
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7.2 Die berufliche 
Weiterbildung

Auch die berufliche Weiter-
bildung kann zur Arbeitsplatz-
sicherung beitragen; zudem
bietet sie folgende Vorteile:

Sie knüpft an bereits vor-
handenes berufliches Wissen
an,

frischt Kenntnisse auf und
schließt Lücken, 

vermittelt aktuelles Wissen.

Die Fortbildung kann sogar –
trotz Behinderung – den beruf-
lichen Aufstieg ermöglichen.
Weiterbildungslehrgänge wer-
den von Betrieben, örtlichen
Weiterbildungs- und Rehabilita-
tionseinrichtungen sowie von
den Berufsförderungswerken
angeboten.

7.3 Berufliche Trainingszentren
Für psychisch behinderte Men-
schen gibt es außerdem Berufli-
che Trainingszentren. Dies sind
Sozialeinrichtungen zur beruf-
lichen Rehabilitation psychisch
behinderter Menschen. Hier
können

realistische berufliche Per-
spektiven abgeklärt werden, 

Teilnehmer wieder in den
Arbeitsmarkt eingegliedert oder 

auf eine anschließende
Umschulung oder Ausbildung
vorbereitet werden. 

Zurzeit gibt es in den Bundeslän-
dern sieben Berufliche Trainings-
zentren mit insgesamt 412 Plät-
zen. 

Übrigens: Wenn für die Fortbil-
dung oder Umschulung ein
schulischer Abschluss vorausge-
setzt wird, den behinderte Men-
schen nicht haben, so kann die-
ser auf Kosten des zuständigen
Leistungsträgers nachgeholt
werden.

7.4 Berufsförderungswerke
Wenn behinderte Erwachsene
wegen Art oder Schwere ihrer
Behinderung ihren bisherigen
Beruf nicht mehr ausüben und
sie auch nicht im Betrieb oder
einer allgemeinen Weiterbil-
dungseinrichtung umgeschult
werden können, dann helfen die
Berufsförderungswerke. Dies
sind Bildungseinrichtungen mit
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bundesweitem Einzugsbereich.
Sie bieten Fortbildung und
Umschulung für Erwachsene
mit einer auf die individuellen
Belange ausgerichteten
Betreuung an. In der Bundes-
republik bestehen 28 dieser Ein-
richtungen mit insgesamt rund
15.000 Plätzen. 

Berufsförderungswerke vermit-
teln nicht nur die notwendigen
beruflichen Fertigkeiten und
Kenntnisse, sondern trainieren
auch soziale Verhaltensweisen
für das zukünftige Arbeitsleben.
Das Ausbildungsangebot umfasst 

kaufmännisch-verwaltende
Berufe und

gewerblich-technische
Berufe sowie 

Berufe des Gesundheits- und
Sozialwesens. 

Für behinderte Menschen, die
während der Umschulung nicht
zu Hause wohnen können, ist
ein Internat angeschlossen. 

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Berufsförderungs-
werke“ mit Informationen über
die Aufnahmebedingungen, die
Standorte und die Bildungsange-
bote, Bestellnummer A 714

7.5 Werkstätten für 
behinderte Menschen

Behinderte Menschen, die we-
gen der Art oder Schwere ihrer
Behinderung nicht, noch nicht
oder noch nicht wieder auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt be-
schäftigt werden können, fin-
den einen Platz in einer Werk-
statt für behinderte Menschen ‹
§§ 136 ff. SGB IX. Zunächst wird
überprüft, ob die Einrichtung
für die behinderte Person
geeignet ist (Eingangsverfah-
ren). Im Anschluss daran werden
im Berufsbildungsbereich be-
rufsfördernde Maßnahmen mit
solchen zur Weiterentwicklung
der Persönlichkeit angeboten.
So weit wie möglich werden die
behinderten Menschen darauf
vorbereitet, auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt vermittelt zu
werden.
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Es gibt derzeit 671 anerkannte
Werkstätten für behinderte
Menschen mit rund 256.500 Be-
schäftigten. Ein Verzeichnis der
anerkannten Werkstätten ist bei
den Agenturen für Arbeit erhält-
lich. 

Info: Weitere Informationen
sind erhältlich:

bei den Agenturen für Arbeit, 

bei der entsprechenden
Werkstatt oder 

bei der Bundesarbeitsgemein-
schaft Werkstätten für 
behinderte Menschen
Sonnemannstr. 5
60314 Frankfurt
Tel. 069/9433940

Internet: www.bagwfbm.de

7.6 Die Integrationsfachdienste
Integrationsfachdienste (IFD)
sind Dienste Dritter, die beson-
ders betroffene schwerbehin-
derte Menschen bei der Suche
nach einem Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz beraten und unter-
stützen. Daneben helfen sie, Pro-
bleme in bestehenden Arbeits-
verhältnissen zu lösen, um den

Arbeitsplatz dauerhaft zu erhal-
ten. Zur Zielgruppe der Integra-
tionsfachdienste gehören insbe-
sondere schwerbehinderte Men-
schen mit einem besonderen
Bedarf an arbeitsbegleitender
Betreuung, schwerbehinderte
Menschen, die aus einer Werk-
statt für behinderte Menschen
auf den allgemeinen Arbeits-
markt wechseln wollen und
hierbei besonderer Unterstüt-
zung bedürfen sowie schwerbe-
hinderte Schulabgänger. 

Die Aufgaben der Integra-
tionsfachdienste sind in den 
‹ §§ 109 ff. SGB IX geregelt. 
Zu den Aufgaben gehört unter
anderem:

schwerbehinderte Men-
schen zu beraten, zu unterstüt-
zen und auf geeignete Arbeits-
plätze zu vermitteln,

Arbeitgeber zu informieren,
zu beraten und Hilfe zu leisten,

Agenturen für Arbeit bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben, insbe-
sondere bei der Beratung schwer-
behinderter Menschen, bevor die-
se eine Arbeit aufnehmen, sowie
bei der Arbeitsplatzsuche und im
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Bewerbungsverfahren zu unter-
stützen,

die betriebliche Ausbildung
schwerbehinderter, insbesonde-
re seelisch und lernbehinderter
Jugendlicher zu begleiten,

nach der Arbeitsaufnahme
den schwerbehinderten Men-
schen am Arbeitsplatz oder
beim Training der berufsprakti-
schen Fähigkeiten zu begleiten,
solange es erforderlich ist,

beim Übergang schwerbe-
hinderter Menschen aus Werk-
stätten für behinderte Men-
schen und aus der Sonderschule
in ein Beschäftigungsverhältnis
auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig zu werden.

Die IFD sollen als Hauptan-
sprechpartner für die Arbeitge-
ber zur Verfügung stehen und
klären, welche Leistungen und
Unterstützungen in Anspruch
genommen werden können.

Die Adressen der IFD sind zu
finden im

Internet:
www.integrationsaemter.de
(Rubrik „Kontakte“) sowie unter 
www.bag-ub.de (Rubrik „IFD / Inte-
ressenvertretung“).

7.7 Integrationsprojekte
Integrationsprojekte sind Unter-
nehmen, die sich von anderen
dadurch unterscheiden, dass sie
überdurchschnittlich viele be-
sonders betroffene schwerbehin-
derte Menschen beschäftigen,
nämlich mindestens 25 Prozent.
Die meisten Integrationsprojek-
te sind rechtlich und wirtschaft-
lich selbstständige Unterneh-
men, es gibt aber auch unter-
nehmensinterne Betriebe und
Abteilungen. Integrationspro-
jekte sollen maximal 50 Prozent
besonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen beschäfti-
gen. Ziel ist die dauerhafte Ein-
gliederung besonders betroffener
schwerbehinderter Menschen auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Sie sind dort in sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen angestellt.
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Die Zielgruppe der Integrations-
projekte sind schwerbehinderte
Menschen, deren Beschäftigung
auf dem allgemeinen Arbeits-
markt auf Grund von Art und
Schwere ihrer Behinderung oder
wegen sonstiger Umstände auf
besondere Schwierigkeiten stößt
(besonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen). Dazu gehö-
ren beispielsweise schwerbehin-
derte Menschen mit einer geisti-
gen oder seelischen Behinderung,
die einer besonderen arbeitsbe-
gleitenden Betreuung bedürfen
oder die aus einer Werkstatt für
behinderte Menschen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt wech-
seln oder schwerbehinderte
Schulabgänger, die ohne beson-
dere Unterstützung nicht den
Weg ins Berufsleben schaffen.
Wegen der besonderen Zusam-
mensetzung der Zielgruppe
haben die Integrationsprojekte
faktisch eine Brückenfunktion
zwischen Werkstätten für behin-
derte Menschen und Arbeitge-
bern des allgemeinen Arbeits-
marktes. Sie sind ein wichtiges
Mittel, um den Übergang aus
einer Werkstatt auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu fördern.
Daraus resultieren auch die be-

sonderen Aufgaben der Integra-
tionsprojekte, zu denen neben
der Beschäftigung und adäqua-
ten Bezahlung auch die arbeits-
begleitende Betreuung, und,
soweit erforderlich, auch Maß-
nahmen der beruflichen Bildung
gehören.

Die Integrationsämter finanzie-
ren aus der Ausgleichsabgabe
Aufbau, Erweiterung, Moderni-
sierung und Ausstattung ein-
schließlich einer betriebswirt-
schaftlichen Beratung. Gesetzli-
che Regelungen hierzu finden
sich in den ‹ §§ 132 ff. SGB IX.
Ferner können Integrations-
projekte wie alle Arbeitgeber
von den Integrationsämtern
Leistungen bei außergewöhn-
lichen Belastungen sowie Ein-
gliederungszuschüsse von den
Arbeitsagenturen und Trägern
der Grundsicherung für die
Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen bekommen.

Informationen zur Förderung
geben die Integrationsämter:

Internet:
www.integrationsaemter.de
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8.1 Pflichten der Arbeitgeber
Alle Arbeitgeber sind verpflich-
tet zu prüfen, ob sie freie Stellen
an insbesondere bei der Agentur
für Arbeit gemeldete schwerbe-
hinderte oder ihnen gleichge-
stellte Menschen vergeben kön-
nen ‹ § 81 SGB IX. 

Gleichzeitig schreibt das SGB IX
vor, dass die Arbeit der Behinde-
rung angepasst wird. Schwer-
behinderte Menschen haben
gegenüber ihrem Arbeitgeber
Anspruch auf 

Beschäftigung, bei der sie
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse
möglichst voll verwerten kön-
nen,

bevorzugte Berücksichti-
gung bei innerbetrieblichen 

Maßnahmen der beruflichen
Bildung zur Förderung ihres
beruflichen Fortkommens,

Erleichterungen im zumut-
baren Umfang zur Teilnahme an
außerbetrieblichen Maßnahmen
der beruflichen Bildung,

behinderungsgerechte Ein-
richtung und Unterhaltung der
Arbeitsstätten, einschließlich
der Betriebsanlagen, Maschinen
und Geräte sowie der Gestaltung
der Arbeitsplätze, des Arbeits-
umfeldes, der Arbeitsorganisa-
tion und der Arbeitszeit, unter
besonderer Berücksichtigung
der Unfallgefahr,

Ausstattung ihres Arbeits-
platzes mit den erforderlichen
technischen Arbeitshilfen,
unter Berücksichtigung der
Behinderung und ihrer Auswir-
kungen auf die Beschäftigung, 

8. Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen

Einige der Nachteile behinderter Menschen im Arbeitsleben versucht
das Schwerbehindertenrecht in Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetz-

buch ‹ §§ 68 ff. SGB IX auszugleichen. Dies gilt nur für schwerbehin-
derte und ihnen gleich gestellte Menschen. Behinderte Menschen mit
einem GdB von weniger als 50, aber wenigstens 30, die infolge ihrer
Behinderung keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen oder behalten
können, werden auf Antrag von der Agentur für Arbeit schwerbehinder-



Teilzeitarbeit, wenn die kür-
zere Arbeitszeit wegen Art oder
Schwere der Behinderung not-
wendig ist. Mit Teilzeitarbeit
lässt sich auch der Wunsch nach
einer sozialen Absicherung und
der Wunsch nach genügend Zeit
für die Kinder und Familie ver-
binden ‹ § 81 SGB IX. 

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales „Job – Jobs ohne
Barrieren, Leistungen an Arbeit-
geber, die behinderte und schwer-
behinderte Menschen ausbilden
oder beschäftigen“ informiert
über Fördermöglichkeiten,
Bestellnummer A 716

8.2 Pflichtarbeitsplätze
Alle privaten und öffentlichen
Arbeitgeber mit mindestens 20
Arbeitsplätzen sind verpflichtet,
wenigstens 5 % dieser Plätze mit

schwerbehinderten Menschen
zu besetzen  ‹ § 71 SGB IX. Die
Agentur für Arbeit kann einen
schwerbehinderten Menschen
auf mehr als einen Pflichtar-
beitsplatz anrechnen, wenn sei-
ne Eingliederung in das Arbeits-
leben besonders schwierig ist.
Außerdem werden Ausbildungs-
plätze bei der Berechnung der
Zahl der Pflichtarbeitsplätze
nicht berücksichtigt, jedoch
schwerbehinderte
Auszubildende auf zwei Pflicht-
arbeitsplätze angerechnet 
‹ §§ 75, 76 SGB IX. 

Für jeden nicht mit einem
schwerbehinderten Menschen
besetzten Pflichtarbeitsplatz
muss eine Ausgleichsabgabe
gezahlt werden, deren Höhe wie
folgt gestaffelt ist: 

8. Beschäftigung 
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Erfüllungsquote Höhe der Ausgleichsabgabe pro Monat

3 bis unter 5 % 105 Euro

2 bis unter 3 % 180 Euro

0 bis unter 2 % 260 Euro



Für Arbeitgeber mit weniger als
60 Arbeitsplätzen gibt es Sonder-
regelungen. 

Die Ausgleichsabgabe soll die
Arbeitgeber zur vermehrten Ein-
stellung von behinderten Men-
schen veranlassen, zumindest
aber ungerechtfertigte Kosten-
vorteile der Unternehmen ab-
schöpfen. Aus den Mitteln der
Ausgleichsabgabe werden zu-
sätzliche Eingliederungsmög-
lichkeiten gefördert, wie etwa
die Integrationsfachdienste
oder Leistungen der Agentur
für Arbeit an schwerbehinderte
Menschen. Es unterliegt nicht
der Wahlfreiheit der Arbeit-
geber, für welche Lösung sie
sich entscheiden. Die Beschäfti-
gungspflicht lässt sich nicht
durch Zahlung der Ausgleichs-
abgabe ablösen. Deshalb
müssen Arbeitgeber, die der
Beschäftigungspflicht schuld-
haft nicht oder nicht in vollem
Umfang nachkommen, damit
rechnen, zusätzlich zu der Aus-
gleichsabgabe noch mit einem
Bußgeld belegt zu werden
‹ §§ 71, 77, 156 SGB IX.

8.3 Kündigungsschutz –
Zusatzurlaub – Schwer-
behindertenvertretung

Das SGB IX sieht für schwerbe-
hinderte Menschen vielfältige
Eingliederungshilfen vor:

Die Agenturen für Arbeit
fördern die Einstellung und
Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen durch Geldleistun-
gen an Arbeitgeber
‹ § 104 SGB IX.

Schwerbehinderte Men-
schen sind besonders gegen
Kündigung geschützt. Jeder Auf-
lösung oder Änderung des Ar-
beitsverhältnisses muss vorher
das Integrationsamt zustimmen
‹ § 102 SGB IX.

Außerdem steht schwerbe-
hinderten Menschen ein zusätz-
licher bezahlter Urlaub von
einer Arbeitswoche zu (gilt nicht
für Gleichgestellte). Also sechs
Tage bei einer Sechstagewoche,
fünf Tage bei einer Fünftage-
woche ‹ § 125 SGB IX.

Die besonderen Interessen
schwerbehinderter Menschen in
Betrieben und Verwaltungen
werden vom Betriebs- oder Per-
sonalrat gewahrt. Werden stän-
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dig wenigstens fünf schwerbe-
hinderte Menschen beschäftigt,
so ist zusätzlich noch eine
Schwerbehindertenvertretung
zu wählen ‹ §§ 93 ff. SGB IX.

Die Schwerbehindertenvertre-
tung hat vor allem die Einhal-
tung aller zugunsten schwerbe-
hinderter Menschen geltenden
Vorschriften zu überwachen
und den schwerbehinderten
Menschen beratend und helfend
zur Seite zu stehen.

8.4 Arbeitsassistenz
Eine weitere wichtige Hilfe ist 
die Arbeitsassistenz (‹ Glossar) 
für schwerbehinderte Menschen
‹ § 33 Abs. 8 Nr. 3, § 102 Abs. 4
SGB IX. Arbeitsassistenz ist die
über gelegentliche Handrei-
chungen hinausgehende, 
zeitlich wie tätigkeitsbezogen
regelmäßig wiederkehrende
Unterstützung schwerbehinder-
ter Menschen bei der Arbeitsaus-
führung. Arbeitsassistenz ist not-
wendig, wenn der schwerbehin-
derte Mensch erst hierdurch eine 

den Anforderungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes entspre-
chende, vertraglich geschuldete
Arbeitsleistung wettbewerbsfä-
hig erbringen kann. Beispiele
für Arbeitsassistenz sind die per-
sönliche Assistenz für schwer kör-
perbehinderte Menschen, die
Vorlesekraft für blinde und stark
sehbehinderte Menschen oder
Gebärdendolmetscher für gehör-
lose Menschen.

Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, wie Arbeitsassistenz organi-
siert werden kann. So kann der
schwerbehinderte Mensch ein
persönliches Budget erhalten und
selbst eine Assistenzkraft einstel-
len und entlohnen. Er tritt dann
selbst als Arbeitgeber auf. Genau-
so kann er aber auch einen
Dienstleister beauftragen, der
Assistenzkräfte beschäftigt und
diese zur Verfügung stellt. 
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Daneben gibt es ein spezielles
Angebot für hörbehinderte Men-
schen, die auf eine visuelle Kom-
munikationsform angewiesen
sind. Bei dem so genannten Tele-
design wird von qualifizierten
Gebärdendolmetschern die Leis-
tung Tele-Dolmetschdienst via
Konferenzschaltung und Bildtele-
fon angeboten. Zudem ist es auch
möglich, dass der Arbeitgeber des
schwerbehinderten Menschen
die Assistenzkraft bereitstellt.

Die Kosten einer Arbeitsassis-
tenz werden grundsätzlich von
den Rehabilitationsträgern
getragen, wenn sie dazu dienen,
einen Arbeitsplatz zu bekom-
men. Dienen sie dazu, einen
bestehenden Arbeitsplatz zu
erhalten, werden sie von den

Integrationsämtern getragen.
Die Leistungen werden grund-
sätzlich von den Integrations-
ämtern ausgeführt, auch in den
Fällen, in denen die Rehabilitati-
onsträger zuständige Kosten-
träger sind. Das gleiche gilt in
den Fällen, in denen schwerbe-
hinderte Menschen an einer
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
teilnehmen. In diesen Fällen
werden die Kosten für eine not-
wendige Arbeitsassistenz von
der Agentur für Arbeit erstattet.
Auskunft über die Möglichkeit,
Arbeitsassistenz in Anspruch zu
nehmen, geben die Integrati-
onsämter.

8. Beschäftigung 
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Das Persönliche Budget löst das
bisherige Dreieck zwischen Leis-
tungsträger, Leistungsempfän-
ger/-innen und Leistungserbrin-
ger auf; Sachleistungen werden
durch Geldleistungen oder Gut-
scheine ersetzt. 

Besondere Bedeutung für die
Fortentwicklung der Leistungen
zur Teilhabe haben trägerüber-
greifende Persönliche Budgets
als Komplexleistungen; hiervon
spricht man, wenn mehrere Leis-
tungsträger unterschiedliche
Rehabilitations- und Teilhabe-
leistungen in einem Budget er-
bringen. Seit dem 1. Juli 2004 ist
geregelt, dass heute neben allen

Leistungen zur Teilhabe auch
andere Leistungen der gesetzli-
chen Krankenkassen, Leistun-
gen der sozialen Pflegeversiche-
rung sowie Pflegeleistungen der
Sozialhilfe in trägerübergreifen-
de Persönliche Budgets einbezo-
gen werden können.

Für ein Persönliches Budget
müssen behinderte Menschen
einen entsprechenden Antrag
beim Leistungsträger stellen.
Die Bewilligung steht bis 31. De-
zember 2007 in seinem pflicht-
gemäßen Ermessen; es handelt
sich bis dahin also um eine so
genannte Kann-Leistung. Ab 1.
Januar 2008 besteht auf Leistun-

9. Das Persönliche Budget

Die Leistungsform des Persönlichen Budgets wurde mit dem Neunten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB IX) zum 1. Juli 2001 eingeführt ‹ § 17 SGB IX.
Dadurch können Leistungsempfänger/-innen von den Rehabilitations-
trägern anstelle von Dienst- oder Sachleistungen zur Teilhabe ein Bud-
get wählen. Hieraus bezahlen sie die Aufwendungen, die zur Deckung
ihres persönlichen Hilfebedarfs erforderlich sind. Damit werden behin-
derte Menschen zu Budgetnehmern/ Budgetnehmerinnen, die den „Ein-
kauf“ der Leistungen eigenverantwortlich, selbständig und selbstbe-
stimmt regeln können; sie werden Käufer, Kunden oder Arbeitgeber. Als
Experten in eigener Sache entscheiden sie so selbst, welche Hilfen für sie
am besten sind und welcher Dienst und welche Person zu dem von
ihnen gewünschten Zeitpunkt eine Leistung erbringen soll. Diese Wahl-
freiheit fördert die Selbstbestimmung behinderter Menschen.



gen in Form des Persönlichen
Budgets ein Rechtsanspruch.
Das bedeutet, dass dem Wunsch-
und Wahlrecht der potentiellen
Budgetnehmer/-innen in vollem
Umfang entsprochen wird und
bei Vorliegen der rechtlichen
Voraussetzungen grundsätzlich
alle Anträge auf Bewilligung von
Persönlichen Budgets zu geneh-
migen sind. 

Tipp: Kostenlose Broschüre,
DVD und Informationsblatt des
Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales zum Persönlichen
Budget. Die Bestellmöglichkeit
entnehmen Sie bitte Kapitel 22 –
Publikationen des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales.

Weitere Informationen

Internet:
www.budget.bmas.de
www.projekt-persoenliches-
budget.de
www.budget.paritaet.org
www.bar-frankfurt.de
www.forsea.de
www.isl-ev.de

Info: Beratungstelefon zum
Persönlichen Budget der Interes-
senvertretung Selbstbestimmt
Leben in Deutschland e.V.: 
0180 2 21 66 21
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Ziel ist es, die Beschäftigungsfä-
higkeit zu erhalten und ggf. zu
verbessern und Schwierigkeiten
bei der Beschäftigung möglichst
nicht entstehen zu lassen, sie je-
denfalls möglichst frühzeitig zu
beheben, damit der Arbeitsplatz
erhalten werden kann. Konkret
ist geregelt, dass der Arbeitgeber
nicht nur bei schwerbehinderten
Beschäftigten, sondern in allen
Fällen bei einer länger als sechs
Wochen andauernden oder bei
wiederholter Erkrankung des
Beschäftigten zur Kontaktauf-
nahme mit der betrieblichen
Interessenvertretung und der
Schwerbehindertenvertretung
verpflichtet ist. Ziel ist es, die
Möglichkeiten zur Überwindung
der Arbeitsunfähigkeit, zur Vor-
beugung vor erneuter Arbeits-
unfähigkeit und zur Erhaltung
des Arbeitsplatzes zu klären. 

Arbeitgeber, die betriebliche
Interessenvertretung einschließ-
lich der Schwerbehindertenver-
tretung und der Werks- oder 
Betriebsarzt klären dies gemein-
sam mit dem Betroffenen. Ge-
meinsame Servicestellen und
Integrationsämter sollen hinzu-
gezogen werden, wenn es um
Leistungen zur Teilhabe oder
begleitende Hilfen im Arbeitsle-
ben geht. Diese wirken darauf
hin, dass die erforderlichen Leis-
tungen und Hilfen schnellstmög-
lich erbracht werden, denn bei
Invalidität ist die Zeit oft der kri-
tische Faktor. Je länger jemand
von seinem Arbeitsplatz fern
bleibt, je länger er beschäfti-
gungslos medizinisch behandelt
wird, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass aus einer
eher kleineren Beeinträchtigung
ein ausgewachsenes Krankheits-
bild mit psychischen und physi-
schen Komponenten wird. 

10. Betriebliches Eingliederungsmanagement:
Rehabilitation geht vor Rente

Das mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehin-
derter eingeführte Instrument der betrieblichen Prävention wird mit
dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen weiter ausgebaut. Als wichtiger Beitrag zur Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit wird ein verpflichtendes betriebliches Ein-
gliederungsmanagement mit gezielter frühzeitiger Intervention im Sin-

ne von Rehabilitation statt Entlassung eingeführt ‹ § 84 SGB IX . 



Die Bereitschaft der Arbeitgeber
zur Einführung eines betriebli-
chen Eingliederungsmanage-
ments kann durch Prämien oder
Zuschüsse gefördert werden,
wie sie bereits im Bereich der
gesetzlichen Unfallversicherung
und der gesetzlichen Kranken-
versicherung für die betriebli-
che Gesundheitsförderung vor-
gesehen sind. 

Rehabilitation geht vor Rente:
Eine Rente darf erst gezahlt wer-
den, wenn abgeklärt ist, dass
sich auch durch Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation
oder zur Teilhabe am Arbeits-
leben die Erwerbsfähigkeit nicht
wieder herstellen lässt. 

10.1 Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit

Die Erwerbsminderungsrente
ersetzt Einkommen, wenn der
Versicherte eingeschränkt oder
gar nicht mehr erwerbstätig sein
kann. 

Teilweise erwerbsgemindert
sind Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit außerstan-
de sind, unter den üblichen Be-

dingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes mindestens sechs
Stunden täglich erwerbstätig zu
sein. 

Voll erwerbsgemindert sind
Versicherte, die wegen Krank-
heit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit außerstande sind,
unter den üblichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes
mindestens drei Stunden täglich
erwerbstätig zu sein. 

Grundsätzlich wird die Rente
wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit für die Dauer von längs-
tens 3 Jahren gezahlt. Nach drei
Jahren kann ein Folgeantrag
gestellt werden. Renten, auf die
ein Anspruch unabhängig von
der jeweiligen Arbeitsmarktlage
besteht, können auch unbefris-
tet geleistet werden, wenn
unwahrscheinlich ist, dass die
Minderung der Erwerbsfähig-
keit behoben werden kann.

Die Rente wegen voller Erwerbs-
minderung (‹ Glossar) ist eine
Vollrente, sie wird wie eine vor-
zeitig in Anspruch genommene
Altersrente berechnet. Die Rente
wegen teilweiser Erwerbsmin-
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derung beträgt die Hälfte der
Vollrente, da davon auszugehen
ist, dass noch ein Teil des Lebens-
unterhalts dazuverdient wird.
Renten wegen teilweiser oder
voller Erwerbsminderung sind
beim jeweils zuständigen Ren-
tenversicherungsträger zu bean-
tragen.

Die Rentenhöhe richtet sich da-
nach, welche Beiträge und wie
lange diese gezahlt wurden.

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Erwerbsminderungs-
rente“, Bestellnummer A 261

10.2 Die Verletztenrente 
der gesetzlichen 
Unfallversicherung

Anders ist es bei der gesetzlichen
Unfallversicherung. Sie zahlt
eine Verletztenrente an die Ver-
sicherten, die durch einen Ar-
beits- oder Wegeunfall oder eine
Berufskrankheit einen dauerhaf-
ten gesundheitlichen Schaden
erlitten haben. 

Voraussetzung: Die Erwerbsfä-
higkeit ist um mindestens 20 %
gemindert und besteht über 

die 26. Woche nach dem Unfall
hinaus.

Die Verletztenrente wird danach
berechnet, wie stark die Erwerbs-
fähigkeit gemindert ist. Es kann
also eine Voll- oder eine Teilrente
geben. Die Höhe richtet sich nach
dem Einkommen, das im Jahr
vor dem Unfall erzielt wurde.
Die Verletztenrente muss man
nicht beantragen.

Der Unfallversicherungsträger
muss von sich aus prüfen, ob
die Voraussetzungen erfüllt
sind. Wenn hier vom Arbeitsun-
fall die Rede ist, dann sind damit
selbstverständlich auch die
Unfälle von Kindern, Schülern
und Studenten in Kindertages-
einrichtungen oder bei geeigne-
ten Tagespflegepersonen, in
Schulen und Hochschulen ein-
geschlossen, für die ebenfalls 
ein gesetzlicher Unfallschutz
besteht. Da sie üblicherweise
kein Arbeitseinkommen erzie-
len, wird ihre Verletztenrente
nach einem fiktiven Einkommen
berechnet.
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10.3 Altersrente
Schwerbehinderte Menschen
können eine vorgezogene Al-
tersrente beantragen, wenn sie
35 anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahre nachweisen. Die Al-
tersgrenze bei dieser Altersrente
für einen abschlagsfreien Ren-
tenzugang ist das 63. Lebens-
jahr. Wer bereit ist, eine gemin-
derte Rente in Kauf zu nehmen,
kann ab dem 60. Lebensjahr
Rente erhalten. Die Rente wird
dabei um 0,3 % für jeden Monat
gemindert, den man vorzeitig in
Anspruch nimmt. Für Versicher-
te, die bis zum 16. November 1950
geboren sind und am 16. Novem-
ber 2000 bereits schwerbehin-
dert, berufs- oder erwerbsun-
fähig waren, ist weiterhin die
Altersgrenze von 60 Jahren maß-
gebend.

Das Gesetz zur Anpassung der
Regelaltersgrenze an die de-
mografische Entwicklung und
zur Stärkung der Finanzierungs-
grundlagen der gesetzlichen
Rentenversicherung (RV-Alters-
grenzenanpassungsgesetz)
regelt Folgendes: Bei der Alters-
rente für schwerbehinderte
Menschen wird die Altersgrenze

für einen abschlagsfreien Ren-
tenzugang ab Geburtsjahrgang
1952 stufenweise vom 63. auf das
65. Lebensjahr angehoben und
für die frühestmögliche Inan-
spruchnahme stufenweise vom
60. auf das 62. Lebensjahr ange-
hoben Die Rente wird dabei um
0,3 %  für jeden Monat der vor-
zeitigen Inanspruchnahme
gemindert. 

Für schwerbehinderte Menschen,
die vor dem 1. Januar 1955 gebo-
ren sind und bereits vor dem 
1. Januar 2007 verbindlich Alters-
teilzeitarbeit vereinbart haben,
verbleibt es für den abschlags-
freien Anspruch auf die Alters-
rente bei der Vollendung des 63.
Lebensjahres und für die vorzei-
tige Inanspruchnahme bei der
Vollendung des 60. Lebensjahres.

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Die Rente“, Bestell-
nummer A 815
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11.1 Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation

Bei Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation zahlen die
Rehabilitationsträger Kranken-
geld, Verletztengeld, Versor-
gungskrankengeld oder Über-
gangsgeld. Das aus dem Arbeits-
entgelt berechnete Krankengeld
darf 90 % des berechneten
Nettoentgelts nicht übersteigen.
Vom Krankengeld werden vor
Auszahlung noch die Arbeitneh-
meranteile zur Sozialversiche-
rung abgezogen.

Die Rentenversicherung zahlt
während der Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation
ein Übergangsgeld. Es beträgt in
der Regel 68 % des letzten Netto-
verdienstes. Behinderte Men-
schen mit einem unterhaltsbe-

rechtigten Kind und behinderte
Menschen, deren Ehegatten
nicht erwerbstätig sein können,
da sie den behinderten Men-
schen pflegen oder selbst der
Pflege bedürfen, erhalten als
Übergangsgeld 75 % des Netto-
entgelts.

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Medizinisch-beruf-
liche Rehabilitation“, Bestellnum-
mer A 715

11. Leistungen zur Teilhabe: 
Die finanzielle Sicherung

Durch die Rehabilitation sollen behinderten Menschen möglichst keine
finanziellen Nachteile oder besondere Belastungen entstehen. Deshalb
übernimmt jeder Rehabilitationsträger die Kosten sämtlicher Sach-
leistungen – aber nur für jene Bereiche, für die er zuständig ist (vgl.
Kapitel 3.1 Rehabilitation und Teilhabe: Welche Hilfen gibt es und wer
ist zuständig?). Darüber hinaus trägt er in der Regel auch die Kosten für
die so genannten ergänzenden Leistungen. Entfällt während der Reha-
bilitation das Arbeitseinkommen, werden – neben Sachleistungen zur
Rehabilitation – in der Regel finanzielle Leistungen gezahlt, die den
eigenen und den Unterhalt der Familie sichern sollen.



11.2 Leistungen zur beruflichen
Rehabilitation

Bei Leistungen zur beruflichen
Rehabilitation zahlen die dafür
zuständigen Träger mit Ausnah-
me der Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende in der
Regel ein Übergangsgeld. Es
beträgt 75 % des zuletzt erziel-
ten Nettoverdienstes, wenn
zum Haushalt ein unterhaltsbe-
rechtigtes Kind gehört oder
wenn der behinderte Mensch
oder sein Ehegatte pflegebe-
dürftig ist und der Ehegatte des-
halb nicht berufstätig sein kann.
Alle anderen Rehabilitanden er-
halten als Übergangsgeld 68 %
ihres letzten Nettoarbeitsent-
gelts.

Behinderte Menschen, die kei-
nen Anspruch auf eine dieser
Leistungen haben, weil sie z. B.
nicht lange genug Beiträge zur
Rentenversicherung oder zur
Bundesagentur für Arbeit ge-
zahlt haben, können während
ihrer Rehabilitation zur Siche-
rung des Lebensunterhalts bei
Bedarf Leistungen zur Grundsi-
cherung oder Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem SGB II er-
halten, wenn die gesetzlichen

Voraussetzungen dafür vorlie-
gen. Der Träger der Grundsiche-
rung gewährt erwerbsfähigen
behinderten Hilfebedürftigen,
denen Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben nach § 33 SGB IX
sowie sonstige Hilfen zur Er-
langung eines Arbeitsplatzes
oder Hilfen zur Ausbildung
einer sonstigen angemessenen
Tätigkeit erbracht werden, zu-
sätzlich zum Arbeitslosengeld II
einen Mehrbedarf von 35 % der
maßgeblichen Regelleistung.

11.3 Berufliche Erstausbildung
Bei beruflicher Erstausbildung
im Rahmen der Rehabilitation
erhalten behinderte Menschen,
die kein Übergangsgeld bean-
spruchen können, in der Regel
von der Agentur für Arbeit ein
Ausbildungsgeld.
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11.4 Zusätzliche Leistungen 
zur Sicherung des 
Lebensunterhalts

Zusätzlich zur Sicherung des
Lebensunterhalts übernehmen
die Rehabilitationsträger bei
Bedarf die nachfolgenden Auf-
wendungen:

notwendige Fahrkosten,

Reisekosten für Familien-
heimfahrten,

Haushaltshilfe,

Kosten für eine notwendige
Begleitperson.

Dies ist keine vollständige Auflis-
tung; auch kann der Leistungs-
umfang bei den einzelnen Reha-
bilitationsträgern entsprechend
der jeweiligen Zielsetzung
unterschiedlich sein. Generell
muss im Einzelfall entschieden
werden, welche Leistungen zur
Erreichung des Rehabilitations-
ziels erforderlich sind. Über die
jeweils geltenden Voraussetzun-
gen informieren die Rehabilita-
tionsträger.

11.5 Sozialversicherung 
behinderter Menschen

Während der Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation
und zur Teilhabe am Arbeits-
leben besteht in der Regel Ver-
sicherungsschutz in allen Zwei-
gen der Sozialversicherung.
Schwerbehinderte Menschen,
die vor ihrer Behinderung nicht
gesetzlich versichert waren,
können innerhalb von drei
Monaten nach Feststellung der
Schwerbehinderung freiwillig
der Krankenversicherung beitre-
ten, wenn sie, ein Elternteil, ihr
Ehegatte oder ihr Lebenspartner
in den letzten fünf Jahren vor
dem Beitritt mindestens drei
Jahre gesetzlich krankenver-
sichert waren, es sei denn, sie
konnten wegen ihrer Behinde-
rung diese Voraussetzung nicht
erfüllen.

Behinderte Menschen, die in
anerkannten Werkstätten, An-
stalten, Heimen und ähnlichen
Einrichtungen beschäftigt
werden, sind in der Renten- und
Krankenversicherung pflicht-
versichert. Auch volljährigen
Werkstattbeschäftigten, deren
Rente oder Einkommen bzw.
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sonstiges Vermögen unterhalb
des sozialhilferechtlichen Le-
bensunterhaltsbedarfs liegt, wird
durch den Bezug von Leistun-
gen zur Grundsicherung nach
dem Vierten Kapitel SGB XII
‹ §§ 41 ff. SGB XII eine eigen-
ständige materielle Absicherung
ihres Lebensunterhaltes gewähr-
leistet.

Nicht jeder Werkstattbeschäf-
tigte ist dauerhaft und unab-
hängig von der jeweiligen
Arbeitsmarktlage voll erwerbs-

gemindert im Sinne der Vor-
schriften des SGB VI. Allerdings
greift hier zugunsten der Betrof-
fenen die gesetzliche Fiktion,
dass voll erwerbsgemindert (im
Sinne einer dauerhaft vollen
Erwerbsminderung) auch Ver-
sicherte sind, die wegen Art oder
Schwere der Behinderung nicht
auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig sein können, also in
anerkannten Werkstätten für
behinderte Menschen tätig sind.  
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12.1 Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach 
dem SGB II

Durch die Zusammenführung
von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe für Erwerbsfähige erhalten
seit dem 1. Januar 2005 Personen,

die das 15. Lebensjahr voll-
endet und das 65. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, 

die erwerbsfähig und hilfe-
bedürftig sind und 

ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Bundesrepublik
Deutschland haben,

Leistungen der Grundsicherung
für Arbeitsuchende.

Die Grundsicherung für Arbeit-
suchende ist eine staatliche,
steuerfinanzierte, bedarfsorien-
tierte und bedürftigkeitsabhän-
gige Fürsorgeleistung, d. h. vor-
handenes Einkommen und 
Vermögen wird unter Berück-
sichtigung bestimmter Freibe-
träge angerechnet. 

Anspruch auf Leistungen der
Grundsicherung für Arbeit-
suchende hat, wer erwerbsfähig 
ist und seinen Lebensunterhalt

und den Lebensunterhalt der
mit ihm in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen
nicht oder nicht ausreichend aus
eigenen Mitteln und Kräften,
vor allem nicht durch Aufnah-
me einer zumutbaren Arbeit
oder aus dem zu berücksichti-
genden Einkommen und Ver-
mögen decken kann. Angehöri-
ge, die mit einer oder einem
erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen in einer Bedarfsgemein-
schaft leben und selbst nicht
erwerbsfähig sind, können
ebenfalls Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes
erhalten. Diese Leistung wird
Sozialgeld genannt. Dieser Per-
sonenkreis kann auch Dienst-
und Sachleistungen erhalten,
wenn hierdurch die Hilfebedürf-
tigkeit der Angehörigen der
Bedarfsgemeinschaft beendet
oder verringert wird oder Hemm-
nisse bei der Arbeitsuche besei-
tigt oder vermieden werden.

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Grundsicherung für
Arbeitsuchende“, Bestellnummer
A 430
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12.1.1 Die Bedarfsgemeinschaft
Zur Bedarfsgemeinschaft gehö-
ren neben den erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen die im Haus-
halt lebenden Eltern, unverhei-
ratete Kinder, wenn sie das 25.
Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, sowie nicht dauernd
getrennt lebende Ehepartner,
nicht dauernd getrennt lebende
Lebenspartner und eine Person,
die mit dem erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen in einem gemein-
samen Haushalt so zusammen-
lebt, dass nach verständiger
Würdigung der wechselseitige
Wille anzunehmen ist, Verant-
wortung füreinander zu tragen
und füreinander einzustehen.

12.1.2 Höhe der Leistungen
Die Höhe der Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts
(Arbeitslosengeld II, Sozialgeld)
orientiert sich grundsätzlich an
dem Niveau der Sozialhilfe und
sichert das soziokulturelle Exis-
tenzminimum ab. Für die Bezie-
her von Arbeitslosengeld II 
besteht grundsätzlich Versiche-
rungspflicht in der Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung;
hinsichtlich der Kranken- und
Pflegeversicherung jedoch nur

insoweit, als sie nicht familien-
versichert sind ‹ § 5 Abs. 1 
Nr. 2a SGB V. 

Die Regelleistungshöhe beträgt
für Personen, die allein stehend
oder allein erziehend sind oder
deren Partner minderjährig ist,
seit dem 1.7.2007  347,– Euro mo-
natlich. Mit der Einführung der
neuen Grundsicherung für Ar-
beitsuchende wird die Philoso-
phie des „Förderns und Forderns“
stärker in den Vordergrund ge-
stellt. Die Eingliederung der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen
in Arbeit ist vorrangiges Ziel.

12.2 Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminde-
rung nach den §§ 41 – 46
SGB XII

Die Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
nach dem Vierten Kapitel des
Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB XII) ist eine bedürftig-
keitsabhängige Leistung für: 

über 65jährige oder

aus medizinischen Gründen
dauerhaft voll erwerbsgemin-
derte Personen ab dem 18. Le-
bensjahr, die ihren gewöhnli-
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chen Aufenthalt in der Bundes-
republik Deutschland haben.

Das neue SGB XII umfasst in weit-
gehend unveränderter Form
auch die Vorschriften des bishe-
rigen Gesetzes über eine bedarfs-
orientierte Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminde-
rung (GSiG). Das GSiG trat zum
Ende des Jahres 2004 außer Kraft,
wobei das Recht der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbs-
minderung seit dem 1. Januar
2005 als Viertes Kapitel in das
SGB XII integriert ist. Damit
erhalten auch Menschen mit
Behinderungen, die unabhän-
gig von der Arbeitsmarktlage
dauerhaft aus medizinischen
Gründen erwerbsgemindert
sind und deren Rente oder
Einkommen bzw. sonstiges
Vermögen unterhalb des sozial-
hilferechtlichen Lebensunter-
haltsbedarfs liegt, eine eigen-
ständige materielle Absiche-
rung ihres Lebensunterhalts. 

12.2.1 Anspruch auf Leistungen
Antragsberechtigt auf Leistun-
gen dieser Grundsicherung sind
über 65-Jährige sowie aus medi-
zinischen Gründen dauerhaft

voll Erwerbsgeminderte ab 18,
so weit sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in der Bundesrepu-
blik Deutschland haben. Auf den
Bezug einer Rente kommt es für
den Anspruch auf Grundsiche-
rung nicht an. Wenn z. B. aus
versicherungsrechtlichen Grün-
den kein Anspruch auf eine Ren-
te der gesetzlichen Rentenver-
sicherung besteht, ist folgendes
Verfahren vorgesehen: So weit
es bei dem Antragsteller auf
Leistungen der Grundsicherung
aufgrund von Tatsachen (z. B.
entsprechende ärztliche Beschei-
nigungen) wahrscheinlich er-
scheint, dass er sie erfüllt, soll
der Träger der Sozialhilfe (der
örtlich zuständige Kreis oder die
kreisfreie Stadt) den im konkre-
ten Fall zuständigen Rentenver-
sicherungsträger um Prüfung
und Feststellung ersuchen, ob
eine unabhängig von sonstigen
versicherungsrechtlichen Vor-
aussetzungen bestehende medi-
zinisch bedingt dauerhaft volle
Erwerbsminderung vorliegt.

Die Ausgestaltung der Grundsi-
cherung entspricht, abgesehen
vom Verzicht auf den Unterhalts-
rückgriff und dem Ausschluss
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der Haftung von Erben, der Hilfe
zum Lebensunterhalt nach 
dem Dritten Kapitel des SGB XII
‹ §§ 27-40 SGB XII. Der An-
spruch und dessen Höhe hängen
also nicht von der Erfüllung ver-
sicherungsrechtlicher Vorausset-
zungen und der Höhe der Vor-
leistung ab, sondern von den
persönlichen Einkommens- und
Vermögensverhältnissen. In der
aus allgemeinen Steuermitteln
finanzierten Grundsicherung ist
es Anspruchsvoraussetzung, dass
Bedürftigkeit vorliegt, die eige-
nen finanziellen Mittel also nicht
zur Deckung des grundlegenden
Lebensunterhalts ausreichen.

12.2.2 Bewilligung von 
Leistungen

Die Bewilligung der Leistungen
erfolgt in der Regel für den Zeit-
raum von einem Jahr und wird
jeweils neu erteilt, wenn die
Bedürftigkeitsvoraussetzungen
auch weiterhin vorliegen. Träger
der Leistung sind der Kreis oder
die kreisfreie Stadt, in deren
Bereich der Antragsteller seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
es sei denn, diese haben Aufga-
ben auf die kreisangehörigen
Gemeinden verlagert. 

Die Grundsicherungsleistung
kann – allerdings begrenzt auf
die genannte Leistungshöhe –
auch in Einrichtungen als Anteil
an dem dort bestehenden Be-
darf an Hilfe zum Lebensunter-
halt gezahlt werden, z. B. auch
für Werkstattbeschäftigte, die
vollstationär untergebracht
sind. Bei diesen werden die ent-
stehenden so genannten „Hotel-
kosten“ (also die Kosten für Un-
terkunft und Heizung) in Höhe
eines Teilbetrages gedeckt. Die-
ser setzt sich zusammen aus den
durchschnittlichen angemesse-
nen tatsächlichen Aufwendun-
gen für die Warmmiete eines
Ein-Personen-Haushaltes, wie sie
im Bereich des örtlich zuständi-
gen Sozialhilfeträgers zugrunde
zu legen sind. Für den darüber
hinaus gehenden Hotelkosten-
betrag werden die Unterhalts-
pflichtigen nach dem SGB XII
herangezogen. Neben dem mo-
natlichen Pauschalbetrag von
26,– Euro wegen Leistungen der
Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen oder Hilfe zur
Pflege haben sich Eltern zusätz-
lich mit einem monatlichen
Pauschalbetrag von 20,– Euro
wegen der für das Kind erbrach-
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ten Leistung der Hilfe zum
Lebensunterhalt an den Aufwen-
dungen der Sozialhilfe zu betei-
ligen. Mit dieser eingeschränk-
ten, maßvollen Inanspruchnah-
me auch im Bereich der Hilfe
zum Lebensunterhalt konnte
allerdings erreicht werden, dass
die Deckelung des Rückgriffs auf
insgesamt 46,– Euro pro Monat
auch auf Fälle erstreckt wird, in
denen diese Kinder nicht vollsta-
tionär untergebracht sind, son-
dern teilstationär oder zu Hause
leben.

Grundsicherung und SGB IX
ergänzen sich für behinderte
Menschen auf sinnvolle Weise.
Auf der einen Seite steht die
materielle Absicherung des Le-
bensunterhalts im Rahmen der
Grundsicherung, auf der ande-
ren Seite steht ein breit gefä-
chertes Angebot an bedürftig-
keitsunabhängigen Leistungen
der medizinischen Rehabilitati-
on sowie der Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben, ein-
schließlich der Leistungen in
anerkannten Werkstätten für
behinderte Menschen und in
vergleichbaren sonstigen Be-

schäftigungsstätten im Rah-
men des SGB IX zur Verfügung.

Die Rentenversicherungsträger
sind verpflichtet, antragsberech-
tigte Personen über die Leis-
tungsvoraussetzungen des
Gesetzes zu informieren, zu be-
raten und bei der Antragstel-
lung auf Grundsicherung – auch
durch Weiterleitung von Anträ-
gen an den zuständigen Träger
der Grundsicherung – zu unter-
stützen. Renten wegen teilwei-
ser oder voller Erwerbsminde-
rung sind beim jeweils zuständi-
gen Rentenversicherungsträger
zu beantragen.

12.3 Unterhaltsrückgriff
Beantragen hilfebedürftige 
Menschen Leistungen nach dem
SGB XII, ist wegen des Grundsat-
zes der Nachrangigkeit der Sozi-
alhilfe der Unterhaltsrückgriff
gegenüber den Kindern und El-
tern des Hilfebedürftigen durch
den Sozialhilfeträger zu prüfen
und – im Falle einer Leistungs-
fähigkeit des Verpflichteten –
einzufordern. 

Bei der Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung fin-
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det – und hierin liegt der gravie-
rende Unterschied zur Hilfe zum
Lebensunterhalt nach dem Drit-
ten Kapitel des SGB XII – gegen-
über Kindern bzw. Eltern mit
einem jeweiligen Jahreseinkom-
men unterhalb 100.000,– Euro
kein Unterhaltsrückgriff statt,
wenn ihre Angehörigen die
Grundsicherung in Anspruch
nehmen. Auch auf eine Kosten-
erstattungspflicht durch die Er-
ben wird verzichtet. Bei diesem
Jahreseinkommen handelt es
sich um die Summe der Einkünf-
te im Sinne des Einkommens-
steuerrechts, also um Arbeits-
entgelt, Arbeitseinkommen,
aber auch sonstige Einkünfte
wie z. B. aus Vermietung, Ver-
pachtung oder Vermögen. Das
Einkommen der Eltern ist zu-
sammenzurechnen, während
das Einkommen der Kinder ein-
zeln berücksichtigt wird. 

Kein Grundsicherungsberech-
tigter muss aber bei Antrag-
stellung die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse seiner
Kinder bzw. Eltern offen legen.
Zunächst darf die Grundsiche-
rungsbehörde nur allgemeine
Angaben verlangen, die Rück-

schlüsse auf die Einkommens-
verhältnisse der Kinder und
Eltern zulassen. Erst wenn im
Einzelfall hinreichende Anhalts-
punkte für ein Überschreiten
der Einkommensgrenze vorlie-
gen, sind die Kinder oder Eltern
verpflichtet, ihre Einkommens-
verhältnisse gegenüber der
Grundsicherungsbehörde kon-
kret offen zulegen. Bei einem
Überschreiten der Einkommens-
grenze, also einem Jahresein-
kommen von 100.000,– Euro
und mehr, entfällt der Anspruch
auf Grundsicherung. In diesem
Fall besteht wie bisher Anspruch
auf Hilfe zum Lebensunterhalt
nach dem Dritten Kapitel des
SGB XII mit der Möglichkeit des
Rückgriffs bei den unterhalts-
pflichtigen Verwandten ersten
Grades (Kinder und Eltern).

Aufgrund der Regelungen in 
der Grundsicherung im Vierten
Kapitel SGB XII besteht im
Gegensatz zur Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Dritten
Kapitel künftig kein ökono-
mischer Anreiz mehr, voll
erwerbsgeminderte Kinder in
einer vollstationären Einrich-
tung unterzubringen, um ihre
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Eltern von Unterhaltsaufwen-
dungen zu entlasten. Die Unter-
haltsbelastung für Eltern mit
behinderten Kindern in Einrich-
tungen hat sich durch die Be-
grenzung des Unterhaltsbei-
trags auf 26,– Euro pro Monat
seit 2001 für diejenigen ent-
spannt, die zuvor hohe Unter-
haltsbeiträge bis zur Abdeckung
des vollen Bedarfs in der Einrich-
tung leisten mussten. Mit dem
seit dem 1. Januar 2005 in Kraft
getretenen SGB XII haben sich
Eltern neben dem monatlichen
Pauschalbetrag von 26,– Euro
wegen Leistungen der Einglie-
derungshilfe für behinderte
Menschen oder Hilfe zur Pflege
einen monatlichen Pauschalbe-
trag von 20,– Euro zu den für das
volljährige Kind erbrachten Leis-
tungen der Hilfe zum Lebensun-
terhalt an den Aufwendungen
der Sozialhilfe zu beteiligen. Mit
dieser eingeschränkten, maßvol-
len Inanspruchnahme auch im
Bereich der Hilfe zum Lebensun-
terhalt konnte erreicht werden,
dass die Deckelung des Rück-
griffs auf insgesamt 46,– Euro
pro Monat auch auf die Fälle er-
streckt werden konnte, in denen
diese Kinder nicht vollstationär

untergebracht sind, sondern
teilstationär oder zu Hause
leben. Damit wurde erreicht,
dass auch in diesen Fällen wie-
derkehrende belastende Bedürf-
tigkeitsprüfungen vermieden
werden können. 

Die Grundsicherung entlastet
die Eltern von Kindern, die fami-
liär untergebracht sind und
sichert den notwendigen Le-
bensunterhalt des Kindes außer-
halb von Einrichtungen. Zudem
gilt in der Grundsicherung die
Vermutung des ‹ § 36 Satz 1
SGB XII nicht, dass ein Hilfesu-
chender von Verwandten oder
Verschwägerten eines gemein-
samen Haushalts Leistungen
zum Lebensunterhalt erhält.
Dies bedeutet eine deutliche
Stärkung des familiären Zusam-
menhalts gegenüber den bis-
herigen Regelungen des Sozial-
hilferechts. Für volljährig behin-
derte Menschen außerhalb von
Einrichtungen schafft die
Grundsicherung damit häufig
zum ersten Mal einen eigenen
Anspruch auf elternunabhängi-
ge materielle Sicherung.
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13.1 Zugang zur gesetzlichen
Krankenversicherung

Für behinderte Menschen gelten
Erleichterungen bei der Sicher-
stellung eines Versicherungs-
schutzes in der gesetzlichen
Krankenversicherung, die nach-
folgend dargestellt werden. 

Kinder, bei denen ein
Elternteil gesetzlich kranken-
versichert ist und bei denen die
allgemeinen Voraussetzungen
für die Familienversicherung
vorliegen, sind grundsätzlich
ohne Altersgrenze familienver-
sichert, wenn sie als behinderte
Menschen außerstande sind,
sich selbst zu unterhalten 
‹ § 10 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4,
Abs. 3 SGB V. Das Gleiche gilt
für behinderte Stiefkinder und
Enkel, die ein Mitglied der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung überwiegend unterhält
sowie für Pflegekinder ‹ § 10
Abs. 4 SGB V. 

Behinderte Menschen, die in
anerkannten Werkstätten für
behinderte Menschen oder in
anerkannten Blindenwerkstät-
ten oder für diese Einrichtungen
in Heimarbeit tätig sind, sind in
der gesetzlichen Krankenver-

sicherung versicherungspflichtig
‹ § 5 Abs. 1 Nr. 7 SGB V. 

Behinderte Menschen, die in
Heimen oder gleichartigen Ein-
richtungen in gewisser Regel-
mäßigkeit eine Leistung erbrin-
gen, die einem Fünftel der Leis-
tung eines voll erwerbsfähigen
Beschäftigten in gleichartiger
Beschäftigung entspricht, sind
ebenfalls versicherungspflichtig
in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Dies gilt auch, wenn
sie Dienstleistungen für den Trä-
ger der Einrichtung erbringen ‹
§ 5 Abs. 1 Nr. 8 SGB V. 

Schwerbehinderte Menschen
im Sinne des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch haben ein
Recht auf Beitritt zur gesetzli-
chen Krankenversicherung als
freiwilliges Mitglied, wenn sie,
ein Elternteil, Ehegatte oder ihr
eingetragener Lebenspartner 
in den letzten 5 Jahren vor dem
Beitritt mindestens 3 Jahre
gesetzlich krankenversichert
waren. Die Satzung der Kran-
kenkasse kann das Recht zum
Beitritt von einer Altersgrenze
abhängig machen ‹ § 9 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 SGB V. Hiervon ha-
ben die meisten gesetzlichen
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Krankenkassen in ihrer Satzung
Gebrauch gemacht. Nähere Aus-
künfte erteilen die gesetzlichen
Krankenkassen oder der jeweili-
ge Spitzenverband der Kranken-
kassen. Der Beitritt ist gegenüber
der Krankenkasse schriftlich in-
nerhalb von 3 Monaten nach Fest-
stellung der Behinderung nach 
§ 68 SGB IX zu erklären ‹ § 9
Abs. 2 Nr. 4 SGB V. Ein späterer
Beitritt als freiwilliges Mitglied ist
nicht möglich, da es sich um eine
Ausschlussfrist handelt.

Seit dem 1. April 2007 gibt es
auf Grund der Gesundheitsre-
form 2007 eine Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Sie besteht für
Personen, die keinen anderwei-
tigen Anspruch auf Absicherung
im Krankheitsfall haben und
entweder zuletzt gesetzlich
krankenversichert waren oder
bisher nicht gesetzlich oder
privat krankenversichert waren
und der gesetzlichen Kranken-
versicherung zuzuordnen sind ‹
§ 5 Abs. 1 Nr. 13, Abs. 8a, 
Abs. 11 SGB V. Die Versicherungs-
pflicht in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung beginnt mit
dem ersten Tag ohne anderweiti-

gen Anspruch auf Absicherung
im Krankheitsfall, frühestens
am 1. April 2007. Personen, die
zuletzt gesetzlich krankenver-
sichert waren, werden Pflichtmit-
glied ihrer letzten Krankenkasse
oder von deren Rechtsnachfolger. 

Info: Bitte wenden Sie sich
für weitere Informationen an die
gesetzlichen Krankenkassen. 

13.2 Zugang zur privaten 
Krankenversicherung

Liegt keine Versicherung oder
Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Krankenversicherung
vor, besteht ab dem 1. Juli 2007
für alle Bürger – unabhängig
vom individuellen Gesundheits-
zustand - die Möglichkeit, sich
bei einem privaten Versiche-
rungsunternehmen für den
Krankheitsfall zu versichern. 
Das Versicherungsunterneh-
men darf niemanden ablehnen,
der einen Antrag auf Abschluss
einer Krankenversicherung in
einem Standardtarif stellt, es sei
denn, es bestehen bereits andere
Ansprüche auf Absicherung im
Krankheitsfall (§ 315 SGB V).
Auch Risikozuschläge und Leis-
tungsausschlüsse dürfen vom
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Versicherungsunternehmen
nicht verlangt werden. Ab dem
1. Januar 2009 gilt dann für alle
Personen mit Wohnsitz in
Deutschland, die nicht in der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert oder versiche-
rungspflichtig sind und die auch
über keine anderen Ansprüche
auf Absicherung im Krankheits-
fall verfügen, die Pflicht, eine
Versicherung abzuschließen.
Dies kann im Basistarif sein, den
dann alle privaten Versicherun-
gen anbieten müssen, oder in
einem anderen Krankheitskos-
tentarif. Auch eine Versicherung

im Basistarif für Nichtversicher-
te darf von den privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen
nicht abgelehnt werden. Und
auch hier gilt, dass Risikozuschlä-
ge und Leistungsausschlüsse
nicht verlangt werden dürfen.
Der Leistungsumfang des Stan-
dard- und Basistarifs ist bei allen
Anbietern gleich und orientiert
sich am Leistungsumfang der
gesetzlichen Krankenkassen. 
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14.1 Fünfte Säule der 
Sozialversicherung

Für die soziale Pflegeversiche-
rung gilt der Grundsatz: Jeder,
der in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert ist, wird
Mitglied der sozialen Pflege-
versicherung. Jeder, der in der
privaten Krankenversicherung
versichert ist, muss eine private
Pflegeversicherung abschließen.

14.2 Hilfe bei der Pflege und
Pflegegeld

Die Leistungen zur Verbesserung
der Bedingungen der häusli-
chen Pflege bilden den Schwer-
punkt des Gesetzes. Mit ihnen
wurde am 1. April 1995 begon-
nen. Es werden als Sachleistung
Pflegeeinsätze durch ambulante
Pflegedienste und Sozialstatio-
nen erbracht oder es wird Pfle-
gegeld bezahlt. Seit Juli 1996
werden auch Leistungen bei 

stationärer Pflege erbracht. Die
Pflegeversicherung übernimmt
je nach Pflegestufe die pflege-
bedingten Aufwendungen bis zu
1.432,– Euro monatlich.

Hilfe für Millionen
Pflegebedürftige erhalten fol-
gende Leistungen aus der sozia-
len und privaten Pflegeversiche-
rung:

„erheblich Pflegebedürfti-
ge“ erhalten 205,– Euro Pflege-
geld oder Pflegesachleistungen
im Wert von bis zu 384,– Euro im
Monat, 

„Schwerpflegebedürftige“
erhalten Pflegegeld in Höhe von
410,– Euro oder Sachleistungen
bis zu 921,– Euro im Monat,

„Schwerstpflegebedürftige“
haben Anspruch auf 665,– Euro
Pflegegeld oder Sachleistungen

14. Die Soziale Pflegeversicherung

Seit dem 1. Januar 1995 ist die Pflegeversicherung in Kraft. Rund 80 Mil-
lionen Bürgerinnen und Bürger haben seitdem einen Versicherungs-
schutz bei häuslicher – und seit dem 1. Juli 1996 auch bei stationärer –
Pflege. Gut 2 Millionen Pflegebedürftige in unserem Land erhalten end-
lich die Hilfe, die nötig ist, damit nicht nur sie, sondern auch ihre Fami-
lien nachhaltig entlastet werden. Für die häuslichen Pflegepersonen
besteht auch ein besserer sozialer Schutz in der Renten- und Unfallver-
sicherung.



bis zu 1.432,– Euro monatlich, in
Härtefällen bis zu 1.918,– Euro
monatlich,

„Pflegebedürftige in statio-
närer Pflege“ erhalten zu den
pflegebedingten Aufwendun-
gen eine monatliche Leistung
von 1.023,– Euro in Pflegestufe I,
1.279,– Euro in Pflegestufe II,
1.432,– Euro in Pflegestufe III und
1.688,– Euro als Härtefall,

zusätzlich erhalten „Pflege-
bedürftige in vollstationären
Einrichtungen der Behinderten-
hilfe“ Zuschüsse der sozialen
Pflegeversicherung zur Abgel-
tung der in der Einrichtung
erbrachten Pflegeleistungen.

14.3 Wer ist in der Sozialen
Pflegeversicherung 
versichert?

Bei der Versicherungspflicht gilt
grundsätzlich: „Pflegeversiche-
rung folgt Krankenversicherung.“
Dabei spielt es keine Rolle, ob
man der gesetzlichen Kranken-
versicherung als Pflichtver-
sicherter, Familienversicherter,
Rentner oder als freiwilliges Mit-
glied angehört. Man ist automa-
tisch auch in der sozialen Pflege-
versicherung versichert.

Freiwillige Mitglieder der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung haben die Möglichkeit,
sich von der Versicherungs-
pflicht in der sozialen Pflege-
versicherung befreien zu lassen.
Dem Antrag muss ein Nachweis
über den Abschluss eines gleich-
wertigen Vertrages bei einem
privaten Pflegeversicherungsun-
ternehmen beigefügt werden.
Der Antrag ist bei der Pflegekas-
se innerhalb von drei Monaten
nach Beginn der freiwilligen
Mitgliedschaft zu stellen.

Alle privat Krankenversi-
cherten müssen seit dem 1. Janu-
ar 1995 eine private Pflegever-
sicherung abschließen. Sollten
sie später einmal in der sozialen
Pflegeversicherung versiche-
rungspflichtig werden, können
sie ihren privaten Vertrag mit
Wirkung vom Eintritt der Ver-
sicherungspflicht an kündigen.

Die private Pflegeversiche-
rung muss gewährleisten, dass
ihre Leistungen denen der sozia-
len Pflegeversicherung gleich-
wertig sind. Für Familien und
ältere Versicherte muss die
private Pflegeversicherung an-
gemessene Bedingungen und
Prämien anbieten.
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Auch Beamte sind verpflich-
tet, eine private Pflegeversiche-
rung abzuschließen – es sei denn,
sie gehören der gesetzlichen
Krankenversicherung an. Dabei
handelt es sich um eine Restkos-
tenversicherung, die die Beihilfe
ergänzt.

Darüber hinaus sind weitere
Personengruppen, die ihren
Krankheitsschutz über bestimm-
te Leistungsgesetze oder Sonder-
systeme haben, in die Versiche-
rungspflicht der sozialen oder
privaten Pflegeversicherung je
nach ihrer Nähe zum einen oder
anderen System einbezogen.

Unterhaltsberechtigte Kin-
der, Ehegatten und Lebenspart-
ner sind im Rahmen der Famili-
enversicherung beitragsfrei
mitversichert, wenn ihr monat-
liches regelmäßiges Gesamtein-
kommen nicht höher ist als
350,– Euro bzw. bei geringfü-
gig Beschäftigten 400,– Euro.

14.4 Wer bezahlt die Beiträge?
Seit dem 1. Juli 1996 beträgt der
Beitragssatz 1,7 % der beitrags-
pflichtigen Einnahmen (Lohn,
Gehalt, Rente etc.).

Die Beitragszahlung erfolgt wie
in der gesetzlichen Kranken-
versicherung: Der Arbeitgeber
behält den Pflegeversicherungs-
beitrag vom Lohn oder Gehalt
ein und überweist ihn an die
Krankenkassen. In allen Bundes-
ländern (außer in Sachsen) wur-
de zur Kompensation der Be-
lastungen der Arbeitgeber der 
Buß- und Bettag als gesetzlicher
Feiertag abgeschafft, deshalb
gilt hier der Grundsatz der hälf-
tigen Beitragstragung, das heißt
von den 1,7 % tragen der Arbeit-
nehmer und der Arbeitgeber
jeweils 0,85 %. In Sachsen, wo
kein Feiertag gestrichen wurde,
trägt der Arbeitnehmer 1,35 %
und der Arbeitgeber 0,35 %.

Kinderlose Mitglieder haben –
unabhängig von den Gründen
für die Kinderlosigkeit – seit
dem 1. Januar 2005 einen Zu-
schlag in Höhe von 0,25 % zu
tragen, d. h. der Beitragssatz-
anteil, z. B. eines kinderlosen
Arbeitnehmers, erhöht sich von
0,85 auf 1,1 %. Damit wird der
vom Bundesverfassungsgericht
geforderte Beitragsabstand zwi-
schen Versicherten mit und
ohne Kinder bei gleichem Ein-
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kommen hergestellt. Von der
Zuschlagspflicht ausgenommen
sind kinderlose Mitglieder, die
vor dem Stichtag 1. Januar 1940
geboren sind, sowie Kinder und
Jugendliche bis zur Vollendung
des 23. Lebensjahres. Weiterhin
ausgenommen sind auch Bezie-
her von Arbeitslosengeld II
sowie Wehr- und Zivildienstleis-
tende.

Die Beiträge der Rentner aus der
Rente sowie Beiträge für Versor-
gungsbezüge oder Arbeitsein-
kommen tragen die Rentner
selbst.

Wer als Beschäftigter freiwillig in
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versichert ist, erhält von
seinem Arbeitgeber als Beitrags-
zuschuss die Hälfte des Beitrages,
den er aus dem Arbeitsentgelt
zur sozialen Pflegeversicherung
zahlen muss. Einen Beitragszu-
schuss in gleicher Höhe erhalten
auch die Beschäftigten, die in der
privaten Pflegeversicherung
pflichtversichert sind, jedoch be-
grenzt auf die Hälfte des Betra-
ges, den der Beschäftigte für sei-
ne private Pflegeversicherung zu
zahlen hat.

Bei Beziehern von Arbeits-
losengeld I, Arbeitslosengeld II
und Unterhaltsgeld leistet die
Bundesagentur für Arbeit die
Beiträge, 

bei Beziehern von Arbeits-
losengeld II die Bundesagentur
für Arbeit oder die zugelassenen
kommunalen Träger, 

bei Rehabilitation der Reha-
bilitationsträger, 

bei Behinderten in Einrich-
tungen der Träger der jeweiligen
Einrichtung und 

bei Empfängern von sonsti-
gen Sozialleistungen zum Lebens-
unterhalt der zuständige Sozial-
leistungsträger.

14.5 Pflegebedürftigkeit
Pflegebedürftig sind Personen,
die wegen einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Krank-
heit oder Behinderung für die
gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtun-
gen im Ablauf des täglichen
Lebens auf Dauer, voraussicht-
lich für mindestens sechs Mona-
te, in erheblichem oder höhe-
rem Maße der Hilfe bedürfen.
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Pflegebedürftigkeit kann durch
viele Faktoren ausgelöst werden:

Krankheiten,

Verluste, Lähmungen oder
andere Funktionsstörungen am
Stütz- und Bewegungsapparat, 

Funktionsstörungen der
inneren Organe oder der Sinnes-
organe, 

Störungen des Zentralner-
vensystems wie Antriebs-,
Gedächtnis- oder Orientierungs-
störungen,

endogene Psychosen, Neu-
rosen oder geistige Behinderun-
gen . 

Es kann jederzeit jeden treffen.
Dann ist man auf Hilfe und Un-
terstützung durch die Familie,
andere Pflegepersonen und die
Pflegeversicherung angewiesen.

Sie unterstützt durch Pflegesach-
leistungen bei der häuslichen
Pflege, durch Pflegegeld, durch
einen Beitrag zu den pflegeri-
schen Aufwendungen bei statio-
närer Pflege und andere Leistun-
gen. 

14.5.1 Pflegestufen
Für die Gewährung von Leistun-
gen an Pflegebedürftige sind
drei Pflegestufen eingerichtet
worden:

I. Erheblich Pflegebedürftige
Das sind Personen, die bei der
Körperpflege, der Ernährung
oder der Mobilität für wenigs-
tens zwei Verrichtungen aus
einem oder mehreren Bereichen
mindestens einmal täglich der
Hilfe bedürfen und zusätzlich
mehrfach in der Woche Hilfen
bei der hauswirtschaftlichen
Versorgung benötigen.

II. Schwerpflegebedürftige
Das sind Personen, die bei der
Körperpflege, der Ernährung
oder der Mobilität mindestens
dreimal täglich zu verschiede-
nen Tageszeiten der Hilfe bedür-
fen und zusätzlich mehrfach in
der Woche Hilfen bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung
benötigen. 

III. Schwerstpflegebedürftige
Das sind Personen, die bei der
Körperpflege, der Ernährung
oder der Mobilität täglich rund
um die Uhr, auch nachts, der
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Hilfe bedürfen und zusätzlich
mehrfach in der Woche Hilfen
bei der hauswirtschaftlichen
Versorgung benötigen. 

Die Pflegekassen können in be-
sonders gelagerten Einzelfällen
zur Vermeidung von Härten
Pflegebedürftige der Pflegestu-
fe III als Härtefall anerkennen,
wenn ein außergewöhnlich
hoher Pflegeaufwand vorliegt,
der das übliche Maß der Pflege-
stufe III weit übersteigt.

Bei Kindern ist für die Zuordnung
einer Pflegestufe der zusätzliche
Hilfebedarf gegenüber einem
gesunden gleichaltrigen Kind
maßgebend. Der Zeitaufwand
für die erforderlichen Leistun-
gen der Grundpflege (Körper-
pflege, Ernährung, Mobilität)
und hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung muss wöchentlich im
Tagesdurchschnitt

in der Pflegestufe I mindes-
tens 90 Minuten betragen; hier-
bei müssen auf die Grundpflege
mehr als 45 Minuten entfallen,

in der Pflegestufe II mindes-
tens drei Stunden betragen;
hierbei müssen auf die Grund-
pflege mindestens zwei Stunden
entfallen,

in der Pflegestufe III mindes-
tens fünf Stunden betragen;
hierbei müssen auf die Grund-
pflege mindestens vier Stunden
entfallen.

14.5.2 Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit 

Die Pflegekassen haben durch
den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung prüfen zu
lassen, ob die Voraussetzungen
der Pflegebedürftigkeit erfüllt
sind und welche Stufe der Pfle-
gebedürftigkeit vorliegt.
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14.6 Leistungen der 
Pflegeversicherung

Die Hilfe der Pflegeversicherung
besteht

in der Unterstützung,

in der teilweisen oder voll-
ständigen Übernahme der Ver-

richtungen im Ablauf des tägli-
chen Lebens 

oder in Beaufsichtigung
oder Anleitung mit dem Ziel der
eigenständigen Übernahme die-
ser Verrichtungen:

Körperpflege Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, 
das Kämmen, Rasieren, die Darm- oder 
Blasenentleerung etc.

Ernährung Mundgerechtes Zubereiten oder 
die Aufnahme der Nahrung.

Mobilität Selbständiges Aufstehen und Zubettgehen, 
An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, 
Treppensteigen oder das Verlassen und 
Wiederaufsuchen der Wohnung etc.

Hauswirtschaftliche Einkaufen, Kochen, Reinigen oder das 
Versorgung Beheizen der Wohnung, Spülen, Wechseln 

und Waschen der Wäsche und Kleidung. 



14.6.1 Häusliche Pflege
Die häusliche Pflege hat grund-
sätzlich Vorrang vor der statio-
nären Pflege. Deshalb bilden
die Leistungen zur Verbesse-
rung der häuslichen Pflege den
Schwerpunkt des Gesetzes. Je
nach Schweregrad der Pflege-
bedürftigkeit (I, II oder III) wer-
den als Sachleistung Pflegeein-
sätze durch ambulante Pflege-
dienste und Sozialstationen bis
zum Wert von 384,–, 921,– oder
1.432,– Euro im Monat erbracht;
in besonderen Härtefällen sogar
bis zu 1.918,– Euro monatlich.

Anstelle der Sachleistung
kann ein Pflegegeld beansprucht
werden. Das setzt voraus, dass
der Pflegebedürftige mit dem
Pflegegeld die erforderliche
Grundpflege und hauswirt-
schaftliche Versorgung in geeig-
neter Weise selbst sicherstellt.
Das Pflegegeld beträgt je nach
Schweregrad der Pflegebedürf-
tigkeit (I, II oder III) 205,–, 410,–
oder 665,– Euro monatlich.

Wird die Sachleistung nicht
in voller Höhe in Anspruch ge-
nommen, kann ein entsprechend
gemindertes Pflegegeld bean-

sprucht werden. Das Wahlrecht
zwischen Sach- oder Geldleistung
sowie die mögliche Kombination
von Sach- und Geldleistung er-
möglicht dem Pflegebedürftigen
eine seinen individuellen Bedürf-
nissen entsprechende Gestaltung
der Hilfen.

Pflegevertretung
Bei Urlaub oder sonstiger Ver-
hinderung der Pflegeperson be-
steht ein Anspruch auf eine Pfle-
gevertretung bis zu vier Wochen
im Gesamtwert von bis zu
1.432,– Euro pro Jahr. Bei einer
Ersatzpflege durch Pflegeper-
sonen, die mit dem Pflegebedürf-
tigen bis zum 2. Grade verwandt
oder verschwägert sind oder
mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben, wird vermutet,
dass die Ersatzpflege nicht er-
werbsmäßig ausgeübt wird; in
diesen Fällen dürfen die Aufwen-
dungen der Pflegekasse den
Betrag des Pflegegeldes der fest-
gestellten Pflegestufe nicht
überschreiten. Zusätzlich kön-
nen von der Pflegekasse auf Nach-
weis notwendige Aufwendun-
gen, die der Pflegeperson im
Zusammenhang mit der Ersatz-
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pflege entstanden sind, wie z. B.
Verdienstausfall und Fahrkos-
ten, übernommen werden.

Tages- und Nachtpflege
Lässt sich die häusliche Pflege
nicht ausreichend sicherstellen,
ist teilstationäre Pflege in Einrich-
tungen der Tages- oder Nacht-
pflege möglich. Je nach Stufe der
Pflegebedürftigkeit werden Auf-
wendungen im Wert von bis zu
384,–, 921,– und 1.432 ,–Euro
monatlich übernommen.

Sonstige Leistungen
Die Leistungen bei häuslicher
Pflege werden ergänzt um die
Versorgung mit Pflegehilfsmit-
teln, soweit sie nicht von der
Krankenversicherung oder an-
deren Leistungsträgern zu finan-
zieren sind, und um technische
Hilfen im Haushalt, die der Er-
leichterung der häuslichen Pfle-
ge dienen oder eine selbständi-
ge Lebensführung des Pflegebe-
dürftigen ermöglichen. Dazu
zählen z. B. Pflegebetten und
Polster für die Lagerung.

Zu pflegebedingten Umbau-
maßnahmen in der Wohnung
werden Zuschüsse bis zu 2.500,–
Euro je Maßnahme gezahlt.

Zur Unterstützung der Pfle-
gepersonen und zur Verbesse-
rung der Qualität der häuslichen
Pflege sollen die Pflegekassen
Pflegekurse anbieten, die Kennt-
nisse zur Erleichterung und Ver-
besserung der Pflege und Betreu-
ung vermitteln.

Kurzzeitpflege
In Fällen, in denen weder häusli-
che Pflege noch teilstationäre
Pflege möglich ist, werden Leis-
tungen für die Aufnahme in
einer Kurzzeitpflegeeinrichtung
erbracht. Auch hier ist der An-
spruch auf Kostenübernahme
auf vier Wochen pro Kalender-
jahr und bis zu einem Höchst-
betrag von 1.432,– Euro be-
grenzt. Die Pflegekasse über-
nimmt die pflegebedingten
Aufwendungen; die Entgelte für
Unterkunft und Verpflegung
sind – wie bei der häuslichen
Pflege auch – von dem Pflegebe-
dürftigen selbst zu tragen. 



Zusatzleistungen bei 
erheblichem allgemeinem
Betreuungsbedarf
Pflegebedürftige mit erheblich
eingeschränkter Alltagskompe-
tenz haben, wenn sie zu Hause
gepflegt werden, Anspruch auf
einen zusätzlichen Betreuungs-
betrag in Höhe von bis zu 460,–
Euro je Kalenderjahr. Zu dem
begünstigten Personenkreis 
gehören im Wesentlichen alters-
verwirrte pflegebedürftige Men-
schen sowie Menschen mit psy-
chischer Erkrankung oder geisti-
ger Behinderung. 

Der Betreuungsbetrag ist zweck-
gebunden für im Gesetz genann-
te qualitätsgesicherte Betreu-
ungsleistungen einzusetzen. 
Er dient der Erstattung von Auf-
wendungen, die den Pflegebe-
dürftigen entstehen im Zusam-
menhang mit der Inanspruch-
nahme von Leistungen der Tages-
und Nachtpflege, der Kurzzeit-
pflege, der zugelassenen Pfle-

gedienste, sofern es sich um
besondere Angebote der allge-
meinen Anleitung und Be-
treuung und nicht um Leistun-
gen der Grundpflege und haus-
wirtschaftlichen Versorgung
handelt, oder der nach Landes-
recht anerkannten niedrig-
schwelligen Betreuungsange-
bote (z. B. Betreuungsgruppen
für Demenzkranke, Helferinnen-
kreise zur stundenweisen Entlas-
tung pflegender Angehöriger
im häuslichen Bereich, Tages-
betreuung in Kleingruppen oder
Einzelbetreuung durch aner-
kannte Helfer sowie Familien-
entlastende Dienste).
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Beitragszahlungen der Pflegekassen an die gesetzliche Renten-
versicherung für die Alterssicherung der Pflegepersonen 
(Stand: 01.01.2006)

Pflegestufe Wöchentlicher Beitragshöhe
des Pflege- Pflegeaufwand in Euro/Monat

bedürftigen in Stunden / %
der Bezugsgröße

Stunden Prozent West Ost

3 28 und mehr 80,0000 382,20 322,14
21 – 27 60,0000 286,65 241,61
14 – 20 40,0000 191,10 161,07

2 21 und mehr 53,3333 254,80 214,76
14 – 20 35,5555 169,87 143,17

1 14 und mehr 26,6667 127,40 107,38

Pflegestufe Wöchentlicher mtl. Verdienst
des Pflege- Pflegeaufwand in Euro

bedürftigen in Stunden / %
der Bezugsgröße

Stunden Prozent West Ost

3 28 und mehr 80,0000 1.960,00 1.652,00
21 – 27 60,0000 1.470,00 1.239,00
14 – 20 40,0000 980,00 826,00

2 21 und mehr 53,3333 1.306,67 1.101,33
14 – 20 35,5555 871,11 734,22

1 14 und mehr 26,6667 653,33 550,67



14.6.2 Stationäre Pflege
Ist stationäre Pflege erforder-
lich, übernimmt die Pflegeversi-
cherung die pflegebedingten
Aufwendungen, die Aufwen-
dungen für medizinische Be-
handlungspflege sowie die Auf-
wendungen für soziale Betreu-
ung übergangsweise pauschal
bei Pflegestufe I in Höhe von
1.023,– Euro, bei Pflegestufe II 
in Höhe von 1.279,– Euro und 
bei Pflegestufe III in Höhe von
1.432,– Euro, ausnahmsweise bei
Härtefällen in Höhe von 1.688,–
Euro. Die Kosten für Unterkunft
und Verpflegung muss der Ver-
sicherte – wie bei häuslicher
Pflege auch – selbst tragen.

Behinderte Menschen in 
vollstationären Einrichtungen
der Behindertenhilfe
In Anlehnung der in den Ein-
richtungen erbrachten Pflege-
leistungen beteiligt sich die Pfle-
geversicherung pauschal in
Höhe von 10 % des Heimentgelts,
höchstens jedoch mit 256,– Euro
monatlich an den Heimkosten.
Im Übrigen stehen allen pflege-
bedürftigen behinderten Men-
schen, die außerhalb dieser Ein-
richtungen wohnen, alle Leis-
tungen der Pflegeversicherung
offen.
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Pflegestufe Wöchentlicher mtl. Rentenertrag
des Pflege- Pflegeaufwand in Euro

bedürftigen in Stunden / %
der Bezugsgröße

Stunden Prozent West Ost

3 28 und mehr 80,0000 20,97 18,51
21 – 27 60,0000 15,73 13,88
14 – 20 40,0000 10,49 9,25

2 21 und mehr 53,3333 13,98 12,34
14 – 20 35,5555 9,32 8,23

1 14 und mehr 26,6667 6,99 6,17



14.6.3 Rehabilitation vor Pflege
Stellt der Medizinische Dienst bei
der Prüfung der Pflegebedürftig-
keit fest, dass Maßnahmen der
ambulanten medizinischen Re-
habilitation zur Beseitigung, Min-
derung oder Verhütung einer
Verschlimmerung der Pflegebe-
dürftigkeit geeignet, notwendig
und zumutbar sind, so hat der
Versicherte insoweit einen An-
spruch gegen seine Krankenkas-
se auf Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation.1

14.6.4 Soziale Sicherung der
Pflegepersonen

Wer einen Menschen zu Hause
pflegt, nimmt große Belastun-
gen auf sich. Häufig müssen die
Pflegenden – in der Mehrzahl
sind es Frauen – auf eine eigene
Berufstätigkeit ganz oder teil-
weise verzichten. Deshalb ver-
bessert das SGB XI die soziale
Sicherung der Pflegepersonen.
Die soziale Pflegeversicherung
geht damit über die Maßnah-
men hinaus, die mit der Renten-
reform 1992 getroffen worden
waren.

Wer einen anderen Menschen 

wenigstens 14 Stunden
wöchentlich pflegt und 

nicht oder nur bis zu 30
Stunden in der Woche erwerbs-
tätig ist, 

wird in der gesetzlichen Renten-
versicherung versichert. 

Die Beiträge übernimmt die
Pflegeversicherung. 

Die Pflegenden stehen während
ihrer Pflegetätigkeit unter dem
Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Beiträge zur Ar-
beitslosenversicherung leistet
die Pflegeversicherung nicht.
Seit dem 1. Februar 2006 besteht
unter bestimmten Voraussetzun-
gen jedoch die Möglichkeit, sich
freiwillig weiterzuversichern und
damit den Versicherungsschutz
der Arbeitslosenversicherung
aufrechtzuerhalten.
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Die Höhe der Beiträge richtet
sich nach der Schwere der Pfle-
gebedürftigkeit und nach dem
Zeitaufwand, den die Pflegeper-
son für die notwendige Betreu-
ung aufwenden muss. Nähere
Auskünfte erteilt die Bundes-
agentur für Arbeit.

14.7 Ergänzende Leistungen
der Hilfe zur Pflege nach
dem SGB XII – Sozialhilfe

Mit der Pflegeversicherung
wurde für das Risiko der Pflege-
bedürftigkeit ein sozialversiche-
rungsrechtliches Sicherungs-
system geschaffen, dessen Leis-
tungen den entsprechenden
Leistungen der Hilfe zur Pflege
nach dem SGB XII vorgehen. Die
Pflegeversicherung ist nur eine
Grundabsicherung. 

Wenn Pflegebedürftige mit
hohem Pflegebedarf ihre Pflege
mit den von der Pflegekasse
gewährten (betragsmäßig
begrenzten) Leistungen im Rah-
men der Pflegesachleistung, der
notwendigen Ersatzpflege bei
Verhinderung der Pflegeperson,
der teilstationären Pflege, der
Kurzzeitpflege und der vollsta-
tionären Pflege nicht voll finan-

zieren können, tritt die Sozial-
hilfe bei Bedürftigkeit grund-
sätzlich mit ergänzenden Leis-
tungen bis zur vollen Höhe des
Bedarfs ein. 

Wenn der Pflegebedürftige im
Rahmen der ambulanten Pflege
allein oder überwiegend nur
Pflegesachleistungen der Pfle-
gekasse in Anspruch nimmt, ist
zu prüfen, ob ihm daneben
ergänzend ein (ggf. gekürztes)
Pflegegeld von der Sozialhilfe zu
gewähren ist. Bei stationärer
Pflege übernimmt die Sozialhil-
fe bei Bedürftigkeit außerdem
die Kosten für Unterkunft und
Verpflegung sowie die
Investitionskosten.

In Fällen, in denen Pflegebedürf-
tige ihre Pflege selbst organisie-
ren und zu diesem Zweck für
ihre Pflege andere Personen be-
schäftigen, handelt es sich nach
dem Recht der Pflegeversiche-
rung um selbstbeschaffte Pflege,
für die die Pflegeversicherung
Pflegegeld gewährt. 

Reicht diese Leistung nicht aus,
hat der Pflegebedürftige bei
Bedürftigkeit in der Regel auch
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dann einen Anspruch auf Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege nach
dem SGB XII, wenn er nicht die
vorrangige höhere Sachleistung
der Pflegeversicherung in
Anspruch nimmt.

Nach dem SGB XII kann der Pfle-
gebedürftige nämlich nicht auf
die Inanspruchnahme von Sach-
leistungen der Pflegeversiche-
rung verwiesen werden, wenn er
seine Pflege durch von ihm be-
schäftigte besondere Pflegekräf-
te sicherstellt. In diesem Falle ist
aber das von der Pflegeversiche-
rung anstelle der Pflegesachleis-
tung gezahlte Pflegegeld auf die
Leistung des Sozialhilfeträgers
voll anzurechnen.

Für Pflegebedürftige, die nicht
die Pflegestufe I erreichen und
deswegen keine Leistungen der
Pflegeversicherung erhalten
können, kommen unter
bestimmten Voraussetzungen
Leistungen der Hilfe zur Pflege
nach dem SGB XII in Betracht, da
diese zum Teil bereits bei gerin-
gerer Pflegebedürftigkeit einset-
zen. Wird in solchen Fällen bei-
spielsweise die häusliche Pflege
durch Verwandte, Freunde oder

Nachbarn geleistet, sind dem
Pflegebedürftigen die notwendi-
gen Aufwendungen der Pflege-
person zu erstatten; auch können
angemessene Beihilfen gewährt
werden.

Tipp: Das Bundesministeri-
um für Gesundheit gibt verschie-
dene Broschüren zum Thema
‚Pflege’ heraus: „Pflegen Zuhau-
se“, „Pflegeversicherung“ u. a. 
Diese können telefonisch bestellt
werden unter: 
0180 52 78 52 71 (0,14 Euro / Min.
aus dem dt. Festnetz).
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15.1 Das Gesetz zur 
Gleichstellung 
behinderter Menschen

Der Verwirklichung der gesell-
schaftlichen Teilhabe behinder-
ter Menschen dient auch das am
1. Mai 2002 in Kraft getretene 
Behindertengleichstellungsge-
setz (BGG). Kernstück des Geset-
zes ist die Herstellung einer um-
fassenden Barrierefreiheit. Dabei
geht es nicht nur um die Beseiti-
gung von Barrieren für Rollstuhl-
fahrer und für gehbehinderte
Menschen, es geht auch um
Kommunikation blinder, seh-
oder hörbehinderter Men-
schen. Zudem bringt das Behin-
dertengleichstellungsgesetz
nicht nur für behinderte Men-
schen Verbesserungen ihrer
Lebenssituation, sondern erleich-
tert ebenso den Alltag von älte-
ren Menschen und Familien mit
Kindern.

Für Behörden des Bundes und
der Länder besteht, soweit sie

Bundesrecht ausführen, ein all-
gemeines Benachteiligungsver-
bot. Die Bundesregierung hat
sich verpflichtet, neue Gebäude
barrierefrei zu gestalten. In Ver-
ordnungen nach dem Behinder-
tengleichstellungsgesetz ist kon-
kret geregelt, 

wie hör- oder sprach-
behinderte Menschen über
Gebärdendolmetscher mit Bun-
desbehörden kommunizieren
können, 

wie Bescheide oder Vordru-
cke blinden oder sehbehinderten
Menschen barrierefrei zugäng-
lich gemacht werden und 

dass Internetauftritte der
Bundesverwaltung so zu gestal-
ten sind, dass sie von behinderten
Menschen grundsätzlich unein-
geschränkt genutzt werden
können. 

Mit dem Instrument der Zielver-
einbarung wird ein völlig neuer
Weg beschritten. Anerkannte
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Verbände können unmittelbar
in Verhandlungen mit der Wirt-
schaft treten, um ausgewogene
Regelungen zur Herstellung der
Barrierefreiheit zu vereinbaren,
ohne auf eine staatliche Ver-
pflichtung anderer zu warten.
Unter bestimmten Vorausset-
zungen können sich anerkannte
Verbände bei Verstößen gegen
das Benachteiligungsverbot
oder die Verpflichtung zur Her-
stellung der Barrierefreiheit mit
der Verbandsklage wehren.

Tipp: Kostenlose Broschüre
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: „Gleichstellung be-
hinderter Menschen“ mit Informa-
tionen zum Behindertengleich-
stellungsgesetz und zum Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz,
Bestellnummer A 301

15.2 Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz

Auf eine gleichberechtigte Teil-
habe am Leben in der Gemein-
schaft ist auch das am 18. August
2006 in Kraft getretene Allge-
meine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) gerichtet. Es konkreti-
siert Artikel 3 des Grundgesetzes,
wonach Personen vor Diskri-
minierung etwa auf Grund ihrer
Rasse oder ethnischen Herkunft,
ihres Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, ihres
Alters, ihrer sexuellen Identität
oder aber wegen einer Behinde-
rung geschützt werden sollen.
Ergänzend zu den bereits beste-
henden Regelungen soll das
Gleichbehandlungsgesetz
behinderte Menschen vor
allem vor Benachteiligungen 
in den Bereichen Beschäfti-
gung und Beruf sowie im all-
täglichen Leben schützen.
Unabhängig von der Schwere
einer Behinderung oder ihrer
Anerkennung gilt dieses
Benachteiligungsverbot nun
nicht mehr nur für schwerbe-
hinderte und ihnen gleichge-
stellte Personen, sondern für
alle behinderten Menschen. 
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Im Arbeitsrecht erstreckt sich das
Verbot über alle Phasen des Ar-
beitslebens: es findet von der Ein-
stellung über die berufliche Wei-
terbildung und Beförderung bis
hin zur Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen Berücksichtigung. So
etwa dürfen Stellenanzeigen und
Bewerberauswahl nicht gegen
das Benachteiligungsverbot ver-
stoßen. Von diesem grundsätzli-
chen Verbot gibt es jedoch Aus-
nahmen: eine unterschiedliche
Behandlung kann auf Grund be-
sonderer beruflicher Anforde-
rungen durchaus gerechtfer-
tigt sein, wenn sie sachlich be-
gründet ist. Dies bedeutet zum
Beispiel, dass bei der Besetzung
einer Stelle eine Ungleichbe-
handlung zulässig ist, wenn ein
behinderter Bewerber tatsäch-
lich nicht in der Lage ist, die Tä-
tigkeit auszuüben.

Nicht nur im Arbeitsleben, son-
dern auch im Alltag sind behin-
derte Menschen durch das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz
besonders geschützt, weil es
auch im Bereich des Zivilrechts
ein Benachteiligungsverbot gibt.
Es gilt zunächst bei Abschluss von
so genannten Massengeschäften.

Dies sind „Geschäfte“, die in der
Regel ohne (oder nur nachran-
gigem) Ansehen der Person zu
vergleichbaren Bedingungen in
einer Vielzahl von Fällen zu Stan-
de kommen; so etwa Restaurant-
besuche oder Hotelbuchungen.

Darüber hinaus erstreckt sich das
Benachteiligungsverbot auch auf
Verträge mit privaten Versiche-
rungen, insbesondere Lebens-
und Krankenversicherungen, die
zumeist individuell und unter
Berücksichtigung des Gesund-
heitszustandes geschlossen wer-
den. Um behinderte Interessen-
ten dabei künftig vor einer 
willkürlichen Ablehnung oder
ungerechtfertigt hohen Risiko-
prämien wegen ihrer Behinde-
rung zu schützen, sind Versiche-
rer verpflichtet, dem Risiko ent-
sprechend kalkulierte Prämien
anzubieten. Im Streitfall haben
Betroffene das Recht, die Kalkula-
tion einzusehen, und sie haben
bei Verstoß gegen das Benachtei-
ligungsverbot einen Anspruch
auf Schadensersatz.

Für Verträge mit privaten Versi-
cherungen enthält das Allge-
meine Gleichbehandlungsge-
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setz jedoch eine Übergangsvor-
schrift. Es ist nur anwendbar 
auf Vertragsabschlüsse ab dem 
22. Dezember 2007. Bei späteren
Änderungen eines bestehenden
Versicherungsvertrages gilt die-
se Einschränkung nicht.

15.3 Rund ums Wohnen
Gerade im Bereich der Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft
können staatliche Hilfen nur
den Rahmen abstecken, Anstöße
geben. Denn gesellschaftliche
Teilhabe findet zunächst einmal
im unmittelbaren Wohn- und
Lebensbereich statt. Deshalb
wird im Rahmen des sozialen
Wohnungsbaus die Errichtung
von behinderungsgerechten
Wohnungen gefördert. Auch
aus der Ausgleichsabgabe nach
dem SGB IX werden Wohnstät-
ten finanziert, etwa für Werk-
stätten für behinderte Men-
schen. Zahlreiche Gesetze und
Verordnungen wirken darauf
hin, dass schon bei der Planung
behindertengerechte Aspekte
berücksichtigt werden. 

Zudem beteiligen zahlreiche
Gemeinden heutzutage behin-
derte Menschen an der Gestal-

tung einer behindertengerech-
ten Umwelt z. B. in Beiräten oder
durch Anhörungen. 

15.3.1 Wohnraumförderung und
Vermietung von 
gefördertem Wohnraum

Im Rahmen der Föderalismusre-
form im Jahr 2006 wurde die Zu-
ständigkeit für das Recht der So-
zialen Wohnraumförderung mit
Wirkung vom 1. September 2006
vom Bund auf die Bundesländer
übertragen. Sie verabschieden
die gesetzlichen Regelungen 
in diesem Bereich und sind zu-
ständig für die Finanzierung.
Die Länder sind mit einem groß-
zügigen finanziellen Ausgleich
des Bundes in die Lage versetzt
worden, diese Aufgabe in allei-
niger Verantwortung durchzu-
führen. Soweit das Wohnraum-
förderungsgesetz des Bundes
(WoFG) nicht durch landesrecht-
liche Regelungen ersetzt wird,
bleibt es weiterhin gültig.

Nach dem WoFG werden der
Neubau von Wohnungen, die
Modernisierung von Altbauten,
der Erwerb von Belegungsrech-
ten zu Gunsten Wohnungs-
suchender und der Erwerb vor-
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handenen Wohnraums geför-
dert ‹ § 2 Abs. 1 WoFG. Eine
Zusatzförderung kann bewilligt
werden für besondere bauliche
Maßnahmen, mit denen den
Belangen behinderter oder älte-
rer Menschen Rechnung getra-
gen wird ‹ § 12 Abs. 2 Nr. 2
WoFG. Ein Anspruch auf Förder-
mittel der Sozialen Wohnraum-
förderung besteht nicht ‹ § 13
Abs. 4 WoFG. Nach dem WoFG
geförderte Mietwohnungen
dürfen nur an Haushalte vermie-
tet werden, deren Jahreseinkom-
men bestimmte Einkommens-
grenzen nicht überschreiten.
Dasselbe gilt für die Gewährung
von Fördermitteln zur Bildung
selbst genutzten Wohneigen-
tums. Bundesrechtlich sind in 
‹ § 9 Abs. 2 WoFG folgende Ein-
kommensgrenzen vorgesehen: 

Zählen Kinder zum Haushalt,
erhöht sich die Einkommens-
grenze für jedes Kind um weite-
re 500,– Euro. In den Ländern
kann nach ‹ § 9 Abs. 3 WoFG
durch Rechtsverordnung von
diesen Einkommensgrenzen
abgewichen werden.

Berechnungsgrundlage für die
Ermittlung des Gesamteinkom-
mens ist die Summe der positiven
Einkünfte im Sinne des Einkom-
menssteuerrechts aller zum
Haushalt zählenden Angehö-
rigen abzüglich bestimmter Frei-
und Abzugsbeträge; ein Aus-
gleich von Verlusten aus ande-
ren Einkunftsarten und mit Ver-
lusten des zusammen veranlag-
ten Ehegatten ist nicht zulässig 
‹ §§ 20, 21 Abs. 1 WoFG. Zum
Jahreseinkommen zählen auch
Renten sowie einige steuerfreie
Bezüge und Leistungen, wie
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Lohnersatzleistungen, Berufs-
ausbildungsbeihilfen, Sozialhilfe
(Katalog ‹ § 21 Abs. 2 WoFG).
Aufwendungen zum Erwerb, zur
Sicherung und zur Erhaltung
dieser ganz oder teilweise steu-
erfreien Einnahmen – mit Aus-
nahme bestimmter Pflegeleis-
tungen – dürfen in der zu erwar-
tenden oder nachgewiesenen
Höhe abgezogen werden 
‹ § 21 Abs. 3 WoFG.

Von dem sich dann ergebenden
Jahreseinkommen wird ein pau-
schaler Abzug in Höhe von je-
weils 10 % für die Leistung von 

Steuern vom Einkommen,

(Pflicht-) Beiträgen zur
(gesetzlichen) Krankenversiche-
rung und

(Pflicht-) Beiträgen zur
(gesetzlichen) Rentenversiche-
rung vorgenommen ‹ § 23
WoFG.

Schwerbehinderte Menschen
werden bei der Berechnung des
Jahreseinkommens durch Frei-
beträge begünstigt: Für Perso-
nen mit einem GdB von 100
oder von mindestens 80, wenn

der schwerbehinderte Mensch
häuslich pflegebedürftig ist,
wird ein Freibetrag von 4.500,–
Euro jährlich gewährt; bei einem
GdB von unter 80, aber häus-
licher Pflegebedürftigkeit,
beträgt der Freibetrag 2.100,–
Euro jährlich ‹ § 24 Abs. 1 Nr. 1
und 2 WoFG.

Freibeträge werden im Übrigen
bei jungen Ehepaaren, bei de-
nen keiner der Ehegatten das 
40. Lebensjahr vollendet hat, 
in Höhe von 6.000,– Euro bis zum
Ablauf des 5. Kalenderjahres
nach dem Jahr der Eheschlie-
ßung gewährt ‹ § 24 Abs. 1 
Nr. 3 WoFG, sowie – unter be-
stimmten Voraussetzungen – in
Höhe von 600,– Euro für Allein-
erziehende ‹ § 24 Abs. 1 Nr. 4
und 5 WoFG. Abzugsbeträge in
unterschiedlicher Höhe werden
bei Unterhaltsverpflichtungen
eingeräumt ‹ § 24 Abs. 2 WoFG.

Die Bewilligung im Einzelnen
richtet sich nach den Förderbe-
stimmungen der Länder; nähere
Auskünfte erteilen die Förder-
stellen der Gemeinden oder 
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Landkreise. Diese Behörden kön-
nen auch darüber Auskunft er-
teilen, ob Wohnraum vorhanden
ist, der für schwerbehinderte
Menschen und Betreuungsper-
sonen zweckgebunden ist.

15.3.2 Barrierefreiheit im 
Mietrecht 

Mit der Reform des Mietrechts
ist zum 1. September 2001 eine
neue Vorschrift zugunsten be-
hinderter Menschen in das
Wohnraummietrecht einge-
führt worden. Sie regelt erstmals
ausdrücklich Ansprüche des
behinderten Mieters gegenüber
seinem Vermieter, der ihm ein
barrierefreies Wohnen ermög-
licht. 

Grundsätzlich hat jeder Mieter
gegen seinen Vermieter einen
Anspruch auf den vertragsge-
mäßen Gebrauch der angemie-
teten Wohnung. Er darf alle Ein-
richtungen in die Mietsache ein-
bringen, die er zum Wohnen
braucht. Weitergehende Ein-
bauten aber und insbesondere
Umbauten darf er – auch auf sei-
ne Kosten – ohne die vorherige
Zustimmung des Vermieters
nicht vornehmen. Behinderte

Mieter haben einen Anspruch
auf diese Zustimmung zu Maß-
nahmen einschließlich Umbau-
ten, die ihm die behinderten-
gerechte Nutzung der Woh-
nung und den Zugang zu ihr
ermöglichen. Demgegenüber ist
der Vermieter nicht verpflich-
tet, auf seine Kosten entspre-
chende Baumaßnahmen durch-
zuführen.

Ein Zustimmungsanspruch be-
steht auch dann, wenn ein Fami-
lienangehöriger oder ein Le-
bensgefährte des Mieters, der in
der Wohnung lebt, behindert
ist. Das Spektrum der Maßnah-
men ist groß: Neben der Monta-
ge spezieller Griffe und der Ver-
breiterung der Wohnungstüren
sind auch der Einbau eines Trep-
penlifts und der Bau einer Roll-
stuhlrampe möglich. Die kon-
krete Maßnahme muss im Ein-
zelfall notwendig sein, um die
Lebensqualität der behinderten
Person zu erhalten. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn
sie ohne die jeweilige Maßnah-
me die Wohnung nicht mehr
verlassen könnte oder in ein
Pflegeheim umziehen müsste. 
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Zweierlei muss der Mieter be-
achten: Zum einen besteht der
Zustimmungsanspruch dann
nicht, wenn das Interesse des
Vermieters oder der anderen
Mieter im selben Gebäude
daran, dass die Maßnahme nicht
durchgeführt wird, höher ist als
das des Mieters an der Durchfüh-
rung. Dies erfordert eine um-
fassende Abwägung der betrof-
fenen Interessen. Unter anderem
sind Art, Dauer und Schwere der
Behinderung einerseits, die Dau-
er der Maßnahme, die Beein-
trächtigung der anderen Mieter
des Hauses und die Möglichkeit
des Rückbaus andererseits zu
berücksichtigen. Sind die Inte-
ressen von Mieter und Vermieter
jedoch gleichgewichtig, so hat
der behinderte Mieter einen
Anspruch darauf. Zum anderen
kann der Vermieter seine Zu-
stimmung davon abhängig
machen, dass der Mieter ihm
eine Sicherheit in Höhe der Kos-
ten leistet, die bei Rückbau der
Maßnahme anfallen werden.

Am Ende der Mietzeit ist der Mie-
ter verpflichtet, die Einrichtun-
gen zu entfernen bzw. den Um-
bau rückgängig zu machen.

Auch hierfür muss er die Kosten
übernehmen. 

15.3.3 Wohngeld
Nach dem Wohngeldgesetz
(WoGG) dient das Wohngeld
dazu, ein angemessenes und
familiengerechtes Wohnen wirt-
schaftlich zu sichern. Wohngeld
wird als Miet- oder Lastenzu-
schuss zu Aufwendungen für
den Wohnraum geleistet.

Wohngeld ist abhängig von

der Zahl der zum Haushalt
zählenden Familienmitglieder,

der Höhe des Gesamtein-
kommens, das aus dem Jahres-
einkommen der Familienmit-
glieder unter Abzug bestimmter
gesetzlich festgelegter Beträge
errechnet wird und eine be-
stimmte Höhe nicht überschrei-
ten darf,

der Höhe der zu berücksich-
tigen Miete oder Belastung, die
bis zu bestimmten Höchstbeträ-
gen zuschussfähig ist.
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Das Wohngeldgesetz sieht für
schwerbehinderte Menschen mit
einem GdB von 100 oder für häus-
lich pflegebedürftige schwerbe-
hinderte Menschen im Sinne des
‹ § 14 SGB XI mit einem GdB von
mindestens 80 einen Freibetrag
von 1.500,– Euro im Jahr vor.
Häuslich pflegebedürftige
schwerbehinderte Menschen
i. S. d. ‹ § 14 SGB XI mit einem

GdB von unter 80 können einen
Freibetrag von 1.200,– Euro im
Jahr in Anspruch nehmen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005
erhalten Empfänger von Trans-
ferleistungen (z. B. Arbeitslosen-
geld II, Sozialhilfe als Hilfe zum
Lebensunterhalt, Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbs-
minderung, Kriegsopferfürsorge
nach dem Bundesversorgungsge-
setz) statt des Wohngeldes ihre
angemessenen Unterkunftskos-
ten im Rahmen der jeweiligen
Transferleistung, ohne dass ihnen
hieraus Nachteile entstehen.
Gleiches gilt auch, wenn ein Be-
troffener bei der Bedarfsermitt-
lung des Empfängers einer Trans-
ferleistung (z. B. ein Familien-
mitglied des Haushalts erhält
Arbeitslosengeld II) berücksich-

tigt wird. Durch die Gewährung
der Unterkunftskosten aus einer
Hand werden verwaltungsauf-
wändige Erstattungsverfahren
zwischen den verschiedenen
Leistungsträgern vermieden. Alle
anderen Haushalte erhalten wei-
terhin Wohngeld. 

Aber auch Heimbewohner kön-
nen Wohngeld beantragen, und
zwar dann, wenn sie dauerhaft
in einem Heim untergebracht
sind und das Heim 

eine Einrichtung ist, in der
alte Menschen sowie pflegebe-
dürftige oder behinderte Voll-
jährige zu Wohnzwecken aufge-
nommen werden,

seinen Bewohnern neben
der Unterkunft auch Verpfle-
gung und Pflege gewährt, 

für die Unterbringung Geld
von den Bewohnern verlangt
und 

unabhängig vom Wechsel
und Zahl der Bewohner besteht.
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Internet: Weitere Informa-
tionen zum Wohngeld finden Sie
auf den Internet-Seiten des
Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung:
www.bmvbs.de

Die Tabellen zum Wohngeld
und die Liste der Mietstufen fin-
den Sie unter:
www.bmvbs.de/Stadtentwick-
lung-Wohnen/Wohnraumfoerde-
rung-1567/Wohngeld.htm. 

Dort finden Sie auch einen aktuel-
len Erläuterungstext mit Beispie-
len: „Wohngeld 2007 – Ratschläge
und Hinweise“.

Das Wohngeldgesetz finden
Sie im Internet unter:
http://bundesrecht.juris.de/
wogg_2/index.html

Info: Auch Ihre örtliche
Wohngeldstelle hält Informatio-
nen für Sie bereit.

15.3.4 Bausparverträge
Wer schwerbehindert ist und
einen Bausparvertrag abge-
schlossen hat, kann darüber vor-
zeitig verfügen, ohne Nachteile
in Bezug auf Steuern oder Prämi-
en in Kauf nehmen zu müssen,
wenn

bei dem Sparer oder der Spa-
rerin ein Grad der Behinderung
von mindestens 95 festgesetzt
wird, nachdem der Vertrag
abgeschlossen wurde oder

bei dem Ehepartner oder
der Ehepartnerin ein Grad der
Behinderung von mindestens 95
festgesetzt wird, nachdem der
Vertrag abgeschlossen wurde.

Dies gilt jedoch nur, sofern die
beiden nicht dauernd getrennt
leben.

15.4 Im Alltag und in 
der Freizeit mobil

Menschen mit Behinderung sind
häufig nur eingeschränkt mobil.
Damit sie sich aber dennoch mög-
lichst einfach, spontan und unbe-
schwert bewegen können, müs-
sen die Beteiligten zusammenar-
beiten. Viele Städte, Gemeinden
und Träger der freien Wohl-
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fahrtsverbände richten hierfür
in zunehmendem Maße beson-
dere Fahrdienste für behinderte
Menschen ein.

Tipp: Weitere Informationen
erhalten Sie direkt bei den Ver-
kehrsunternehmen oder bei Ihrer
Gemeinde.

15.4.1 Barrierefreies Reisen
Beachtliche Fortschritte wurden
bei der sozialen Integration in
der Freizeit und im Urlaub
erzielt. Dabei kommt es darauf
an, Angebote zu machen, die
alle nutzen können, um das Mit-
einander von behinderten und
nichtbehinderten Menschen zu
fördern. Einen wichtigen Bei-
trag leisten die Selbsthilfeorga-
nisationen der Betroffenen
selbst. So hat beispielsweise die
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Clubs Behinderter und ihrer
Freunde e.V. umfangreiche
Informationen über geeignete
Reiseveranstalter und Reiselite-
ratur zusammengestellt. Der
seit mehreren Jahren erschei-
nende Reiseratgeber „Handi-

capped Reisen Deutschland“2

beinhaltet mehr als 1.000
geprüfte Beherbergungsbetrie-
be in ganz Deutschland, die über-
wiegend rollstuhlgerecht sind.
Beim Bundesverband Selbst-
hilfe Körperbehinderter e.V.
kann die Broschüre „Reise ABC“
angefordert werden. 

Weitere Informationen, z. B.
über spezielle Reiseberatungs-
stellen, über Spezialveranstalter
sowie eine Vielzahl von Hinwei-
sen und Tipps zum barrierefrei-
en Reisen gibt es bei der Natio-
nalen Koordinationsstelle Tou-
rismus für Alle e.V. (NatKo). Sie
wird vom Bundesministerium
für Gesundheit gefördert und ist
der Zusammenschluss der Bun-
des-Behindertenverbände, die
sich mit dem Thema Tourismus
beschäftigen.

Internet: Die Homepage der
NatKo lautet:  www.natko.de

Wichtige Anlaufstellen sind zu-
nehmend auch die regionalen
und überregionalen Tourismus-

15. Die Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft

2 „Handicapped Reisen“ wird vom Verlag FMG = Fremdenverkehrs-
Marketing GmbH, Meerbusch, herausgegeben

http://www.natko.de


organisationen. Viele Touris-
mus-Ämter und Tourismus-
Büros können über barrierefreie
Unterkünfte und Freizeitange-
bote informieren. In vielen
Hotels gibt es zumindest einige
geeignete Zimmer, in fast allen
neuen oder renovierten Jugend-
herbergen ebenso. Und es gibt
auch neuerdings Hotels und
Pensionen, die vollständig bar-
rierefrei gestaltet sind.

In einer Zielvereinbarung zur
Barrierefreiheit haben der Deut-
sche Hotel- und Gaststättenver-
band (DEHOGA) gemeinsam mit
dem Hotelverband Deutschland
(IHA) mit Verbänden behinder-
ter Menschen eine standardisier-
te Erfassung, Bewertung und
Darstellung barrierefreier Ange-
bote in Hotellerie und Gastrono-
mie vereinbart. Hoteliers und
Gastronomen, die im Deutschen
Hotelführer, dem IHA-Hotelfüh-
rer Hotels Deutschland oder den
entsprechenden Internetplatt-
formen www.hotelguide.de und
www.hotellerie.de ihr barriere-
freies Angebot darstellen möch-
ten, müssen die vereinbarten
Standards erfüllen, die in fünf

verschiedenen Kategorien un-
terschiedliche Behinderungen 
berücksichtigen. Außerdem
fließen die neuen Kriterien für
Barrierefreiheit auch in die fort-
geschriebene Deutsche Hotel-
klassifizierung ein.

Diese Entwicklungen sind ein
wichtiger Beitrag dafür, dass
Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen genauso einfach,
spontan und unbeschwert eine
Reise unternehmen können, wie
alle anderen auch. Um dieses
Ziel zu erreichen, müssen alle
Beteiligten, also Behinderten-
verbände, Politik und Medien,
Aus- und Weiterbildungsein-
richtungen und natürlich die
Tourismuswirtschaft und ihre
Fachverbände weiterhin zusam-
menarbeiten. Auch hier spielt
beispielsweise die NatKo eine
wichtige Rolle, denn sie erarbei-
tet und koordiniert gemeinsam
mit diesen Partnern Konzepte
für einen Tourismus für Alle.

Eine Reihe von Reiseveranstal-
tern hat sich auf Reisen für mo-
bilitätseingeschränkte Urlauber
und Urlauberinnen spezialisiert.
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Aber auch die großen Touristik-
Unternehmen sowie mittlere
und kleine Veranstalter haben 
zunehmend Angebote für be-
hinderte Menschen in ihren Pro-
grammen. 

Internet: Auf der Internet-
seite www.Rehacare.de gibt

es ein spezielles Angebot für bar-
rierefreies Reisen.

15.4.2 Erleichterungen im 
Personenverkehr

15.4.2.1 Nahverkehr
„Freifahrt“ im öffentlichen Per-
sonennahverkehr (‹ Glossar)
erhalten schwerbehinderte
Menschen, die in ihrer Bewe-
gungsfähigkeit im Straßenver-
kehr erheblich beeinträchtigt
oder hilflos sind sowie blinde
und gehörlose Menschen 
‹ §§ 145 ff. SGB IX. Ihr Schwerbe-
hindertenausweis hat einen
orangefarbenen Flächenauf-
druck und trägt das Merkzei-
chen „G“, „aG“, „H“, „Gl“ oder
„Bl“.

Voraussetzung für die „Freifahrt“
ist, dass man beim Versorgungs-
amt ein mit einer Wertmarke
versehenes Beiblatt erwirbt.
Schwerbehinderte Menschen
nur mit dem Ausweismerkzei-
chen „G“ oder „aG“ und gehör-
lose Menschen müssen in der
Regel für die Wertmarke 60,–
Euro pro Jahr (oder 30,– Euro
halbjährlich) bezahlen.

Schwerbehinderte Menschen
mit Merkzeichen „H“ und/oder
„Bl“ erhalten die Wertmarke
kostenlos. Ebenso schwerbehin-
derte Menschen, die Leistungen
nach dem Vierten Kapitel –
Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung – des
SGB XII oder Arbeitslosenhilfe
(ab dem 01. Januar 2005: Arbeits-
losengeld II), laufende Leistun-
gen für den Lebensunterhalt
nach dem Dritten Kapitel des
SGB XII oder dem Achten Buch
des Sozialgesetzbuchs oder ent-
sprechende Leistungen nach
dem Bundesversorgungsgesetz
beziehen. Das mit der Wert-
marke versehene Beiblatt zum
Schwerbehindertenausweis ist
für sechs oder zwölf Monate
gültig. 
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Erster und letzter Gültigkeits-
monat sind auf der Wertmarke
eingetragen. Übrigens: Wird die
Wertmarke spätestens drei vol-
le Monate vor Ablauf der Gül-
tigkeitsdauer zurückgegeben, so
werden für jeden vollen Monat
5,– Euro zurückerstattet.

Unter Nahverkehr ist zu verste-
hen ‹ § 147 Abs. 1 SGB IX:

Straßenbahn, Bus, Obus, 
U- und S-Bahn,

Eisenbahn (2. Wagenklasse),
wenn sie in einen Verkehrsver-
bund einbezogen ist und mit
Verbundfahrschein benutzt wer-
den kann,

Eisenbahnen des Bundes in
der 2. Wagenklasse in Zügen, die
überwiegend dazu bestimmt
sind, die Verkehrsnachfrage im
Nahverkehr zu befriedigen (Züge
des Nahverkehrs), im Umkreis
von 50 km um den Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt
des schwerbehinderten Men-
schen. Die Versorgungsämter
geben dazu spezielle Strecken-
verzeichnisse aus. Näheres regelt
eine Rechtsverordnung,

Schiffe im Linien-, Fähr- und
Übersetzverkehr im Orts- und
Nachbarschaftsbereich.

Ist ein behinderter Mensch zur
Mitnahme einer Begleitperson
berechtigt (muss durch das Aus-
weismerkmal „B“ nachgewiesen
sein), fährt die Begleitperson
immer kostenlos, selbst dann,
wenn der behinderte Mensch
keine Wertmarke gekauft hat.

Je nach im Ausweis eingetrage-
nen Merkzeichen können
schwerbehinderte Menschen
auch orthopädische Hilfsmittel
oder einen Blindenführhund
unentgeltlich mitnehmen. Wie
für alle anderen Fahrgäste auch
gilt für behinderte Menschen
im öffentlichen Nah- und Fern-
verkehr die allgemeine Beför-
derungspflicht der Verkehrsun-
ternehmer. Sie erstreckt sich auf
das Reisegepäck, zu dem Roll-
stühle und andere Hilfsmittel
zählen. 

Eine Beförderung kann nur im
Ausnahmefall abgelehnt wer-
den, etwa wenn das Fahrzeug
nicht zur Beförderung geeignet
ist.
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Info: Nähere Auskünfte
erteilt Ihr Versorgungsamt.

15.4.2.2 Fernverkehr
Auch im Fernverkehr gibt es ver-
schiedene Vergünstigungen für
behinderte Menschen.

Eine Begleitperson fährt
auch in den Fernverkehrszügen
der Deutschen Bahn AG kosten-
los, wenn die Berechtigung zur
Mitnahme im Ausweis des
Behinderten (Ausweismerkmal
„B“) bescheinigt ist ‹ § 147 
Abs. 2 SGB IX.

Schwerkriegsbeschädigte
Menschen, in deren Ausweis das
Merkmal „1. Kl.“ eingetragen ist,
können mit einer Fahrkarte der
zweiten Klasse die erste Klasse in
Fern- und Nahverkehrszügen
benutzen. 

Schwerbehinderte oder
blinde Menschen mit Ausweis
mit dem Merkzeichen B oder BI
können für sich und eine Be-
gleitperson kostenfrei Plätze
reservieren. 

Kostenfrei reservierbar sind
auch die Rollstuhlstellplätze der
Deutschen Bahn AG.

Schwerbehinderte Men-
schen (ab GdB 70) erhalten die
BahnCard 50 zum halben Preis. 

Info: Wenn auf einer Bahn-
reise die Hilfe von Mitarbeitern
der DB AG benötigt wird, sollte
die Anmeldung unbedingt einen
Werktag vor Reiseantritt, am bes-
ten fernmündlich unter der bun-
deseinheitlichen Rufnummer der
„Mobilitäts-Service-Zentrale“ der
DB AG (01805 51 25 12), erfolgen.
Für hör- und sprachbehinderte
Menschen ist diese per Fax
(01805 15 93 57) erreichbar.

Tipp: Die DB AG gibt eine
kostenlose Publikation „Mobil mit
Handicap – Services für mobili-
tätseingeschränkte Reisende“
heraus. Diese ist unter
www.bahn.de als Audio-CD, MP3-
Version oder Broschüre erhältlich.

Beförderungspflicht
Im Rahmen des § 10 des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes (AEG)
wird eine Beförderungspflicht
der Eisenbahn auch für Personen
mit eingeschränkter Mobilität
im Personenfernverkehr gewähr-
leistet. Die Beförderungspflicht
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der Eisenbahn besteht unter
bestimmten Voraussetzungen,
u. a. nur im Rahmen der Beför-
derungsbedingungen, die von
den jeweiligen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen aufgestell-
ten und von der jeweiligen
Genehmigungsbehörde geneh-
migt sind. Sie erstreckt sich auf
den Personen- und Reisegepäck-
verkehr. Zum Reisegepäck gehö-
ren auch Rollstühle und andere
Hilfsmittel von behinderten
Menschen, sofern keiner der
Ausschlusstatbestände aus § 10
AEG vorliegt, das heißt neben
dem Einhalten der jeweiligen
Beförderungsbedingungen die
Beförderung mit den regelmäßig
verwendeten Beförderungsmit-
teln möglich ist und die Beför-
derung nicht durch Umstände
verhindert wird, die das Eisen-
bahnverkehrsunternehmen
nicht abwenden kann und denen
es auch nicht abhelfen konnte. 

15.4.2.3 Luftverkehr
Unternehmer von Flughäfen und
Luftfahrtunternehmen müssen
die Belange behinderter Men-
schen mit dem Ziel der Barriere-
freiheit besonders berücksichti-
gen. Auf europäischer Ebene ha-

ben die Unternehmensverbände
Vereinbarungen über die Anfor-
derungen an Dienste für Flug-
gäste formuliert. Sie enthalten
einen ausführlichen Anhang
zum Umgang mit „Personen mit
reduzierter Mobilität“. Für Flug-
gesellschaften gilt wie für Ver-
kehrsbetriebe im öffentlichen
Nah- und Fernverkehr grund-
sätzlich eine allgemeine Beför-
derungspflicht. 

Generelle Preisermäßigungen für
schwerbehinderte Menschen
werden nicht gewährt. Jede Flug-
gesellschaft entscheidet selbst,
ob und welchem Personenkreis
sie Flugpreisermäßigungen ein-
räumt. Fluggesellschaften
unterstützen und helfen behin-
derten Menschen jedoch bei der
konkreten Realisierung einer
Flugreise. So stehen für diesen
Personenkreis entsprechend sei-
nen Bedürfnissen unentgeltliche
Serviceleistungen bei der Ab-
fertigung sowie beim Ein- und
Ausstieg zur Verfügung. Kosten-
los befördert werden in der Regel
Rollstühle, die zusammenklapp-
bar sind (batteriebetriebene
brauchen auslaufsichere Batte-
rien). Ob eine Fluggesellschaft
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die Begleitperson eines schwer-
behinderten Menschen auf
innerdeutschen Strecken kos-
tenlos befördert, sollte vor
Buchung des Fluges abgeklärt
werden. Aus Sicherheitsgrün-
den schränken luftrechtliche
Bestimmungen die Gesamtzahl
der so genannten „Personen
mit eingeschränkter Mobilität“
ein, abhängig vom Flugzeugtyp.

Info: Es ist daher zu emp-
fehlen, Flüge rechtzeitig zu
buchen und die spezifisch be-
nötigten Serviceleistungen
frühzeitig mit dem Flughafen
bzw. der Fluggesellschaft zu
besprechen.

15.4.2.4 Freifahrt für schwer-
behinderte Menschen

Freifahrt gibt es im öffentlichen
Personenverkehr – mit Bus,
Obus, U- und S-Bahn und
Straßenbahn – und mit der
Eisenbahn (2. Klasse in Zügen
des Nahverkehrs; bei Benutzung
zuschlagpflichtiger Züge des
Nahverkehrs ist der tarifmäßige
Zuschlag zu zahlen). Bei der DB
AG oder ihren Tochtergesell-
schaften ist die „Freifahrt“ be-
grenzt auf 50 km im Umkreis um

den Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt (im Verkehrs-
verbund keine km-Begrenzung).
Erforderlich ist eine Wertmarke
zum Schwerbehindertenaus-
weis. 

15.4.2.5 Streckenverzeichnis
der DB AG

Das Versorgungsamt gibt das
Streckenverzeichnis und die
Wertmarke auf Antrag aus. Wird
sie spätestens drei volle Monate
vor Ablauf der Gültigkeitsdauer
zurückgegeben, so werden für
jeden vollen Monat 5,– Euro
erstattet. Kostenlos wird eine
Wertmarke für 1 Jahr ausgege-
ben, wenn der schwerbehinder-
te Mensch folgende Leistungen
erhält: Arbeitslosenhilfe oder für
den Lebensunterhalt laufende
Leistungen nach dem SGB XII,
dem SGB VIII oder den §§ 27 a
und 27 d des Bundesversorgungs-
gesetzes.
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15.4.3 Fahrdienste
Benutzungskosten für Fahrdiens-
te, die von den Gemeinden und
freien Wohlfahrtsverbänden ein-
gerichtet sind, können unter 
bestimmten Voraussetzungen
übernommen werden. Die Reha-
bilitationsträger können zum
Beispiel Beförderungskosten
übernehmen, wenn ein behin-
derter Mensch wegen Art oder
Schwere seiner Behinderung
zum Erreichen seines Arbeits-
oder Ausbildungsplatzes keine
öffentlichen Verkehrsmittel
benutzen kann. 

Info: Auskunft geben die
Rehabilitationsträger.

15.4.4 Teilnahme am 
Straßenverkehr – 
Rund ums Kraftfahrzeug

Grundsätzlich können behinder-
te Menschen einen Führerschein
machen und dürfen auch ein
Kraftfahrzeug führen. Ihr Füh-
rerschein kann mit Einschrän-
kungen oder Auflagen versehen
werden. Für motorisierte Kran-
kenfahrstühle, die nicht schnel-
ler als 15 km/h fahren, wird
weder eine Fahrerlaubnis noch
eine Prüfbescheinigung benö-

tigt. Motorisierte Krankenfahr-
stühle sind einsitzige, nach der
Bauart zum Gebrauch durch
körperlich behinderte Personen
bestimmte Kraftfahrzeuge mit
Elektroantrieb, einem Leerge-
wicht von nicht mehr als 300 kg
einschließlich Batterien aber
ohne Fahrer, mit einer zulässi-
gen Gesamtmasse von nicht
mehr als 500 kg, einer durch die
Bauart bestimmten Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr
als 15 km/h und einer Breite 
über alles von maximal 110 cm.
„Klein-PKW“ gehören (auch nach
der Rechtsprechung) daher nicht
zu den Krankenfahrstühlen.

Eine Fahrerlaubnis kann nicht
erteilt werden, wenn eine Kom-
pensation von Fahreignungs-
mängeln (etwa durch Anbringen
geeigneter Einrichtungen am
Fahrzeug) nicht möglich ist.

Info: Auskünfte erteilen die
Straßenverkehrsämter.
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Finanzierungshilfen zur
Beschaffung eines KfZ
Wer wegen seiner Behinderung
auf ein Kraftfahrzeug angewie-
sen ist, um seinen Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz zu erreichen,
kann vom Rehabilitationsträger
Finanzierungshilfen erhalten.
Die Hilfen schließen die behin-
dertengerechte Zusatzausstat-
tung und die Erlangung der
Fahrerlaubnis ein.

Info: Auskünfte erteilen u. a.
die Agenturen für Arbeit und die
Integrationsämter.

15.4.5 Parkerleichterungen 
Manchmal ist es schwierig, in
der Nähe des Ortes zu parken,
wo man etwas erledigen möch-
te. Davon sind besonders schwer-
behinderte Menschen betroffen,
für die das Gehen häufig sehr
anstrengend ist.

Es ist daher gesetzlich geregelt,
dass außergewöhnlich geh-
behinderte Menschen eine so
genannte Parkerleichterung
erhalten können. Die Parker-
leichterung berechtigt dazu, an
Plätzen zu parken, die speziell
für Menschen mit einer außer-

gewöhnlichen Gehbehinderung
vorgesehen sind.

Die Parkerleichterung muss an
Ihrem Wohnort beim Straßen-
verkehrsamt beantragt werden.

Voraussetzung ist, dass im
Schwerbehindertenausweis 
das Merkzeichen „aG“ einge-
tragen ist. Dies muss zuvor ge-
sondert beim Versorgungsamt 
beantragt werden.

Das Straßenverkehrsamt stellt
einen Parkausweis aus, der so
hinter der Windschutzscheibe
angebracht werden muss, dass
er deutlich sichtbar ist. Die
Ausnahmegenehmigung muss
zusätzlich immer mitgeführt
werden.

Übrigens: Für schwerbehinderte
Menschen mit außergewöhn-
licher Gehbehinderung und
blinde Menschen können
manchmal Parkplätze in unmit-
telbarer Nähe der Wohnung
oder des Arbeitsplatzes reser-
viert werden. Fragen Sie beim
Straßenverkehrsamt nach.
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Berechtigungen durch die
Parkerleichterung
Mit der Parkerleichterung ist es
erlaubt:

im eingeschränkten Halt-
verbot bis zu drei Stunden zu
parken (die Ankunftszeit muss
auf einer Parkscheibe eingestellt
werden),

im Zonenhaltverbot über
die zugelassene Zeit hinaus zu
parken,

an Stellen über die zugelas-
sene Zeit hinaus zu parken, die
mit dem Verkehrszeichen „Park-
platz / Parken auf Gehwegen“
ausgeschildert sind,

an Stellen über die zugelas-
sene Zeit hinaus zu parken, die
als Parkplatz ausgeschildert sind
(Nummer  314 und 315) und für
die durch ein Zusatzschild eine
begrenzte Parkzeit angeordnet
ist,

in Fußgängerzonen, in de-
nen das Be- und Entladen für be-
stimmte Zeiten freigegeben ist,
während der Ladezeit zu parken,

in entsprechend gekenn-
zeichneten verkehrsberuhigten
Bereichen (Zeichen 325) außer-
halb der gekennzeichneten Flä-
chen zu parken, ohne jedoch
den durchgehenden Verkehr zu
behindern,

an Parkuhren und bei Park-
scheinautomaten ohne Gebühr
und zeitlich unbegrenzt zu par-
ken,

auf Parkplätzen für Anwoh-
nerinnen und Anwohner bis zu
drei Stunden zu parken,

in Einzelfällen kostenlos auf
Kundenparkplätzen an Bahn-
höfen der DB AG zu parken. Da
es sich hier jedoch nicht um
öffentlichen Verkehrsraum, son-
dern um Privatgelände der DB
AG handelt, sollten behinderte
Menschen sich unbedingt genau
über die Bedingungen infor-
mieren.

Achtung: Kraftfahrzeuge mit
einer Parkerleichterung dürfen
höchstens 24 Stunden an einer
Stelle geparkt werden.
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Besonderheiten in Flughafen-
Parkhäusern 
Darüber hinaus sollten sich be-
hinderte Menschen vor Antritt
einer Urlaubsreise unbedingt über
die Parkbedingungen in Flug-
hafen-Parkhäusern erkundigen.

Parkerleichterung ist 
übertragbar 
Wer außergewöhnlich gehbe-
hindert ist, aber keine Fahrer-
laubnis besitzt, kann trotzdem
eine Parkerleichterung erhalten.
Dies gilt auch für blinde Men-
schen, die sich nur mit fremder
Hilfe bewegen können und da-
rauf angewiesen sind, ein Kraft-
fahrzeug zu benutzen. 

In diesen Fällen gilt die Parker-
leichterung für die Person, wel-
che die Fahrt für die schwerbe-
hinderte Person übernimmt.

Der Parkausweis ist in fast allen
europäischen Ländern gültig.3

Allerdings gelten im Ausland
meist andere Bedingungen als
in Deutschland. Informieren Sie
sich deshalb rechtzeitig über die
Einzelheiten. So vermeiden Sie
Unannehmlichkeiten oder gar
ein Bußgeld.

Info: Weitere Auskünfte
erteilt der ADAC.

Besondere Regelungen gelten für
kleinwüchsige Menschen. Sie
können eine Ausnahmegeneh-
migung erhalten, mit der sie an
Parkuhren und bei Parkscheinau-
tomaten kostenlos parken kön-
nen. Dies gilt auch für Menschen
ohne Hände („Ohnhänder“) sowie
Menschen ohne Arme („Ohnar-
mer“). Sie können mit der Aus-
nahmegenehmigung zusätzlich
auch im Zonenhaltverbot parken.
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Zudem brauchen sie auf Parkplät-
zen mit zeitlicher Begrenzung
keine Parkscheibe zu verwenden.

15.5 Gerichtliche Verfahren
Wenn eine hör- oder sprachbe-
hinderte Person bei Gericht
erscheinen muss, kann sie sich
nach ihrer Wahl mündlich,
schriftlich oder mit Hilfe eines
Dolmetschers verständigen. Es
spielt keine Rolle, in welcher
Eigenschaft die Person an dem
Gerichtsverfahren teilnimmt,
z. B. als Zeuge, als Kläger oder
Beklagter im Zivilprozess, oder
als Angeklagter in einem Straf-
verfahren. Die Rechte gelten
also für Straf-, Zivil- und alle an-
deren Gerichtsverfahren. Falls
das Gericht einen hör- oder
sprachbehinderten Zeugen
nach seiner Vernehmung verei-
digt, kann der Zeuge die Eides-
formel wahlweise nachspre-
chen, niederschreiben oder sich
mit Hilfe eines Dolmetschers ver-
ständigen. In strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren wird
sowohl Opfern als auch Beschul-
digten, die hör- oder sprach-
behindert sind, ein Dolmetscher
beigeordnet, falls dies erforder-
lich ist.

Ist ein blinder oder sehbehinder-
ter Mensch als Kläger oder Be-
klagter in einem Gerichtsverfah-
ren beteiligt oder ist er z. B. 
Angeklagter in einem Strafver-
fahren, so kann er vom Gericht
verlangen, dass die für ihn be-
stimmten Dokumente (also z. B.
die Urteile, Beweisbeschlüsse
oder Ladungen des Gerichts)
sowie die von den Parteien ein-
gereichten Dokumente (etwa
die Schriftsätze der gegneri-
schen Partei) in eine für sie wahr-
nehmbare Form übertragen
werden. Auf Antrag des Betrof-
fenen muss das Gericht dafür
sorgen, dass die genannten
Dokumente entsprechend über-
tragen werden. Dazu zählen u. a.
Urteile, Beweisbeschlüsse und
Ladungen des Gerichts sowie
Schriftsätze der gegnerischen
Partei.
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Mit der am 1. Juni 2007 in Kraft
getretenen Verordnung zur bar-
rierefreien Zugänglichmachung
von Dokumenten für blinde und
sehbehinderte Personen im ge-
richtlichen Verfahren (ZMV)
wurde dieser Anspruch blinder
und sehbehinderter Menschen
näher ausgestaltet. In der Ver-
ordnung ist u. a. festgelegt, dass
die blinden oder sehbehinder-
ten Menschen verschiedene For-
men bestimmen können, wie
die Dokumente ihnen vorge-
legt werden. Es kann die schrift-
liche Form – also die Übertra-
gung des jeweiligen Dokuments
in Blindenschrift oder Groß-
druck – gewählt werden. Mög-
lich ist aber auch eine Zu-
gänglichmachung der Doku-
mente mit Hilfe mündlicher,
akustischer oder elektronischer
Übermittlungsformen (Vor-
lesen, Aufnahme auf Tonträger,
Übersendung per E-Mail).

Der Anspruch besteht nicht nur
gegenüber dem Gericht, sondern
in einem staatsanwaltlichen 
Ermittlungsverfahren auch ge-
genüber der Staatsanwaltschaft
sowie im behördlichen Bußgeld-
verfahren gegenüber der ent-
sprechenden Vollstreckungs-
behörde. In den mit diesen Ver-
fahren im Zusammenhang
stehenden Vollstreckungsver-
fahren besteht der Anspruch
gegenüber der jeweils zuständi-
gen Vollstreckungsbehörde.

15. Die Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft



16.1 Einkommensteuer: Allge-
meine außergewöhnliche
Belastungen und Behin-
derten-Pauschbeträge

Behinderte Menschen haben
meist laufend typische Mehrauf-
wendungen für die Lebenshal-
tung. 

Daher wird ihnen nach § 33b
Einkommensteuergesetz (EStG)
als „außergewöhnliche Belas-
tung“ ein Pauschbetrag für be-
hinderte Menschen zugestan-
den, wenn die übrigen Voraus-
setzungen erfüllt sind.

Der Pauschbetrag für behinderte
Menschen in Höhe von 310,– Euro
bis 1.420,– Euro kann jährlich
ohne Einzelnachweis der Auf-
wendungen und ohne Abzug der
zumutbaren Belastung abgezo-
gen werden. Seine Höhe hängt
ab vom festgestellten Grad der
Behinderung. Behinderte Men-
schen, die hilflos oder blind sind,
erhalten einen erhöhten Pausch-
betrag von 3.700,– Euro.

Den Nachweis der Behinderung
führt man durch den Schwerbe-
hindertenausweis oder, bei
einem GdB unter 50, durch eine

Bescheinigung des Versorgungs-
amtes mit der Äußerung, dass
die Behinderung zu einer dau-
ernden Einbuße der täglichen
Beweglichkeit geführt hat oder
auf einer typischen Berufskrank-
heit beruht bzw. einen Renten-
oder entsprechenden Bescheid,
wenn die Rente oder der andere
laufende Bezug wegen der Be-
hinderung gewährt wird.

Eltern und unter bestimmten
Voraussetzungen auch andere
Personen können den Pauschbe-
trag für ihr behindertes Kind auf
sich übertragen lassen, wenn
ihn das Kind nicht selbst in An-
spruch nimmt. Voraussetzung
ist, dass sie für das Kind Kinder-
geld oder Freibeträge für Kinder
erhalten (siehe auch „Kinder-
geld und Freibeträge für behin-
derte Kinder“).

Den Pauschbetrag kann man
sich schon bei der Ausstellung
der Steuerkarten eintragen las-
sen. Er gilt für das ganze Kalen-
derjahr, auch wenn die Behinde-
rung erst im Laufe des Jahres fest-
gestellt wurde. Übrigens kann
der Pauschbetrag auch für ver-
gangene Jahre in Anspruch
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genommen werden, wenn die
Behinderung rückwirkend fest-
gestellt wird. 

Statt der Pauschbeträge können
auch die tatsächlich entstande-
nen und nachgewiesenen Auf-
wendungen berücksichtigt wer-
den. Dann wird jedoch die zu-
mutbare Belastung abgezogen,
die sich nach dem Gesamtbetrag
der Einkünfte und dem Famili-
enstand richtet. Neben dem Be-
hinderten-Pauschbetrag können
als außergewöhnliche Belastung
berücksichtigt werden:

außerordentliche Krank-
heitskosten, wie z. B. für einen
Krankenhausaufenthalt mit Ope-
ration oder für eine Heilkur,

unter bestimmten Voraus-
setzungen Kfz-Aufwendungen
geh- und stehbehinderter, außer-
gewöhnlich gehbehinderter,
blinder und hilfloser Menschen,

Aufwendungen für eine Hilfe
im Haushalt bis höchstens
924,– Euro im Jahr, wenn der
Steuerpflichtige oder sein im
Haushalt lebender Ehegatte
oder sein Kind hilflos oder
schwerbehindert (GdB mindes-

tens 50) ist (vgl. § 33a Abs. 3
EStG); liegt diese Voraussetzung
nicht vor und hat der Steuer-
pflichtige oder sein nicht dau-
ernd getrennt lebender Ehegatte
das 60. Lebensjahr vollendet,
beträgt der Höchstbetrag 624,–
Euro,

Aufwendungen in Folge von
Pflegebedürftigkeit. Der erhöh-
te Pauschbetrag von 3.700,–
Euro kann nicht daneben gel-
tend gemacht werden,

bei Heim- oder Pflegeunter-
bringung können in den Gesamt-
aufwendungen enthaltene
Kosten für hauswirtschaftliche
Dienstleistungen bis zu einem
Betrag von 624,– Euro im
Kalenderjahr (bei Unterbrin-
gung zur Pflege bis 924,– Euro)
abgesetzt werden.

Pflegepauschbetrag
Wer eine hilflose Person (Merk-
zeichen „H“ im Behinderten-
ausweis bzw. Einstufung als
schwerstpflegebedürftig, Pfle-
gestufe III) persönlich in seiner
Wohnung oder in der der hilf-
bedürftigen Person pflegt,
kann entweder die tatsäch-
lichen Kosten hierfür – nach 
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Abzug der zumutbaren Belas-
tung – oder einen Pauschbetrag
von 924,– Euro geltend machen,
wenn er für die Pflege keine Ein-
nahmen erhält. Zu den Einnah-
men zählt nicht das von den
Eltern eines behinderten Kindes
für dieses Kind empfangene
Pflegegeld.

16.2 Kindergeld und Freibeträ-
ge für behinderte Kinder

Im Rahmen des steuerlichen
Familienleistungsausgleichs –
d.h. für Kindergeld bzw. die Frei-
beträge für Kinder ‹ §§ 31, 32,
62 – 78 Einkommensteuerge-
setz (EStG) – werden Kinder
grundsätzlich bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres be-
rücksichtigt, ohne dass weitere
Voraussetzungen vorliegen
müssen. Darüber hinaus, also ab
Vollendung des 18. Lebensjahres
und grundsätzlich bis zur Voll-
endung des 25. Lebensjahres,
wird deren steuerliche Berück-
sichtigung (und damit auch der
Kindergeldanspruch) an zusätz-
liche Voraussetzungen geknüpft. 

Ein volljähriges Kind wird ohne
Altersgrenze als Kind berück-
sichtigt, wenn es wegen körper-

licher, geistiger oder seelischer
Behinderung außerstande ist,
sich selbst zu unterhalten und
die Behinderung vor Vollendung
des 25. Lebensjahres eingetre-
ten ist ‹ § 32 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 EStG. Daneben können an-
dere, auch mittelbar kindbe-
dingte Steuerermäßigungen 
in Betracht kommen (z. B. für 
Kinderbetreuungskosten nach ‹
§§ 4f, 9 Abs. 5 Satz 1, § 10 Abs.
1 Nr. 5 und 8 EStG).

Kinderzuschlag
Seit 2005 haben Eltern An-
spruch auf Kinderzuschlag für
ein in ihrem Haushalt lebendes
minderjähriges Kind, 

wenn für dieses Kind Kin-
dergeld oder eine das Kinder-
geld ausschließende Leistung
bezogen wird und 

sich das Einkommen bzw.
Vermögen der Eltern in einem
gesetzlich umschriebenen Be-
reich zwischen einer Mindest-
und einer Höchsteinkommens-
grenze bewegt. Innerhalb dieses
Bereiches wird der Kinderzu-
schlag noch durch eigenes Ein-
kommen und Vermögen des
Kindes selbst gemindert.
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Der höchstmögliche (ungemin-
derte) Kinderzuschlag beträgt
für jedes im gemeinsamen Haus-
halt lebende minderjährige
Kind 140,– Euro monatlich. Steht
für mehrere minderjährige Kin-
der ein Kinderzuschlagsbetrag
zu, wird hieraus ein auszuzah-
lender „Gesamtkinderzuschlags-
betrag“ gebildet. Als Faustregel
gilt: Die Eltern von minderjähri-
gen Kindern, die nur Sozialhilfe,
Arbeitslosengeld II oder Sozial-
geld beziehen und sonst kein
Einkommen bzw. Vermögen ha-
ben, können daneben nur das
Kindergeld, aber keinen Kinder-
zuschlag erhalten. Den Kinder-
zuschlag können Eltern nur
dann beanspruchen, wenn sie
mindestens über Einkommen
und Vermögen verfügen, mit
dem sie ihren eigenen Bedarf im
Sinne der Regelungen zum Ar-
beitslosengeld II decken können
(Mindesteinkommensgrenze).

Der Kinderzuschlag muss geson-
dert schriftlich beantragt wer-
den.

Antragsformulare gibt es bei
jeder Familienkasse der Bundes-
agentur für Arbeit oder zum
Herunterladen im Internet
unter 

Internet:
www.familienkasse.de bzw.
www.kinderzuschlag.de

16.3 Kfz-Nutzung/
Kraftfahrzeugsteuer

Schwerbehinderte Kraftfahr-
zeughalter, die blind, hilflos 
oder außergewöhnlich gehbe-
hindert sind, sind von der Kraft-
fahrzeugsteuer befreit. Im
Schwerbehindertenausweis
müssen die Merkzeichen „H“,
„Bl“ oder „aG“ eingetragen sein.
Die Befreiung kann auch dann in
Anspruch genommen werden,
wenn die Freifahrt im öffentli-
chen Nahverkehr genutzt wird.

Schwerbehinderte Menschen,
die infolge ihrer Behinderung
im Straßenverkehr erheblich
beeinträchtigt sind (Merkzei-
chen „G“ mit orangefarbenem
Aufdruck) und gehörlose Men-
schen (Merkzeichen „Gl“ mit
orangefarbenem Aufdruck) kön-
nen sich wahlweise für die „Frei-
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fahrt“ im öffentlichen Nahver-
kehr (siehe „Erleichterungen im
Personenverkehr”) entscheiden
oder für die Ermäßigung der
Kraftfahrzeugsteuer um 50 Pro-
zent. 

Achtung: Mit der Steuerbe-
freiung bzw. -ermäßigung sind
gewisse Benutzungsbeschränkun-
gen verbunden! So darf das Kraft-
fahrzeug nicht von anderen Perso-
nen benutzt werden – es sei denn,
diese Fahrten stehen im Zusam-
menhang mit der Beförderung
oder der Haushaltsführung des be-
hinderten Menschen.

Info: Weitere Auskünfte
erteilen die Finanzämter.

16.4 Fahrten zur Arbeit
Behinderte Menschen mit einem
GdB von mindestens 70 oder be-
hinderte Menschen mit einem
GdB von mindestens 50, die in
ihrer Bewegungsfähigkeit im
Straßenverkehr erheblich beein-
trächtigt sind (Merkzeichen „G“
im Schwerbehindertenausweis),
können für die Wege zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte an
Stelle der Entfernungspauschale
die tatsächlichen Aufwendun-

gen wie Werbungskosten ab-
ziehen. 

Ohne Einzelnachweis der tat-
sächlichen Kosten können bei
Benutzung des eigenen oder zur
Nutzung überlassenen Kraft-
fahrzeuges die für Dienstreisen
geltenden Kilometerpauscha-
len angesetzt werden (z. B. bei
einem PKW 30 Cent pro Fahrt-
kilometer und bei einem Motor-
rad oder Motorroller 13 Cent pro
Fahrtkilometer). Unfallkosten,
die auf einer Fahrt zwischen
Wohnung und regelmäßiger
Arbeitsstätte entstanden sind,
können neben dem pauschalen
Kilometersatz von der Steuer
abgezogen werden.

Wird ein behinderter Arbeitneh-
mer im eigenen oder ihm zur
Nutzung überlassenen Kraft-
fahrzeug regelmäßig von einer
anderen Person, z. B. dem Ehe-
gatten, zu seiner Arbeitsstätte
gefahren und wieder abgeholt,
entstehen auch Kosten durch
die Ab- und Anfahrten des Fah-
rers – die so genannten Leerfahr-
ten. Diese Kosten können in tat-
sächlicher Höhe oder unter
Ansatz der Kilometerpauscha-
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len wie Werbungskosten
berücksichtigt werden. Voraus-
setzung ist, dass der Arbeitneh-
mer selbst keinen Führerschein
besitzt oder von dem Führer-
schein aus Gründen, die mit der
Behinderung in Zusammenhang
stehen, keinen Gebrauch
macht. 

Info: Nähere Auskünfte
erteilen die Finanzämter.

16.5 Privatfahrten
Behinderte Menschen mit einem
GdB von mindestens 80 oder
einem GdB von mindestens 70
und Merkzeichen „G“ können
nach Abzug der zumutbaren
Belastung Aufwendungen für
durch die Behinderung veran-
lasste unvermeidbare Fahrten
als „außergewöhnliche Belas-
tung“ nach § 33 EStG absetzen,
so weit sie nachgewiesen oder
glaubhaft gemacht werden und
angemessen sind. Als angemes-
sen gilt in der Regel ein Auf-
wand bis zu 30 Cent je Kilometer
für Fahrten bis zu 3.000 Kilome-
ter im Jahr.

Bei außergewöhnlich gehbehin-
derten (Merkzeichen „aG“) sowie
blinden (Merkzeichen „Bl“) und
hilflosen Menschen (Merkzei-
chen „H“) sind – in den Grenzen
der Angemessenheit – die Auf-
wendungen für behinderungsbe-
dingte unvermeidbare Fahrten
und für Freizeit-, Erholungs-
und Besuchsfahrten nach Abzug
einer zumutbaren Belastung als
„außergewöhnliche Belastung“
anzuerkennen. Die tatsächliche
Fahrleistung ist nachzuweisen
oder glaubhaft zu machen. 
Eine Fahrleistung von mehr als
15.000 Kilometern im Jahr und
ein höherer Aufwand als 30 Cent
je Kilometer sind unangemessen. 

Info: Auskünfte erteilen die
Finanzämter.

Sonstige Steuerarten
Wenden Sie sich bitte mit allen
Fragen, so weit sie Steuern be-
treffen, an Ihr Finanzamt. Auf
die Kraftfahrzeug-Steuerver-
günstigungen wird unter „Kfz-
Nutzung“ eingegangen. 
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17.1 Blindensendungen
Blindensendungen – das sind
Schriftstücke in Blindenschrift
und Tonbänder, deren Absender
oder Empfänger eine amtlich
anerkannte Blindenanstalt ist –
sind im in- und ausländischen
Postverkehr gebührenfrei.

Info: Weitere Auskünfte
erteilt die Deutsche Post.

17.2 Geschäfte des täglichen
Lebens

Die Regeln über die Geschäfts-
unfähigkeit im Bürgerlichen Ge-
setzbuch sollen geistig behin-
derte Menschen vor Folgen
ihres Handelns schützen, die sie
nicht überblicken können. 

Wer geschäftsunfähig ist, kann
Rechtsgeschäfte selbst nicht
wirksam vornehmen. Für „Ge-
schäfte des täglichen Lebens“,
die nur geringe Mittel erfordern,
enthält das Bürgerliche Gesetz-
buch aber eine Sonderregelung.
Schließt ein volljähriger Mensch,
der geschäftsunfähig ist, ein sol-
ches „Geschäft“ ab, gilt es als wirk-
sam, wenn es abgewickelt wur-
de, d. h. die versprochenen Leis-
tungen ausgetauscht wurden. 

Unter „Geschäfte des täglichen
Lebens“ fallen z. B. der Erwerb
von Nahrungs- und Genussmit-
tel in kleinen Mengen, Zeitun-
gen, Zeitschriften, preiswerten
Textilien oder Kosmetika sowie
die Inanspruchnahme einfacher
Dienstleistungen (Friseur, Ver-
sendung von Briefen, Besuch von
Museen, Fahrten mit dem Per-
sonennahverkehr). 

17.3 Kriegsopferfürsorge
Die Kriegsopferfürsorge wird im
Hinblick auf die größte Gruppe
der Leistungsberechtigten so
genannt, umfasst aber alle Für-
sorgeleistungen im sozialen Ent-
schädigungsrecht. Sie ist in den
§§ 25 bis 27j Bundesversorgungs-
gesetz geregelt und ergänzt die
übrigen Leistungen des Bundes-
versorgungsgesetzes durch
besondere Hilfen im Einzelfall. 

Deshalb muss der Träger der
Kriegsopferversorgung einen
Versorgungsanspruch aner-
kennen, damit eine Leistung
gewährt werden kann. Die
Kriegsopferfürsorge hat die Auf-
gabe, sich der Beschädigten und
ihrer Familienangehörigen
sowie der Hinterbliebenen in
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allen Lebenslagen anzunehmen,
um die Folgen der Schädigung
oder des Verlustes des Ehegat-
ten, Lebenspartners, Elternteils,
Kindes oder Enkelkindes ange-
messen auszugleichen oder zu
mildern. Neben Opfern des Krie-
ges erhalten folgende Personen
und ihre leistungsberechtigten
Hinterbliebenen Leistungen der
Kriegsopferfürsorge in entspre-
chender Anwendung des Bundes-
versorgungsgesetzes:

Soldaten, die eine Wehr-
dienstbeschädigung erlitten
haben, nach den Vorschriften
des Soldatenversorgungsgeset-
zes,

Zivildienstleistende, die 
eine Schädigung erlitten haben,
nach den Vorschriften des Zivil-
dienstgesetzes,

Opfer von Gewalttaten nach
den Vorschriften des Opferent-
schädigungsgesetzes,

Impfgeschädigte, bei denen
die Voraussetzungen nach dem
Infektionsschutzgesetz vorliegen,

politische Häftlinge der ehe-
maligen DDR und der ehemali-
gen deutschen Ostgebiete, die:

- infolge der Inhaftierung
Gesundheitsschäden erlitten
haben, 

- nach den Vorschriften des 
Häftlingshilfegesetzes Opfer
politisch motivierter Strafver-
folgungsmaßnahmen in der
ehemaligen DDR waren, 

- in der auf einem Unrechtsurteil
beruhenden Haft Gesundheits-
schäden erlitten haben, 

Opfer nach den Vorschriften
des strafrechtlichen Rehabili-
tierungsgesetzes sowie 

Opfer einer hoheitlichen
Maßnahme einer deutschen
behördlichen Stelle in der ehe-
maligen DDR, die auf Grund
einer Verwaltungsentschei-
dung gesundheitliche Schä-
den erlitten haben, nach den
Vorschriften des Verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungs-
gesetzes.
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Leistungen der Kriegsopferfür-
sorge dienen der Deckung eines
aktuell bestehenden Bedarfs. Sie
werden grundsätzlich auf Antrag
gewährt und sind, soweit der Be-
darf nicht ausschließlich schädi-
gungsbedingt ist, vom Einsatz
von Einkommen und Vermögen
abhängig. Leistungen der Kriegs-
opferfürsorge sind:

Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben

Krankenhilfe

Hilfe zur Pflege

Hilfe zur Weiterführung 
des Haushalts

Altenhilfe

Erziehungsbeihilfe

ergänzende Hilfe zum
Lebensunterhalt

Erholungshilfe

Wohnungshilfe

Hilfe in besonderen 
Lebenslagen.

Leistungen der Kriegsopferfür-
sorge gibt es in der Form von
persönlichen Hilfen sowie Sach-
und Geldleistungen. Für ältere

Menschen kommen insbesonde-
re Hilfe zur Pflege und Hilfe zur
Weiterführung des Haushalts,
Altenhilfe und Erholungshilfe,
für andere Leistungsberechtigte
vor allem Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben und Hilfen
in besonderen Lebenslagen in
Betracht.

Tipp: Die kostenlose Bro-
schüre „Kriegsopferfürsorge“ des
Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales informiert über das
Bundesversorgungsgesetz und
den anspruchsberechtigten Perso-
nenkreis, wie z.B. Opfer des Krie-
ges, Soldaten, die eine Wehr-
dienstbeschädigung erlitten
haben, nach den Vorschriften des
Soldatenversorgungsgesetzes
(SVG), Zivildienstleistende, die
eine Schädigung erlitten haben,
nach den Vorschriften des Zivil-
dienstgesetzes (ZDG), Opfer von
Gewalttaten nach den Vorschrif-
ten des Opferentschädigungsge-
setzes (OEG), Impfgeschädigte, bei
denen die Voraussetzungen nach
dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
vorliegen, politische Häftlinge in
der ehemaligen DDR und in den
ehemaligen deutschen Ostgebie-
ten, die infolge der Inhaftierung
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eine gesundheitliche Schädigung
erlitten haben, nach den Vor-
schriften des Häftlingshilfegeset-
zes (HHG), Opfer politisch moti-
vierter Strafverfolgungsmaßnah-
men in der ehemaligen DDR, die
in der auf einem Unrechtsurteil
beruhenden Haft Gesundheits-
schäden erlitten haben, Opfer
nach den Vorschriften des Straf-
rechtlichen Rehabilitierungsgeset-
zes (StrRehaG) sowie Opfer einer
hoheitlichen Maßnahme einer
deutschen behördlichen Stelle in
der ehemaligen DDR, die auf
Grund einer Verwaltungsentschei-
dung gesundheitliche Schäden
erlitten haben, nach den Vor-
schriften des Verwaltungsrechtli-
chen Rehabilitierungsgesetzes
(VwRehaG), Bestellnummer A 105

Info: Weitere Auskünfte
erteilen die Fürsorge- und Haupt-
fürsorgestellen.

17.4 Neugeborene und 
Adoptivkinder mit 
Behinderungen in der 
privaten Kranken- und
Rentenversicherung

Das Versicherungsvertragsge-
setz, das für private Versicherun-
gen gilt, verpflichtet in § 178d

VVG den Versicherer zur Nach-
versicherung von neugeborenen
Kindern im Bereich der Kran-
kenversicherung (zu der auch
die Pflegekrankenversicherung
gehört). Demnach muss der Ver-
sicherer das Kind im Rahmen
der Krankenversicherung eines
Elternteils ab Vollendung der
Geburt ohne Risikozuschläge
und Wartezeiten versichern,
sofern die Anmeldung binnen
zwei Monaten nach der Geburt
erfolgt. 

Das gilt auch, wenn Schädigun-
gen des Kindes nicht erst nach,
sondern schon während oder vor
der Geburt (z. B. durch angebore-
ne Anomalien und Erbkrank-
heiten) eingetreten sind. Für neu-
geborene Kinder mit Behinde-
rungen dürfen keine höheren
Versicherungsbeiträge erhoben
werden als für gesunde Kinder.
Damit werden Mehraufwendun-
gen der betroffenen Familien ver-
mieden. Die behinderten Kinder
erhalten so den gleichen Ver-
sicherungsschutz wie gesunde
Kinder, der sich grundsätzlich
nach dem Krankenversiche-
rungsvertrag des jeweiligen
Elternteils richtet. 
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Außerdem wird die Adoption
eines minderjährigen Kindes im
Gesetz mit der Geburt eines
Kindes gleichgestellt. Lediglich
ein Risikozuschlag bis zur ein-
fachen Prämienhöhe ist im 
Falle des Vorliegens einer „höhe-
ren Gefahr“ – also Vorerkran-
kungen – erlaubt. Ein Leistungs-
ausschluss wegen bereits einge-
tretener Versicherungsfälle darf
nicht vorgenommen werden.
Die Versicherung kann davon
abhängig gemacht werden, dass
der Vater oder die Mutter bis zu
drei Monaten versichert gewe-
sen sind.

Das voraussichtlich am 1. Januar
2008 in Kraft tretende neue Ver-
sicherungsvertragsgesetz ergänzt
die geltende Regelung, die dann
in § 198 VVG (neu) enthalten sein
wird, dahingehend, dass die Ver-
sicherer zur Kindernachversiche-
rung auch in der Auslands- und
Reisekrankenversicherung ver-
pflichtet werden, es sei denn, für
das Neugeborene oder Adoptiv-
kind besteht bereits ein ander-
weitiger privater oder gesetzli-
cher Krankenversicherungs-
schutz im In- oder Ausland.

17.5 Rundfunkgebühren
Eine Befreiung von den Rund-
funkgebühren kann in der seit
dem 1. April 2005 geltenden
Fassung des Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrags (RGebStV) auf
Antrag erfolgen, wenn mindes-
tens eine der nachfolgenden
Befreiungsvoraussetzungen 
(§ 6 Abs. 1 RGebStV) erfüllt ist: 

Bezug von Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Dritten
Kapitel SGB XII, 

Bezug von Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach dem Vierten Kapitel
SGB XII, 

Bezug von Sozialgeld oder
Arbeitslosengeld II nach dem
SGB II (allerdings nur dann,
wenn zum Arbeitslosengeld II
kein Zuschlag nach § 24 SGB II
gezahlt wird). 

Bei allen genannten Sozialleis-
tungen gilt als Nachweis der
aktuelle Bescheid über den Be-
zug der Leistung.
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Darüber hinaus können eine
Befreiung beantragen: 

blinde oder nicht nur vorü-
bergehend wesentlich sehbehin-
derte Menschen mit einem GdB
von 60 allein wegen der Sehbe-
hinderung, 

hörgeschädigte Menschen,
die gehörlos sind und denen eine
ausreichende Verständigung
über das Gehör auch mit Hörhil-
fen nicht möglich ist sowie  

behinderte Menschen, deren
GdB nicht nur vorübergehend
wenigstens 80 beträgt und die
wegen ihres Leidens an öffentli-
chen Veranstaltungen ständig
nicht teilnehmen können.

Hier gilt als Nachweis der aktu-
elle Schwerbehindertenausweis
mit dem Merkzeichen „RF“.

Der vom Antragsteller unter-
schriebene Antrag ist mit beglau-
bigten Kopien der erforder-
lichen Nachweise direkt an die
Gebühreneinzugszentrale (GEZ)
in Köln zu senden (GEZ, 50656
Köln). Die Befreiung beginnt mit
dem Ersten des Monats, der auf
den Monat folgt, in dem der An-

trag bei der GEZ eingegangen ist.
Eine rückwirkende Befreiung
gibt es grundsätzlich nicht.
Daher muss bei Weiterverlänge-
rung einer Befreiung der ent-
sprechende Antrag rechtzeitig
vor Fristablauf gestellt werden,
damit die neue Befreiung unmit-
telbar daran anschließt. Der
längstmögliche Befreiungszeit-
raum liegt in der Regel bei drei
Jahren.

17.6 Sozialhilfe und 
Mehrbedarf

Nach ‹ § 30 Abs. 1 SGB XII ist für
Personen, die 

das 65. Lebensjahr vollendet
haben oder

unter 65 Jahre und voll
erwerbsgemindert sind 

und durch einen Bescheid der
nach ‹ § 69 Abs. 4 SGB IX zu-
ständigen Behörde oder einen
Ausweis nach ‹ § 69 Abs. 5 SGB
IX die Feststellung des Merk-
zeichens „G“ nachweisen, ein
Mehrbedarf von 17 % des maßge-
benden Regelsatzes anzuerken-
nen, so weit nicht im Einzelfall
ein abweichender Bedarf besteht.

17. Wissenswertes



17.7 Telefon
Seit dem 1. Januar 1998 gibt es in
Deutschland kein Telefonmono-
pol mehr. Stattdessen bieten 
verschiedene Anbieter Dienstleis-
tungen rund ums Telefon an.
Aus diesem Grund müssen Sie
sich direkt an Ihre Telefongesell-
schaft wenden, um zu erfahren,
ob diese zum Beispiel ermäßigte
Tarife für behinderte Menschen
anbieten. 

Die Deutsche Telekom hat die
Sozialtarif-Regelungen seit dem
1. Dezember 1999 vereinfacht. Sie
bietet weiterhin freiwillig Ver-
günstigungen an. Diese Vergüns-
tigungen werden auf alle Verbin-
dungen angerechnet, die über
analoge oder ISDN-Anschlüsse
der Deutschen Telekom geführt
werden. Die Vergünstigungen
können auch zusätzlich mit
Wunschtarifen kombiniert wer-
den, zum Beispiel „AktivPlus“.

17. Wissenswertes

Den Sozialtarif erhalten Kunden und 
Kundinnen sowie die in ihrem Haushalt
lebenden Angehörigen, wenn ihr 
Anschluss auf die Deutsche Telekom 
voreingestellt ist und die genannten 
Personen mindestens eine der Höhe der
folgenden Bedingungen erfüllen: Vergünstigung

… von der Rundfunkgebührenpflicht 6,94 Euro 
befreit sind pro Monat

(netto)

… Ausbildungsförderung aufgrund des 6,94 Euro
Bundesausbildungsförderungsgesetzes  pro Monat
(BAföG) erhalten oder (netto)

… blind, gehörlos oder sprachbehindert 8,72 Euro 
mit einem Grad der Behinderung von pro Monat
mindestens 90 sind (netto)



Weitere Hinweise zum Sozial-
tarif der Deutschen Telekom

Die soziale Vergünstigung
gilt nur für den aktuellen Ab-
rechnungszeitraum und kann
nicht in den nächsten Abrech-
nungszeitraum übertragen wer-
den. 

Sie gilt ausschließlich für
Standard-Verbindungen im T-
Net und für Verbindungen zu
Online-Diensten mit der Ruf-
nummer 01910. 

Nicht berücksichtigt werden
zum Beispiel Verbindungen zu
den Service-Rufnummern mit
der Vorwahl 0180 und 0900 oder
Verbindungen in die Mobilfunk-
netze.

Für hör- und bewegungsbehin-
derte Menschen bietet die Deut-
sche Telekom zusätzlich beson-
dere technische Telefoneinrich-
tungen an.

Info: Weitere Auskünfte
erteilen die Deutsche Telekom
sowie andere Telefonanbieter.

17.8 Zahnarzt
Viele zahnärztliche Praxen
haben sich auf die Betreuung
behinderter Menschen speziell
eingerichtet. Sie bieten die er-
forderlichen räumlichen Bedin-
gungen und halten auch speziel-
le Geräte für die Behandlung
bereit.

Info: Die Bundeszahnärzte-
kammer, – Arbeitsgemeinschaft
der deutschen Zahnärztekammer
e.V. –, Universitätsstraße 71 – 73, 
50931 Köln, Tel. 0221/40010

17.9 Zuzahlungsbefreiungen

Behinderte Menschen, die medi-
zinische Leistungen von Trägern
der Unfallversicherung, der so-
zialen Entschädigung oder aus
der Sozialhilfe erhalten, brau-
chen die Rezeptgebühr für Arz-
nei-, Verband- und Heilmittel
nicht zu bezahlen.

Werden Versicherte der gesetz-
lichen Krankenversicherung
durch die Zuzahlungen zu Arz-
nei-, Verband- und Heilmitteln,
Hilfsmitteln, Fahrkosten, Zahn-
ersatz und stationären Vorsorge-
oder Rehabilitationsmaßnah-
men unzumutbar belastet, hat
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sie die Krankenkasse zu befrei-
en. Wird die im Gesetz festgeleg-
te Einkommensgrenze über-
schritten, übernimmt die Kran-
kenkasse die Zuzahlung bei
Arznei-, Verband- und Heilmit-
teln sowie Fahrkosten ab einer
bestimmten einkommensab-
hängigen Höhe. 

17.10 Zugang zu urheberrecht-
lich geschützten Werken

Filme, Bücher und andere
Medien sind oftmals urheber-
rechtlich geschützt. Der Urheber
entscheidet in der Regel selbst,
in welcher Weise seine Werke
vervielfältigt und verbreitet wer-
den dürfen. Es ist deshalb nicht
immer möglich, urheberrecht-
lich geschützte Texte z. B. auch
in Blindenschrift zur Verfügung
zu stellen.
Seit dem 13. September 2003 dür-
fen Menschen mit Behinderun-
gen urheberrechtlich geschütz-
te Werke jedoch ohne Erlaubnis
so übertragen, dass sie die Wer-
ke auch sinnlich wahrnehmen
können ‹ § 45a UrhG. Konkret
bedeutet dies, dass beispielsweise
Werke der Literatur für blinde
Menschen auf Tonträger aufge-
nommen oder in Blindenschrift

übertragen werden dürfen.
Auch die Weitergabe an andere
behinderte Menschen ist zuläs-
sig, wenn damit keine kommer-
ziellen Interessen verfolgt wer-
den. Zum Ausgleich für diese
Nutzung steht dem Urheber
eine Vergütung zu. Das Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetz
stellt dabei in § 13 Absatz 3
UrhWahrnG sicher, dass die Ver-
wertungsgesellschaften bei
ihrer Tarifgestaltung und bei der
Einziehung der Vergütung auf
die sozialen Belange des Zah-
lungspflichtigen Rücksicht neh-
men.
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Aktion Psychisch Kranke
Vereinigung zur Reform 
der Versorgung psychisch 
Kranker e.V.

Brungsgasse 4 – 6
53117 Bonn
Tel.: 0228 676740
Fax: 0228 676742

www.psychiatrie.de/apk
apk@psychiatrie.de

Allgemeiner Behinderten-
verband in Deutschland e.V.
(ABID)

Friedrichstraße 95
10117 Berlin
Tel.: 030 27593429
Fax: 030 27593430

www.abid-ev.de
abid.bv@t-online.de

Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes

11018 Berlin
Tel.: 030 18555-1865
Fax: 030 18555-41865

ads@bmfsfj.bund.de

Arbeiterwohlfahrt
Bundesverband e.V.

Oppelner Straße 130
53119 Bonn
Tel.: 0228 6685-0
Fax: 0228 6685-209

www.awo.org
info@awobu.awo.org

BAG Selbsthilfe – Bundesar-
beitsgemeinschaft Selbsthilfe
von Menschen mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung
und ihren Angehörigen e.V.

Kirchfeldstraße 149
40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 31006-0
Fax: 0211 31006-48

www.bagh-selbsthilfe.de

In der Bundesarbeitsgemeinschaft
haben sich Behindertenverbände
und Selbsthilfeorganisationen 
von behinderten Menschen sowie
Angehörigen zusammengeschlos-
sen. Ihre Anschriften teilt die Bun-
desarbeitsgemeinschaft mit. 

18. Wichtige Adressen
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Muster 5

(Vorderseite)

Streckenverzeichnis
(zu § 147 Abs. 1 Nr. 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)

im Umkreis von 50 km ______________________________________________

Der Inhaber oder die Inhaberin des Ausweises Az. ___________ mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt in der vorstehend genannten Gemeinde wird von der Deutsche Bahn
Aktiengesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften im Schienenverkehr gegen Vorzeigen des
Ausweises und des mit einer gültigen Wertmarke versehenen Beiblattes in Zügen des Nah-
verkehrs dieser Eisenbahn in der 2. Wagenklasse auf folgenden Strecken zwischen den nach-
stehend genannten Bahnhöfen unentgeltlich befördert (bei Benutzung zuschlagpflichtiger
Züge des Nahverkehrs ist der tarifmäßige Zuschlag zu zahlen):

Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und

(Rückseite)

Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
Strecke Nr. zwischen und
(unabhängig hiervon und vom 50-km-Umkreis auch mit S-Bahnen und im Verkehrsverbund)

Bei Änderungen des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes ist dieses Verzeichnis
dem für den neuen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Versorgungsamt zum
Zwecke der Einziehung und der Aushändigung eines neuen Streckenverzeichnisses vorzulegen.
Die missbräuchliche Verwendung des Streckenverzeichnisses ist strafbar.

Ausgabedatum: (Monat/Jahr)

Schwerbehindertenausweisverordnung



Nahverkehrszügeverordnung
Die Nahverkehrszügeverordnung vom 30. September 1994 (BGBl. I S. 1994, 2962) zuletzt
geändert durch Artikel 58 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046)

Auf Grund des § 61 Abs. 4 des Schwerbehindertengesetzes, der durch Artikel 6 Abs. 103 Nr. 3
Buchstabe c des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2417) angefügt worden ist,
verordnen das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und das Bundesministerium
für Verkehr: 

§ 1 Züge des Nahverkehrs

Züge des Nahverkehrs im Sinne des § 147 Abs. 1 Nr. 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
sind Züge mit folgenden Zuggattungsbezeichnungen:

1. Regionalbahn (RB),

2. Stadtexpress (SE),

3. Regionalexpress (RE),

4. Schnellzug (D),

5. InterRegio (IR).

§ 2 Zuschlagpflichtige Züge des Nahverkehrs

Zuschlagpflichtige Züge des Nahverkehrs im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind Züge mit folgenden Zuggattungsbezeichnungen: 

1. Schnellzug (D),

2. InterRegio (IR),

soweit diese Züge nicht zuschlagfrei sind.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Nahverkehrszügeverordnung
§ 1 § 2 § 3



Gesetz über die soziale Wohnraumförderung
– Wohnraumförderungsgesetz –

(Auszug)

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich, Zielgruppe

(1) Dieses Gesetz regelt die Förderung des Wohnungsbaus und anderer Maßnahmen 
zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum, einschließlich
genossenschaftlich genutzten Wohnraums, und bei der Bildung von selbst genutztem Wohn-
eigentum (soziale Wohnraumförderung).

(2) Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung sind Haushalte, die sich am Markt nicht
angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind.
Unter diesen Voraussetzungen unterstützt

1. die Förderung von Mietwohnraum insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen
sowie Familien und andere Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere
Menschen, behinderte Menschen, Wohnungslose und sonstige hilfebedürftige Personen,

2. die Förderung der Bildung selbst genutzten Wohneigentums insbesondere Familien und
andere Haushalte mit Kindern sowie behinderte Menschen, die unter Berücksichtigung
ihres Einkommens und der Eigenheimzulage die Belastungen des Baus oder Erwerbs von
Wohnraum ohne soziale Wohnraumförderung nicht tragen können.

§ 2 Fördergegenstände und Fördermittel

(1) Fördergegenstände sind:

1. Wohnungsbau, einschließlich des erstmaligen Erwerbs des Wohnraums innerhalb von
zwei Jahren nach Fertigstellung (Ersterwerb),

2. Modernisierung von Wohnraum,

3. Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum und

4. Erwerb bestehenden Wohnraums,

wenn damit die Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum durch
Begründung von Belegungs- und Mietbindungen oder bei der Bildung von selbst genutztem
Wohneigentum erfolgt.

(2) Die Förderung erfolgt durch

1. Gewährung von Fördermitteln, die aus öffentlichen Haushalten oder Zweckvermögen
als Darlehen zu Vorzugsbedingungen, auch zur nachstelligen Finanzierung, oder als
Zuschüsse bereitgestellt werden,

2. Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie

3. Bereitstellung von verbilligtem Bauland.

Wohnraumförderungsgesetz
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§ 9 Einkommensgrenzen

(1) Die Förderung darf nur Haushalte begünstigen, deren Einkommen die Grenzen für das 
jährliche Einkommen, die in Absatz 2 bezeichnet oder von den Ländern nach Absatz 3 
abweichend festgelegt sind, nicht überschreiten. Bei der Ermittlung des Einkommens sind die
§§ 20 bis 24 anzuwenden.

(2) Die Einkommensgrenze beträgt:

für einen Einpersonenhaushalt 12.000 Euro,

für einen Zweipersonenhaushalt 18.000 Euro,

zuzüglich für jede weitere zum Haushalt rechnende Person 4.100 Euro.

Sind zum Haushalt rechnende Personen Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommen-
steuergesetzes, erhöht sich die Einkommensgrenze nach Satz 1 für jedes Kind um weitere
500 Euro.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung von den in Absatz 2
bezeichneten Einkommensgrenzen nach den örtlichen und regionalen wohnungswirtschaft-
lichen Verhältnissen insbesondere

1. zur Berücksichtigung von Haushalten mit Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung,

2. im Rahmen der Förderung von selbst genutztem Wohneigentum oder

3. zur Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen

Abweichungen festzulegen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf eine oberste Landesbehörde übertragen.

§ 12 Bevorzugung von Maßnahmen, zusätzliche Förderung

(1) Maßnahmen, bei denen Bauherren in Selbsthilfe tätig werden oder bei denen Mieter 
von Wohnraum Leistungen erbringen, durch die sie im Rahmen des Mietverhältnisses Ver-
günstigungen erlangen, können bei der Förderung bevorzugt werden. Selbsthilfe sind die
Arbeitsleistungen, die zur Durchführung der geförderten Maßnahmen vom Bauherrn selbst,
seinen Angehörigen oder von anderen unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit oder von 
Mitgliedern von Genossenschaften erbracht werden. Leistungen von Mietern sind die von

1. Mietern für die geförderten Maßnahmen erbrachten Finanzierungsanteile, Arbeits-
leistungen oder Sachleistungen und

2. Genossenschaftsmitgliedern übernommenen weiteren Geschäftsanteile, soweit sie für
die geförderten Maßnahmen über die Pflichtanteile hinaus erbracht werden.

(2) Eine zusätzliche Förderung für notwendigen Mehraufwand kann insbesondere gewährt
werden bei

1. Ressourcen schonenden Bauweisen, die besonders wirksam zur Entlastung der Umwelt,
zum Schutz der Gesundheit und zur rationellen Energieverwendung beitragen,

2. besonderen baulichen Maßnahmen, mit denen Belangen behinderter oder älterer 
Menschen Rechnung getragen wird,

Wohnraumförderungsgesetz
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3.  einer organisierten Gruppenselbsthilfe für den bei der Vorbereitung und Durchführung
der Maßnahmen entstehenden Aufwand,

4.  besonderen experimentellen Ansätzen zur Weiterentwicklung des Wohnungsbaus.

§ 13 Förderzusage

(1) Die Förderung wird auf Antrag durch eine Förderzusage der zuständigen Stelle gewährt.

(2) In der Förderzusage sind Bestimmungen zu treffen

1. über Zweckbestimmung, Einsatzart und Höhe der Förderung, Dauer der Gewährung, 
Verzinsung und Tilgung der Fördermittel, Einhaltung von Einkommensgrenzen und 
Wohnungsgrößen, Rechtsfolgen eines Eigentumswechsels an dem geförderten Gegen-
stand sowie

2. bei der Förderung von Mietwohnraum zusätzlich unter Anwendung des Abschnitts 3 des
Teils 2 über Gegenstand, Art und Dauer der Belegungsbindungen sowie Art, Höhe und
Dauer der Mietbindungen.

In die Förderzusage können weitere für den jeweiligen Förderzweck erforderliche Bestim-
mungen aufgenommen werden.

(3) Die Förderzusage erfolgt durch Verwaltungsakt oder durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag; sie bedarf der Schriftform. Die sich aus der Förderzusage ergebenden Berechtigungen
und Verpflichtungen gehen nach den in der Förderzusage für den Fall des Eigentumswechsels
enthaltenen Bestimmungen auf den Rechtsnachfolger über.

(4) Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.

§ 20 Gesamteinkommen

Maßgebendes Einkommen ist das Gesamteinkommen des Haushalts. Gesamteinkommen des
Haushalts im Sinne dieses Gesetzes ist die Summe der Jahreseinkommen der Haushaltsange-
hörigen abzüglich der Frei- und Abzugsbeträge nach § 24. Maßgebend sind die Verhältnisse
im Zeitpunkt der Antragstellung.

§ 21 Begriff des Jahreseinkommens

(1) Jahreseinkommen im Sinne dieses Gesetzes ist, vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 sowie der
§§ 22 und 23, die Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1, 2 und 5a des Einkom-
mensteuergesetzes jedes Haushaltsangehörigen. Ein Ausgleich mit negativen Einkünften 
aus anderen Einkunftsarten und mit negativen Einkünften des zusammenveranlagten Ehe-
gatten ist nicht zulässig.

(2) Zum Jahreseinkommen gehören:

1.1 der nach § 19 Abs. 2 und § 22 Nr. 4 Satz 4 Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes 
steuerfreie Betrag von Versorgungsbezügen,

1.2 die einkommensabhängigen, nach § 3 Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien
Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften aus öffentlichen Mitteln versorgungs-
halber an Wehr- und Zivildienstbeschädigte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädig-
te und Kriegshinterbliebene sowie ihnen gleichgestellte Personen gezahlt werden,
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1.3 die den Ertragsanteil oder den der Besteuerung unterliegenden Anteil nach § 22 Nr. 1 
Satz 3 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes übersteigenden Teile von Leibrenten,

1.4 die nach § 3 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Kapitalabfindungen auf
Grund der gesetzlichen Rentenversicherung und auf Grund der Beamten-(Pensions-)

Gesetze,

1.5 die nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes steuerfreien

a) Renten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den §§ 56 bis 62 des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch,

b) Renten und Beihilfen an Hinterbliebene nach den §§ 63 bis 71 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch,

c) Abfindungen nach den §§ 75 bis 80 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch,

1.6 die Lohn- und Einkommensersatzleistungen nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes, mit Ausnahme der nach § 3 Nr. 1 Buchstabe d des Einkommensteuergesetzes
steuerfreien Mutterschutzleistungen,

1.7 die Hälfte der nach § 3 Nr. 7 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien

a) Unterhaltshilfe nach den §§ 261 bis 278a des Lastenausgleichsgesetzes, mit Ausnahme
der Pflegezulage nach § 269 Abs. 2 des Lastenausgleichsgesetzes,

b) Beihilfe zum Lebensunterhalt nach den §§ 301 bis 301b des Lastenausgleichsgesetzes,

c) Unterhaltshilfe nach § 44 und Unterhaltsbeihilfe nach § 45 des Reparationsschäden-
gesetzes,

d) Beihilfe zum Lebensunterhalt nach den §§ 10 bis 15 des Flüchtlingshilfegesetzes, mit
Ausnahme der Pflegezulage nach § 269 Abs. 2 des Lastenausgleichsgesetzes,

1.8 die nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Krankenta-
gegelder,

1.9 die Hälfte der nach § 3 Nr. 68 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Renten nach 
§ 3 Abs. 2 des Anti-D-Hilfegesetzes,

2.1 die nach § 3b des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Zuschläge für Sonntags-, Feier-
tags- oder Nachtarbeit,

2.2 der nach § 40a des Einkommensteuergesetzes vom Arbeitgeber pauschal besteuerte
Arbeitslohn,

3.1 der nach § 20 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes steuerfreie Betrag (Sparer-Frei-
betrag),

3.2 die Rücklagen nach § 7g Abs. 3 bis 8 des Einkommensteuergesetzes; das Jahreseinkom-
men vermindert sich um den Betrag, um den die Rücklagen gewinnerhöhend aufgelöst
werden, und um den Gewinnzuschlag nach § 7g Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes,

3.3 die auf Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen entfallenden Beträge, soweit
sie die höchstmöglichen Absetzungen für Abnutzung nach § 7 des Einkommensteuer-
gesetzes übersteigen,
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4.1 der nach § 3 Nr. 9 des Einkommensteuergesetzes steuerfreie Betrag von Abfindungen
wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung
des Dienstverhältnisses,

4.2 der nach § 3 Nr. 27 des Einkommensteuergesetzes steuerfreie Grundbetrag der Produkti-
onsaufgaberente und das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur Förderung der Einstel-
lung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit,

4.3 die nach § 3 Nr. 60 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Leistungen aus öffent-
lichen Mitteln an Arbeitnehmer des Steinkohlen-, Pechkohlen- und Erzbergbaues, des
Braunkohlentiefbaues und der Eisen- und Stahlindustrie aus Anlass von Stilllegungs-, 
Einschränkungs-, Umstellungs- oder Rationalisierungsmaßnahmen,

5.1 die nach § 22 Nr. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes dem Empfänger nicht zuzurech-
nenden Bezüge, die ihm von nicht zum Haushalt rechnenden Personen gewährt werden,
und die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz,

5.2 die nach § 3 Nr. 48 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien

a) allgemeinen Leistungen nach § 5 des Unterhaltssicherungsgesetzes,

b) Leistungen für Grundwehrdienst leistende Sanitätsoffiziere nach § 12a des Unterhalts-
sicherungsgesetzes,

5.3 die Hälfte der einer Tagespflegeperson ersetzten Aufwendungen für die Kosten der 
Erziehung in Fällen der Tagespflege nach § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch,

5.4 die Hälfte des für die Kosten zur Erziehung bestimmten Anteils an Leistungen zum Unter-
halt

a) des Kindes oder Jugendlichen in Fällen

aa) der Vollzeitpflege nach § 39 in Verbindung mit § 33 oder mit § 35a Abs. 2 Nr. 3 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch oder

bb) einer vergleichbaren Unterbringung nach § 21 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch,

b) des jungen Volljährigen in Fällen der Vollzeitpflege nach § 41 in Verbindung mit den 
§§ 39 und 33 oder mit den §§ 39 und 35a Abs. 2 Nr. 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch,

5.5 die Hälfte der laufenden Leistungen für die Kosten des notwendigen Unterhalts ein-
schließlich der Unterkunft sowie der Krankenhilfe für Minderjährige und junge Volljährige
nach § 13 Abs. 3 Satz 2, § 19 Abs. 3, § 21 Satz 2, § 39 Abs. 1 und § 41 Abs. 2 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch,

5.6 die Hälfte des Pflegegeldes nach § 37 des Elften Buches Sozialgesetzbuch für Pflegehilfen,
die keine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Pflegebedürftigen führen,

6.1 die Hälfte der als Zuschüsse erbrachten

a) Leistungen zur Förderung der Ausbildung nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz,

b) Leistungen der Begabtenförderungswerke, soweit sie nicht von Nummer 6.2 erfasst
sind,

c) Stipendien, soweit sie nicht von Buchstabe b, Nummer 6.2 oder Nummer 6.3 erfasst
sind,
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d) Berufsausbildungsbeihilfen und des Ausbildungsgeldes nach dem Dritten Buch Sozial-
gesetzbuch,

e) Beiträge zur Deckung des Unterhaltsbedarfs nach dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz,

6.2 die als Zuschuss gewährte Graduiertenförderung,

6.3 die Hälfte der nach § 3 Nr. 42 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Zuwendun-
gen, die auf Grund des Fulbright-Abkommens gezahlt werden,

7.1 die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den §§ 19 bis 22 sowie den §§ 24
und 28 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,

7.2 die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach den §§ 27 bis 30 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch,

7.3 die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 42 Nr. 1 bis
3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme der Leistungen für einmalige
Bedarfe,

7.4 die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,

7.5 die Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27a des Bundesversor-
gungsgesetzes oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt, mit Ausnahme
der Leistungen für einmalige Bedarfe,

soweit diese Leistungen die bei ihrer Berechnung berücksichtigten Kosten für Wohnraum
übersteigen,

8. die ausländischen Einkünfte nach § 32b Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes.

(3) Aufwendungen zum Erwerb, zur Sicherung und zur Erhaltung von Einnahmen nach Absatz
2 mit Ausnahme der Nummern 5.3 bis 5.5 dürfen in der im Sinne des § 22 Abs. 1 und 2 zu erwar-
tenden oder nachgewiesenen Höhe abgezogen werden.

§ 22 Zeitraum für die Ermittlung des Jahreseinkommens

(1) Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens ist das Einkommen zu Grunde zu legen, das in
den zwölf Monaten ab dem Monat der Antragstellung zu erwarten ist. Hierzu kann auch von
dem Einkommen ausgegangen werden, das innerhalb der letzten zwölf Monate vor Antrag-
stellung erzielt worden ist. Änderungen sind zu berücksichtigen, wenn sie im Zeitpunkt der
Antragstellung innerhalb von zwölf Monaten mit Sicherheit zu erwarten sind; Änderungen,
deren Beginn oder Ausmaß nicht ermittelt werden können, bleiben außer Betracht.

(2) Kann die Höhe des zu erwartenden Einkommens nicht nach Absatz 1 ermittelt werden, so
ist grundsätzlich das Einkommen der letzten zwölf Monate vor Antragstellung zu Grunde zu
legen.

(3) Bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, kann bei Anwendung des
Absatzes 1 von den Einkünften ausgegangen werden, die sich aus dem letzten Einkommen-
steuerbescheid, den Vorauszahlungsbescheiden oder der letzten Einkommensteuerer-
klärung ergeben; die sich hieraus ergebenden Einkünfte sind bei Anwendung des Absatzes 2
zu Grunde zu legen.

Wohnraumförderungsgesetz
§ 22



(4) Einmaliges Einkommen, das in einem nach Absatz 1 oder 2 maßgebenden Zeitraum anfällt,
aber einem anderen Zeitraum zuzurechnen ist, ist so zu behandeln, als wäre es während des
anderen Zeitraums angefallen. Einmaliges Einkommen, das einem nach Absatz 1 oder 2 
maßgebenden Zeitraum zuzurechnen, aber in einem früheren Zeitraum angefallen ist, ist 
so zu behandeln, als wäre es während des nach Absatz 1 oder 2 maßgebenden Zeitraums
angefallen. Satz 2 gilt nur für Einkommen, das innerhalb von drei Jahren vor Antragstellung
angefallen ist.

§ 23 Pauschaler Abzug

(1) Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens wird von dem nach den §§ 21 und 22 ermittelten
Betrag ein pauschaler Abzug in Höhe von jeweils 10 Prozent für die Leistung von

1. Steuern vom Einkommen,

2. Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und

3. Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung

vorgenommen.

(2) Werden keine Pflichtbeiträge nach Absatz 1 Nr. 2 oder 3 geleistet, so werden laufende 
Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen in der
tatsächlich geleisteten Höhe, höchstens bis zu jeweils 10 Prozent des sich nach den §§ 21 und
22 ergebenden Betrages abgezogen, wenn die Beiträge der Zweckbestimmung der Pflicht-
beiträge nach Absatz 1 Nr. 2 oder 3 entsprechen. Dies gilt auch, wenn die Beiträge zu Gunsten
eines zum Haushalt rechnenden Angehörigen geleistet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht, wenn eine im Wesentlichen beitragsfreie Sicherung oder eine Sicherung, für die Beiträge
von einem Dritten geleistet werden, besteht.

§ 24 Frei- und Abzugsbeträge

(1) Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens werden folgende Freibeträge abgesetzt:

1. 4.500 Euro für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung

a) von 100 oder

b) von wenigstens 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich pflegebedürftig im
Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist;

2. 2.100 Euro für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von
unter 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich pflegebedürftig im Sinne des 
§ 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist;

3. 4.000 Euro bei jungen Ehepaaren bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres nach dem
Jahr der Eheschließung; junge Ehepaare sind solche, bei denen keiner der Ehegatten das
40. Lebensjahr vollendet hat;

4. 600 Euro für jedes Kind unter zwölf Jahren, für das Kindergeld nach dem Einkommensteu-
ergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz oder eine Leistung im Sinne des § 65 Abs. 1
des Einkommensteuergesetzes oder des § 4 Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes
gewährt wird, wenn die antragsberechtigte Person allein mit Kindern zusammenwohnt
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und wegen Erwerbstätigkeit oder Ausbildung nicht nur kurzfristig vom Haushalt abwe-
send ist;

5. bis zu 600 Euro, soweit ein zum Haushalt rechnendes Kind eigenes Einkommen hat und
das 16., aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen werden bis zu dem
in einer notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten oder in einem Unter-
haltstitel oder Unterhaltsbescheid festgestellten Betrag abgesetzt. Liegen eine notariell
beurkundete Unterhaltsvereinbarung, ein Unterhaltstitel oder ein Unterhaltsbescheid nicht
vor, können Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen wie folgt
abgesetzt werden:

1. bis zu 3.000 Euro für einen Haushaltsangehörigen, der auswärts untergebracht ist und
sich in der Berufsausbildung befindet;

2. bis zu 6.000 Euro für einen nicht zum Haushalt rechnenden früheren oder dauernd
getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner;

3. bis zu 3.000 Euro für eine sonstige nicht zum Haushalt rechnende Person.

Wohnraumförderungsgesetz
§ 24



BGB

§ 105a Geschäfte des täglichen Lebens

Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens, das mit gering-
wertigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung
von Leistung und, soweit vereinbart, Gegenleistung als wirksam, sobald Leistung und Gegen-
leistung bewirkt sind. Satz 1 gilt nicht bei einer erheblichen Gefahr für die Person oder das 
Vermögen des Geschäftsunfähigen.

§ 554a Barrierefreiheit 

(1) Der Mieter kann vom Vermieter die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder sonsti-
gen Einrichtungen verlangen, die für eine behindertengerechte Nutzung der Mietsache 
oder den Zugang zu ihr erforderlich sind, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der
Vermieter kann seine Zustimmung verweigern, wenn  sein Interesse an der unveränderten
Erhaltung der Mietsache oder des Gebäudes das Interesse des Mieters an einer behinderten-
gerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind auch die berechtigten Interessen
anderer Mieter in dem Gebäude zu berücksichtigen. 

(2) Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung einer angemessenen zusätzlichen
Sicherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen. § 551
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

Zivilprozessordnung

§ 483 Eidesleistung sprach- oder hörbehinderter Personen

(1) Eine hör- oder sprachbehinderte Person leistet den Eid nach ihrer Wahl mittels Nach-
sprechens der Eidesformel, mittels Abschreibens und Unterschreibens der Eidesformel oder
mit Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen
ist. Das Gericht hat die geeigneten technischen Hilfsmittel bereitzustellen. Die hör- oder
sprachbehinderte Person ist auf ihr Wahlrecht hinzuweisen. 

(2) Das Gericht kann eine schriftliche Eidesleistung verlangen oder die Hinzuziehung  einer die
Verständigung ermöglichenden Person anordnen, wenn die hör- oder sprachbehinderte 
Person von ihrem Wahlrecht nach Absatz 1 keinen Gebrauch gemacht hat oder eine Eides-
leistung in der nach Absatz 1 gewählten Form nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist.

Strafprozessordnung

§ 66

(1) Eine hör- oder sprachbehinderte Person leistet den Eid nach ihrer Wahl mittels Nach-
sprechens der Eidesformel, mittels Abschreibens und Unterschreibens der Eidesformel oder
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mit Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen
ist. Das Gericht hat die geeigneten technischen Hilfsmittel bereitzustellen. Die hör- oder
sprachbehinderte Person ist auf ihr Wahlrecht hinzuweisen. 

(2) Das Gericht kann eine schriftliche Eidesleistung verlangen oder die Hinzuziehung einer die
Verständigung ermöglichenden Person anordnen, wenn die hör- oder sprachbehinderte 
Person von ihrem Wahlrecht nach Absatz 1 keinen Gebrauch gemacht hat oder eine Eides-
leistung in der nach Absatz 1 gewählten Form nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist.

§ 259

(1) Einem der Gerichtssprache nicht mächtigen Angeklagten müssen aus den Schlussvor-
trägen mindestens die Anträge des Staatsanwalts und des Verteidigers durch den Dol-
metscher bekannt gemacht werden. 

(2) Dasselbe gilt nach Maßgabe des § 186 des Gerichtsverfassungsgesetzes für einen hör- oder
sprachbehinderten Angeklagten.

Ordnungswidrigkeitengesetz

§ 107 Gebühren und Auslagen (Auszug)

...

(3) Als Auslagen werden erhoben

...

5. nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz zu zahlende Beträge, und zwar
auch dann, wenn aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder
aus vergleichbaren Gründen keine Zahlungen zu leisten sind; ist aufgrund des § 1 Abs. 2
Satz 2 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes keine Vergütung zu zahlen,
ist der Betrag zu erheben, der ohne diese Vorschrift zu zahlen wäre; sind die Auslagen
durch verschiedene Rechtssachen veranlasst, werden sie auf die einzelnen Rechtssachen
angemessen verteilt; Auslagen für Übersetzer, die zur Erfüllung der Rechte blinder 
oder sehbehinderter Personen herangezogen werden (§ 191a Abs. 1 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes), werden nicht, Auslagen für Gebärdensprachdolmetscher werden nur
entsprechend den §§ 464c, 467a Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 467 Abs. 2 Satz 1 der
Strafprozessordnung erhoben

...
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Gerichtsverfassungsgesetz
Fünfzehnter Titel
Gerichtssprache, Verständigung mit dem Gericht

§ 186

(1) Die Verständigung mit einer hör- oder sprachbehinderten Person in der Verhandlung
erfolgt nach ihrer Wahl mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer die Verständigung ermög-
lichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. Für die mündliche und schriftliche 
Verständigung hat das Gericht die geeigneten technischen Hilfsmittel bereitzustellen. Die
hör- oder sprachbehinderte Person ist auf ihr Wahlrecht hinzuweisen.

(2) Das Gericht kann eine schriftliche Verständigung verlangen oder die Hinzuziehung einer
Person als Dolmetscher anordnen, wenn die hör- oder sprachbehinderte Person von ihrem
Wahlrecht nach Absatz 1 keinen Gebrauch gemacht hat oder eine ausreichende Verständi-
gung in der nach Absatz 1 gewählten Form nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
möglich ist.

§ 191a

(1) Eine blinde oder sehbehinderte Person kann nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach
Absatz 2 verlangen, dass ihr die für sie bestimmten gerichtlichen Dokumente auch in einer für
sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer
Rechte im Verfahren erforderlich ist. Hierfür werden Auslagen nicht erhoben. 

(2) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Weise die in
Absatz 1 genannten Dokumente und Dokumente, die von den Parteien zur Akte gereicht 
werden, einer blinden oder sehbehinderten Person zugänglich gemacht werden, sowie ob
und wie diese Person bei der Wahrnehmung ihrer Rechte mitzuwirken hat.

Beurkundungsgesetz

§ 22 Hörbehinderte, sprachbehinderte und sehbehinderte Beteiligte

(1) Vermag ein Beteiligter nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des Notars nicht
hinreichend zu hören, zu sprechen oder zu sehen, so soll zu der Beurkundung ein Zeuge oder
ein zweiter Notar zugezogen werden, es sei denn, dass alle Beteiligten darauf verzichten.
Auf Verlangen eines hör- oder sprachbehinderten Beteiligten soll der Notar einen Gebärden-
sprachdolmetscher hinzuziehen. Diese Tatsachen sollen in der Niederschrift festgestellt 
werden.

(2) Die Niederschrift soll auch von dem Zeugen oder dem zweiten Notar unterschrieben 
werden.
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§ 23 Besonderheiten für hörbehinderte Beteiligte

Eine Niederschrift, in der nach § 22 Abs. 1 festgestellt ist, dass ein Beteiligter nicht hinreichend
zu hören vermag, muss diesem Beteiligten anstelle des Vorlesens zur Durchsicht vorgelegt
werden; in der Niederschrift soll festgestellt werden, dass dies geschehen ist. Hat der Betei-
ligte die Niederschrift eigenhändig unterschrieben, so wird vermutet, dass sie ihm zur Durch-
sicht vorgelegt und von ihm genehmigt worden ist. 

§ 24 Besonderheiten für hör- und sprachbehinderte Beteiligte, 

mit denen eine schriftliche Verständigung nicht möglich ist

(1) Vermag ein Beteiligter nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des Notars nicht
hinreichend zu hören oder zu sprechen und sich auch nicht schriftlich zu verständigen, so soll
der Notar dies in der Niederschrift feststellen. Wird in der Niederschrift eine solche Feststel-
lung getroffen, so muss zu der Beurkundung eine Person zugezogen werden, die sich mit
dem behinderten Beteiligten zu verständigen vermag und mit deren Zuziehung er nach der
Überzeugung des Notars einverstanden ist; in der Niederschrift soll festgestellt werden, dass
dies geschehen ist. Zweifelt der Notar an der Möglichkeit der Verständigung zwischen der
zugezogenen Person und dem Beteiligten, so soll er dies in der Niederschrift feststellen. Die
Niederschrift soll auch von der zugezogenen Person unterschrieben werden.

(2) Die Beurkundung von Willenserklärungen ist insoweit unwirksam, als diese darauf gerich-
tet sind, der nach Absatz 1 zugezogenen Person einen rechtlichen Vorteil zu verschaffen.

(3) Das Erfordernis, nach § 22 einen Zeugen oder zweiten Notar zuzuziehen, bleibt unberührt.

Allgemeines Eisenbahngesetz

§ 10 Beförderungspflicht

Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dem Personenverkehr dienen, sind zur
Beförderung von Personen und Reisegepäck verpflichtet, wenn

1. die Beförderungsbedingungen eingehalten werden,

2. die Beförderung mit den regelmäßig verwendeten Beförderungsmitteln möglich ist und

3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, welche das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen nicht abwenden und denen es auch nicht abhelfen konnte.

Luftverkehrsgesetz

§ 19d

Die Unternehmer von Flughäfen haben für eine gefahrlose und leicht zugängliche Benut-
zung von allgemein zugänglichen Flughafenanlagen, Bauwerken, Räumen und Einrichtun-
gen durch Fluggäste Sorge zu tragen. Dabei sind die Belange von behinderten und anderen
Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung besonders zu berücksichtigen, mit dem Ziel, 
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Barrierefreiheit zu erreichen. Die Einzelheiten der Barrierefreiheit können durch Zielverein-
barungen im Sinne des § 5 des Behindertengleichstellungsgesetzes festgelegt werden.

§ 20b

Die Luftfahrtunternehmen, die Luftfahrzeuge mit mehr als 5,7 Tonnen Höchstgewicht betrei-
ben, haben für eine gefahrlose und leicht zugängliche Benutzung der Luftfahrzeuge Sorge 
zu tragen. Dabei sind die Belange von behinderten und anderen Menschen mit Mobilitäts-
beeinrächtigung besonders zu berücksichtigen, mit dem Ziel, Barrierefreiheit zu erreichen. 
§ 9 Abs. 2 des Luftsicherheitsgesetzes gilt entsprechend. Die Einzelheiten der Barrierefreiheit
können durch Zielvereinbarungen im Sinne des § 5 des Behindertengleichstellungsgesetzes
festgelegt werden.

§ 21

(1) Luftfahrtunternehmen, die Personen oder Sachen gewerbsmäßig durch Luftfahrzeuge auf
bestimmten Linien öffentlich und regelmäßig befördern (Fluglinienverkehr), bedürfen dafür
außer der Genemigung nach § 20 Abs. 1 einer besonderen Genehmigung (Fluglinien-
geneh-migung). Die Flugliniengenehmigung soll die Bedingungen berücksichtigen, die in
den Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten, in die
der Linienverkehr durchgeführt wird, festgelegt sind. § 20 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 findet 
entsprechende Anwendung. Die Flugliniengenehmigung kann versagt werden, wenn durch
den beantragten Fluglinienverkehr öffentliche Interessen beeinträchtigt werden.

(2) Flugpläne, Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen sind der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Anwen-
dung von Flugplänen, Beförderungsentgelten und Beförderungsbedingungen kann ganz
oder teilweise untersagt werden, wenn dadurch die öffentlichen Verkehrsinteressen nach-
haltig beeinträchtigt werden. Luftfahrtunternehmen, die Linienverkehr betreiben, sind außer
im Falle der Unzumutbarkeit jedermann gegenüber verpflichtet, Beförderungsverträge
abzuschließen und ihn im Rahmen des veröffentlichten Flugplanes zu befördern. Den 
Beförderungsverträgen sind die veröffentlichten Beförderungsentgelte und Beförderungs-
bedingungen zu Grunde zu legen, soweit sie nicht nach Satz 2 ganz oder teilweise untersagt
sind. Im Übrigen werden Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen von den 
Parteien des Beförderungsvertrages frei vereinbart. Von den der Öffentlichkeit bekannt
gemachten Beförderungsentgelten und Beförderungsbedingungen kann zugunsten der 
Vertragspartner der Luftfahrtunternehmen abgewichen werden.

(3) Beförderungsverpflichtungen aufgrund anderweitiger gesetzlicher Vorschriften bleiben
unberührt.

(4) Luftfahrtunternehmen, die dem Luftverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft unter-
liegen, bedürfen neben der in § 20 Abs. 4 genannten Betriebsgenehmigung einer Strecken-
genehmigung gemäß Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG )Nr. 2408/92 des Rates über den
Zugang von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaft-
lichen Flugverkehrs vom 23. Juli 1992 (ABI. EG Nr. L 240 S.8). Sofern es die nach § 32 Abs. 1 Nr. 2
erlassene Verordnung vorsieht, haben diese Luftfahrtunternehmen die Flugpreise gemäß
Artikel 5 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2409/92 des Rates über Flugpreise und Luftfrachten
vom 23. Juli 1992 (ABI. EG Nr. L 240 S. 15) vorzulegen. Unter den Voraussetzungen, die in 
Artikel 6 Abs. 1 der in Satz 2 genannten Verordnung der Europäischen Gemeinschaft aufge-
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führt sind, kann die Anwendung eines Flugpreises untersagt werden. Im Übrigen gelten die
Absätze 2 und 3 entsprechend, soweit dem nicht die in Satz 1 und 2 genannten Verordnung
der Europäischen Gemeinschaft entgegenstehen.

§ 45a Urheberrechtsgesetz (UrhG) Behinderte Menschen

(1) Zulässig ist die nicht Erwerbszwecken dienende Vervielfältigung eines Werkes für und
deren Verbreitung ausschließlich an Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem Werk in
einer bereits verfügbaren Art der sinnlichen Wahrnehmung auf Grund einer Behinderung
nicht möglich oder erheblich erschwert ist, soweit es zur Ermöglichung des Zugangs erfor-
derlich ist.

(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu
zahlen; ausgenommen ist die Herstellung lediglich einzelner Vervielfältigungsstücke. Der
Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
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21. Bürgertelefon des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales

Bürgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir antworten

Rente 01805/6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt 01805/6767-11

Arbeitsmarktpolitik und -förderung 01805/6767-12

Arbeitsrecht 01805/6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs 01805/6767-14

Infos für behinderte Menschen 01805/6767-15

Generationen Arbeit 01805/6767-18

(Kostenpflichtig. Es gilt der Preis entsprechend der Preisliste Ihres Telefonanbieters – in der
Regel 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz.)



21. Bürgertelefon des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:

E-Mail info.gehoerlos@bmas.bund.de

Schreibtelefon 01805/6767-16

Fax 01805/6767-17

Gebärdentelefon gebaerdentelefon@sip.bmas.
buergerservice-bund.de

(Kostenpflichtig. Es gilt der Preis entsprechend der Preisliste Ihres Telefonanbieters – in der
Regel 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz.)

www.bmas.bund.de
info@bmas.bund.de

http://www.bmas.bund.de
mailto:info@bmas.bund.de
mailto:info.gehoerlos@bmas.bund.de
mailto:gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de
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Bestellmöglichkeit von Publikationen 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Bestellnummer Name Anzahl

A 713 Berufsbildungswerke

A 714 Berufsförderungswerke

A 301 Das Gesetz zur Gleichstellung 
behinderter Menschen

A 815 Die Rente

A 751 Einrichtungen und Stellen der 
Frühförderung

A 261 Erwerbsminderungsrente

A 103 Jo B. – Job-Lexikon für Jugendliche

A 105 Kriegsopferfürsorge

A 715 Medizinisch-berufliche Rehabilitation

A 722 Broschüre „Persönliches Budget“
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Bestellnummer Name Anzahl

A 723 Flugblatt „Persönliches Budget“

D 722 DVD „Persönliches Budget“ incl. 
Gebärdensprachfilm, Powerpoint-
Präsentation, Broschüre, Flugblatt

A 207 Sozialhilfe

Schriftlich: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Referat Information, Publikation, Redaktion, 53107 Bonn

Telefon: 0180/5151510*
Telefax: 0180/5151511*
E-Mail: info@bmas.bund.de
Internet: http://www.bmas.bund.de

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:

E-Mail: info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 01805/676716*
Telefax: 01805/676717*
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

* (Kostenpflichtig. Es gilt der Preis entsprechend der Preisliste Ihres Telefonanbieters – in der
Regel 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz.)

http://www.bmas.bund.de
mailto:info@bmas.bund.de
mailto:info.gehoerlos@bmas.bund.de
mailto:gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de
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